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Aktuelle Probleme der Wettbewerbspolitik
� Wettbewerbspolitik und Industriepolitik

1.* Die Bundesregierungbekenntsichseit einigerZeit vermehrtzu einerIndustriepolitik,die
durch aktive FörderungeinzelnerUnternehmenoderWirtschaftszweigeEinfluss nimmt auf
die Entwicklung der Wirtschaft. BesonderesGewicht hat die Förderungsog. "nationaler
Champions",deutscherGroßunternehmen,von denenman hofft, dasssie bei hinreichender
"St�rke" in der Lage seinsollten, in der "Weltliga" der "Global Players"ganzvornemitzu-
spielen.Die Ministererlaubnisf�r die FusionE.ON/Ruhrgas,die fortdauerndePrivilegierung
der DeutschenPostAG durch dasbis 2007 verl�ngerte Monopol im Briefbereich,der Ruf
nach einer Fusion zur Schaffung einer "starken" deutschen Bank sind Beispiele dieser Politik. 

2.* Die Belangeder Wettbewerbspolitikwerdendabeigegen�berindustriepolitischenAnlie-
genhintangestellt.Mit der2003trotz WarnungenderMonopolkommissionvorgenommenen
Verrechtlichungder Verb�ndevereinbarungenf�r die Durchleitungin der Energiewirtschaft
habenBundesregierungundGesetzgeberdie MissbrauchsaufsichtdesBundeskartellamtsun-
tergraben,dieszu einemZeitpunkt,dadie Energiewirtschaftmit �berhöhtenDurchleitungsge-
b�hren den nachder Liberalisierung1998entstandenenWettbewerbin der Stromwirtschaft
wiedererstickte.Die "St�rkung" der Unternehmender Energiewirtschafthattef�r die Bun-
desregierungein größeresGewichtals die FörderungdesWettbewerbsbei Stromerzeugung
und Vertrieb. 

3.* Im Fr�hjahr diesesJahreshatderBundeskanzlerzusammenmit demPr�sidentenderfran-
zösischenRepublikund demenglischenPremierministerverlangt,die Europ�ischeKommis-
sion solle alle Zust�ndigkeitenf�r wirtschaftspolitischeFragenbei einemKommissionsmit-
glied vereinigen,um sicherzustellen,dassWettbewerbspolitik,BinnenmarktpolitikundIndus-
triepolitik einer einheitlichenLinie folgten. Hier werdendie institutionellenRahmenbedin-
gungender Wettbewerbspolitikin Fragegestellt.Als Teil einesGesamtressortsWirtschafts-
politik st�nden wettbewerbspolitische Belange in einer Gesamtverhandlungsmasse je nach Ta-
geskonvenienzzur Disposition.Die bishergeltendeVerfassungder Wettbewerbspolitikals
Anwendung von Regeln unter einer "rule of law" w�rde aufgehoben. Ähnliche Ans�tze finden
sich auchin Deutschlandselbst,so bei der Einf�hrung einesEinzelweisungsrechtsdesBun-
desministersf�r Wirtschaft und Arbeit gegen�berder Regulierungsbehördeund bei der ge-
plantenBeschr�nkungder EinspruchsrechteDritter im Zuge der NovellierungdesGesetzes
gegen Wettbewerbsbeschr�nkungen. 

4.* Die MonopolkommissionlehntdiesenEntwicklungenab.Sieh�lt die zugrundeliegenden
wirtschaftstheoretischenundwirtschaftspolitischenVorstellungenteils f�r falsch,teils f�r un-
praktikabel.Sie h�lt ferner die sich abzeichnendenÄnderungender Governance-Strukturen
der Wettbewerbspolitik f�r fragw�rdig. 

Die "Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft" – eine Chimäre

5.* Die staatlicheFörderung"nationalerChampions"wird alsMittel zurSt�rkung derWettbe-
werbsf�higkeit der deutschenVolkswirtschaftbegr�ndet.Das Bild von der Volkswirtschaft,
die wie ein Unternehmenin einemWettbewerbin denM�rkten steht,ist sprachlicheinpr�g-
sam,abersachlichirref�hrend. Die Volkswirtschaftals Ganzesist wedereinePerson,noch
ein Unternehmennochauchein Team,dasim Wettbewerbsteht.Im WettbewerbstehenUn-
ternehmenundPersonenundzwarin denheimischenInputm�rktenebensowie in seinenOut-
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putm�rkten. Der Wettbewerbserfolgder Unternehmenh�ngt davonab, welcheAbsatzpreise
es im Wettbewerbnationalund internationaldurchsetzenkann und wie dieseAbsatzpreise
sichzu denLohnkostenverhalten,die im heimischenArbeitsmarktverlangtwerden.Der Nie-
dergangder deutschenTextilindustrieund der deutschenStahlindustriein den vergangenen
Jahrzehntenberuhtnicht nur auf demAuftreten neuerWettbewerberin den Outputm�rkten,
sondernauchauf demZur�ckbleiben der Produktivit�tsentwicklunghinter der Entwicklung
der Lohnkostenin Deutschland.Die Orientierungder Lohnentwicklungan der allgemeinen
Produktivit�tsentwicklungsteuertdenWettbewerbderUnternehmenum Arbeitskr�fte. Unter-
nehmenundSektorenmit �berdurchschnittlicherProduktivit�tsentwicklungsinddabeierfolg-
reicheralsUnternehmenundSektorenmit unterdurchschnittlicherProduktivit�tsentwicklung.
DasBild von der Volkswirtschaftals einemWettbewerberverstelltdenBlick daf�r, dassin
diesenInputm�rktenderWettbewerbserfolgdeseinenundderWettbewerbsmisserfolgdesan-
deren nur zwei Seiten ein und derselben Medaille sind.  

6.* DasBild von derVolkswirtschaftalseinemWettbewerberverstelltauchdenBlick daf�r,
dassder internationaleTauschvon G�tern undDienstleistungenauf einemQuid-pro-Quobe-
ruht. Man verkauftgewisseG�ter undDienstleistungen,um wiederandereG�ter undDienst-
leistungenzu kaufen.In diesemQuid-pro-Quoentsprichtder Wettbewerbserfolgheimischer
Anbieterbei dem,wasim Auslandverkauftwird, notwendigerweiseeinemWettbewerbsmiss-
erfolg andererheimischerAnbieterbez�glich dessen,wasim Ausland gekauftwird. DerNie-
dergangderdeutschenTextilindustrieundder deutschenStahlindustriein derVergangenheit
spiegeltdenUmstand,dassesf�r die Leute,die in Deutschlandwohnenund die demUnter-
nehmenssektorihre Arbeitskr�fte und ihre Ersparnissezur Verf�gung stellen,g�nstiger ist,
wenndieseRessourcenzur Produktionvon AutomobilenundProduktender ChemischenIn-
dustrieverwandtwerden,die dannunteranderemim TauschgegenTextilprodukteundMas-
senstahl in andere L�nder verkauft werden, als wenn Textilprodukte und Massenstahl im Land
selbsthergestelltwerden.DiesesQuid-pro-Quoist demEinzelnennicht bewusst,ergibt sich
aberausdem Zusammenspielder verschiedenennationalenund internationalenInput- und
Outputm�rkte. Es schlieûteinensimultanenWettbewerbserfolgaller Sektoreneiner Volks-
wirtschaft ex definitione aus. Insofern ist das Redenvon der Wettbewerbsf�higkeiteiner
Volkswirtschaft sinnlos.

7.* Die Vorstellung von einem Quid-pro-Quoim internationalenTauschvon G�tern und
Dienstleistungenbeh�lt auchdannihre G�ltigkeit, wenn man ber�cksichtigt, dassdie Leis-
tungsbilanzeinesLandesnicht fortw�hrend ausgeglichenseinmuss.Werdendie Exportevon
Leistungenin andereL�nder nicht in jederPeriodedurchImportevon Leistungenausanderen
L�ndern aufgewogen,soschl�gt sichdie verbleibendeDifferenz in derKapitalbilanzdesLan-
desnieder.Man erwirbt Forderungengegen�beranderenL�ndern, die manzu einemsp�teren
Zeitpunktwiedereinfordernkann.F�hrt mansp�ter denSaldoderForderungenundVerbind-
lichkeiten gegen�ber dem Rest  der Welt zur�ck, so ergibt sich ein Leistungsbilanzdefizit, ent-
sprechendeinemWettbewerbsmisserfolgvon Unternehmenin den Sektoren,in denenman
nunmehr mehr Waren aus dem Ausland bezieht, als man dorthin liefert. Werden die Forderun-
genandasAuslandzu einemsp�terenZeitpunktnicht aufgel�st, sondernnur die Zinsenkon-
sumiert,soergibt sichimmernochein Defizit bei demTeil derLeistungsbilanz,dernicht auf
Kapitalertr�gen beruht,sondernauf laufendenLieferungenvon G�tern und neu erbrachten
Dienstleistungen.DasQuid-pro-QuodesinternationalenTauschsvon G�tern und Dienstleis-
tungenbetrifft in diesenF�llen nicht mehrnur die G�ter und DienstleistungeneinerPeriode,
sondernauchdenintertemporalenTauschvon G�tern undDienstleistungenverschiedenerPe-
rioden.
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8.* DasBild von derVolkswirtschaftalsWettbewerberentstammteinermilitaristischenPoli-
tiktradition. Danachsind L�nder Rivalen, das"st�rkste" besiegtdie anderen,annektiertihr
Land und vertreibtoderunterwirft ihre B�rger. Mit Wirtschafthat diesesBild nichtszu tun.
Im internationalenWirtschaftsverkehrgeht es nicht darum, andereL�nder zu unterjochen
oderein UnterjochendeseigenenLandeszu verhindern,sonderndarum,die allseitigenVor-
teile des Tauschszu benutzen.Wachstumund Dynamik andererVolkswirtschaftengehen
nicht zulastenderdeutschenVolkswirtschaft.Zwar m�sseneinzelneUnternehmenundSekto-
ren sich anpassen,doch dient die Vertiefung der internationalenArbeitsteilungletztlich zur
HebungdesLebensstandardsin allenL�ndern. Auch derNiedergangder deutschenTextilin-
dustrieund der deutschenStahlindustrieals Folgeder wirtschaftlichenEntwicklungin ande-
ren L�ndern hat Deutschlandnicht verarmenlassen,sonderneineGelegenheitgegeben,sich
auf die Produktionh�herwertiger G�ter und Dienstleistungenzu spezialisieren.Dadurchist
der Wohlstand in Deutschland wie in den anderen L�ndern gestiegen. 

9.* Der WohlstanddeseinzelnenLandesh�ngt davonab,dassesdie verf�gbarenRessourcen
an Arbeit und Kapital, KenntnissenundF�higkeiten m�glichst produktiv einsetztundseinen
BewohnerneinenhohenLebensstandarderm�glicht. In dieserBeziehungliegt Deutschland
immernochsehrdeutlichvor denmeistenasiatischenundlateinamerikanischenL�ndern. Der
Lebensstandardist in Deutschlandallerdingsauchsp�rbar niedrigerals in gewisseneurop�i-
schenNachbarl�ndernwie Schweden,D�nemark oderderSchweiz.Diesewerdenin Diskus-
sionenum die internationaleWettbewerbsf�higkeitim ZeitalterderGlobalisierungsogut wie
nie genannt,sindsiedochzu klein, um mit demGruseleffektderAngstvor Gr�ûe undÜber-
machtzu faszinieren.Schweden,D�nemark oderdie Schweizeignensich nicht als moderne
Versionendes"rotenKolosses"oderder"gelbenGefahr".Der von ihnenerzielteLebensstan-
dard stellt aberdie eigentlicheHerausforderungf�r die deutscheWirtschaftspolitikdar. Ihr
Beispielzeigt,dasses± abseitsvon milit�rischen Auseinandersetzungen± f�r ein selbst�ndi-
gesÜberlebenin wirtschaftlichemWohlstandnicht auf Gr�ûe undBev�lkerungsreichtuman-
kommt,sonderndarauf,dassmandie eigenenRessourceneffektiv nutzt, dassmandurchIn-
novationendie Produktivit�t steigert und dassman im Quid-pro-Quodes internationalen
Tauschsvon G�tern undDienstleistungenentsprechenddeneigenenSt�rken geeigneteAnge-
bote einbringt, auch ohne "nationale Champions".

Implikationen für die Beurteilung "nationaler Champions"

10.* Die staatlicheF�rderung von "nationalenChampions"in einigen Bereichen,z.B. der
Aufbau der DeutschenPostAG zu einemweltweit f�hrenden Logistikkonzern,bewirkt eine
Belastungder Wettbewerbsf�higkeitdeutscherUnternehmenin anderenBereichen,z.B. der
Automobilwirtschaft.Die Belastungerfolgt auf indirektemWege,�ber Preisanpassungenin
Input-,Output-undW�hrungsm�rkten.F�r die Betroffenenist die Ursachedahernicht unmit-
telbarersichtlich.Der ZusammenhangzwischenderF�rderung derWettbewerbsf�higkeitdes
"nationalenChampions"undderBelastungderWettbewerbsf�higkeitist gleichwohlgegeben
undmussvon derPolitik ber�cksichtigt werden,will sie sichnicht derVerantwortungslosig-
keit zeihenlassen.Der VertretereinerPolitik derF�rderung"nationalerChampions"mussda-
hererkl�ren, warumer esf�r angebrachth�lt, dassin derZusammensetzungdeutscherExpor-
te dasGewichtvon Logistikdienstleistungenerh�ht und dasGewichtvon z.B. Autosvermin-
dert wird. Woherweiû die Bundesregierung,dasses f�r Deutschland,bzw. seineBewohner,
besserist, wenn im internationalenTauschvon G�tern und Dienstleistungenrelativ mehr
Postdienstleistungenund relativ wenigerAutos geliefertwerden?DieseÜberlegunggilt auch
f�r dasin diesemZusammenhangregelm�ûig genannteAnliegender SchaffungoderdesEr-
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halts von Arbeitsplätzen. Die staatliche Förderung der Wettbewerbsposition eines Unterneh-
mens oder eines Sektors mag der Schaffung oder dem Erhalt von Arbeitsplätzen bei diesem
Unternehmen oder Sektor dienen. Gleichzeitig aber werden die Arbeitsplätze bei den anderen
Unternehmen und Sektoren gefährdet, deren Wettbewerbsfähigkeit durch die Privilegierung
des "nationalen Champions" belastet wird. Der Umstand, dass der Wirkungszusammenhang
für die Betroffenen im Allgemeinen nicht transparent ist, enthebt die Regierung nicht der Ver-
antwortung für diese negativen Folgen ihrer Politik.

11.* Die zugrunde liegenden Wirkungsmechanismen lassen sich am Beispiel der im Frühjahr
2004 zwischen dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und dem Bundesminister für
Umwelt geführten Diskussion um die Auswirkungen der Emissionsregulierung auf der
Grundlage handelbarer Zertifikate in der Energiewirtschaft veranschaulichen. Der Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Arbeit vertrat in dieser Diskussion die Auffassung, die Kosten der
Emissionszertifikate würden die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft über Gebühr belasten. An dieser Auffassung ist richtig, dass die Kosten der Emissions-
zertifikate in die Energiekosten eingehen und tendenziell die Kosten aller Unternehmen stei-
gen lassen. Im weiteren Verlauf ergeben sich allerdings Preisanpassungen auf Input- und Out-
putmärkten, welche die Auffassung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit als proble-
matisch erscheinen lassen: Outputpreise steigen, Reallöhne sinken bzw. steigen weniger stark,
als sie es ohne die Einführung des Emissionshandels täten. Dabei verschieben sich die relati-
ven Preise der Güter und Dienstleistungen derart, dass energieintensive Güter und Dienstleis-
tungen relativ zu anderen verteuert und wenig energieintensive Güter und Dienstleistungen re-
lativ zu anderen verbilligt werden. Die Unternehmen und Wirtschaftszweige, die Letztere pro-
duzieren, sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit am Ende gestärkt, auch international. Die Emis-
sionsregulierung auf der Grundlage handelbarer Zertifikate belastet vor allem die Anbieter
von Inputs, deren Preise im Zuge der unvermeidlichen Anpassungen sinken bzw. weniger
stark steigen als ohne Emissionsregulierung. Dies betrifft vor allem die Reallöhne, zu deren
Lasten die Einführung der Emissionsregulierung auf der Grundlage handelbarer Zertifikate
letztlich geht, auch wenn die Politik das nicht so ausspricht.

12.* Die Volkswirtschaftslehre ist sich weitgehend darin einig, dass staatliche Versuche zur
Lenkung der Produktionsstrukturen der Volkswirtschaft zu vermeiden sind, es sei denn, es
gebe besondere Gründe für ein "Marktversagen". Dieses Prinzip gilt auch für den Zusammen-
hang von Produktion und Handel im internationalen Tausch von Gütern und Dienstleistungen.
So wenig Politik und Bürokratie in der Lage sind zu beurteilen, welche Güter und Dienstleis-
tungen erstellt werden sollen, so wenig sind sie in der Lage zu beurteilen, bei welchen Gütern
und Dienstleistungen es günstiger ist, wenn sie im Ausland gekauft werden, als wenn sie im
Land erstellt werden. Auch diese Entscheidungen sind im Normalfall besser den Millionen
Unternehmen und Verbrauchern zu überlassen, die unmittelbar davon betroffen sind, und den
Märkten, welche die Aktivitäten der Millionen Unternehmen und Verbraucher koordinieren.
Eine Politik der staatlichen Förderung "nationaler Champions", die in diese Strukturen ein-
greift, die einen Unternehmen bevorzugt und die anderen belastet, läuft diesem Prinzip zuwi-
der und bedarf der besonderen Begründung. 

13.* Bei der Beurteilung "nationaler Champions" ist vor Verzerrungen der Wahrnehmung zu
warnen, die dadurch entstehen, dass die Nutznießer sich der Auswirkungen staatlicher Inter-
vention stärker bewusst sind und sich im politischen Prozess entsprechend stärker artikulieren
als die Geschädigten. Ansonsten dient staatliche Industriepolitik nicht zur Hebung des allge-
meinen Lebensstandards, sondern nur zur Förderung bestimmter Interessen. Wenn staatliche
Industriepolitik heute die Unternehmen der Energiewirtschaft oder die Deutsche Post AG vor
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Wettbewerbsch�tzt, sodientdiesdenspeziellenInteressendieserUnternehmen,ihrer Arbeit-
nehmerundAnteilseigner;die Lastenjedochwerdenvon denAbnehmerngetragen.Eine In-
dustriepolitiknur zum SchutzeinzelnerUnternehmenund Bereichevor Wettbewerbstehtin
der Tradition desBismarck’schenProtektionismusnach1879,als Schutzz�lle auf Agrarpro-
dukteundEisenunddie im SchattenderSchutzz�lleentstandenenKartelledenspeziellenIn-
teressenvon ostelbischenJunkernundRuhrindustriellendientenundVerbraucherundArbeit-
nehmer durch �berh�hte Preise belasteten. 

14.* Man kann die beschriebenenWirkungen einer einseitigenF�rderung von "nationalen
Champions"in bestimmtenBereichenauchnicht dadurchvermeiden,dassmandieF�rderung
auf alle Bereicheausdehnt.Auch in diesemPunkt f�hrt die Verallgemeinerungpartiellen
Denkens�ber einzelneUnternehmenund Sektorenauf die Gesamtwirtschaftzu Fehlschl�s-
sen.Soweitdie F�rderungdereinzelnenWirtschaftsbereichedurchEinsatzstaatlicherFinanz-
mittel erfolgt, bleibt unterdemStrich immer die Belastungdurchdie zur Finanzierungben�-
tigten Steuern.Soweit die F�rderung der einzelnenWirtschaftsbereichedurch Schutzvor
Wettbewerbund entsprechendeMonopol- oderOligopolgewinneerfolgt, belastenMonopol-
oder Oligopolpreiseebenfallsdie Abnehmer�ber Geb�hr. In beidenF�llen wird die Wirt-
schaftst�tigkeitinsgesamtbelastet.So trugendie allgegenw�rtigenMonopoleund Kartelle in
derWeimarerRepublikmaûgeblichdazubei,dassDeutschlandauchin den"goldenen"zwan-
ziger Jahren weit von der Vollbesch�ftigung entfernt war. 

Förderung "nationaler Champions" als strategische Außenhandelspolitik?

15.* Die Relevanzder vorstehenden�berlegungen wird hin und wieder mit dem Einwand
beiseitegeschoben,die klassischeTheoriedesinternationalenHandelsunterstellefunktions-
f�hige Wettbewerbsm�rkte.Bei Vorliegen erheblicherSkalen-und Verbundeffektejedoch
zeigedie Theorieder sog."strategischenAuûenhandelspolitik",dassein Land durchausvon
einer aktiven Industriepolitik profitieren k�nne. Durch aktive Politik sorgeder Staatdaf�r,
dassdie betreffendenMonopolistenoder Oligopolistenim eigenenLand beheimatetseien,
mithin die weltweit anfallendenMonopol- oder Oligopolgewinnedem eigenenLand zugute
k�men. 

16.* Der Einwand,die klassischeTheoriedesinternationalenHandelsschenkederRolle von
Skalen-undVerbundeffektensowievon Monopolenund Oligopolenzu wenig Aufmerksam-
keit, ist grunds�tzlichberechtigt.Die in denachtzigerJahrenerfolgteIntegrationvon Mono-
pol- undOligopoleffektenin die TheoriedesinternationalenHandelshatallerdingsentgegen
dem vorstehendskizziertenArgumentationsmusternicht zu einemwissenschaftlichenKon-
sens�ber die N�tzlichkeit einerstrategischenAuûenhandelspolitikgef�hrt. MaûgeblicheUn-
tersuchungenkommenzu demSchluss,dassdasVerfolgeneinersolchenPolitik sich in der
Praxis �berwiegend als sch�dlich erwiesen hat.

17.* SchoninnerhalbdesbegrenztenRahmensder theoretischenModelle ist dasArgument
f�r eine strategischeAuûenhandelspolitikwenig robust.Damit eine strategischeAuûenhan-
delspolitik innerhalbderModellanalysenals sinnvoll erscheint,mussunterstelltwerden,dass
die im Auslandzu erzielendenMonopol-oderOligopolgewinnedie KostenderVermachtung
der M�rkte f�r dasInland �bersteigen;dieseAnnahmeist insbesonderedannproblematisch,
wenn der InlandsabsatzdesbetreffendenUnternehmeneinenwesentlichenTeil seinesGe-
samtabsatzesausmacht.Es mussfernerunterstelltwerden,dassder oligopolistischeWettbe-
werb denbetreffendenUnternehmenerheblicheGewinnebel�sst. Schonf�r ein Dyopol mit
intensivemPreiswettbewerbergebensich anderePolitikempfehlungen.Schlieûlichist zu un-
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terstellen,dassdie Gewinneder Unternehmeninl�ndischen Anteilseignernzugutekommen.
Insoferndie Aktien derUnternehmenvon ausl�ndischenAnteilseignerngehaltenwerden,ist
diese Bedingung nicht erf�llt.

Gehtman�ber denbegrenztenArgumentationsrahmender theoretischenModelle hinaus,so
ergebensich weitereBedenken.Woher weiû der Wirtschaftspolitiker,welcheSektorenund
Unternehmensichals GegenstandstrategischerAuûenhandelspolitikeignen?Woherweiû er,
welcheTechnologienzu entwickelnsind und wer sich daf�r am besteneignet?Wie stellt er
sicher,dassdie finanzielleF�rderung oderderSchutzvor Wettbewerb,die er denUnterneh-
menangedeihenl�sst, von diesennicht zum Anlassgenommenwird, sich auf die fauleHaut
zu legenund in derEntwicklungneuerProduktionstechnikenund neuerProduktenachzulas-
sen?

18.* Die vorstehendskizziertenEinw�nde werdendurchpraktischeErfahrungbest�tigt. Para-
digmatischf�r dasProblemder Identifizierungvon Sektoren,Unternehmenund Technolo-
gien,die sichf�r einestaatlicheF�rderpolitik eignen,ist dasVersagenderDeutschenBundes-
post(Telekom)± undandererPTT-Administrationenin Europa± bei derEntwicklungder In-
ternet-Technologiezur elektronischenDatenkommunikation.DassDeutschlandim Bereich
der Internet-Technologiehinter denUSA hinterherhinkt, beruhtganzwesentlichdarauf,dass
die Bundespostw�hrend mehrererJahrenmit Hilfe ihresMonopolsf�r die leitungsgebundene
Kommunikationdie Entwicklungbzw. Weiterentwicklungvon Datenaustauschnetzenauf der
GrundlagedesTCP/IP-Protokollsaktiv verhinderte,um denvon deneurop�ischenPost-und
TelekommunikationsmonopolenfavorisiertenOSI-Standarddurchzusetzen.Die Entwicklung
des OSI-Standardsselbstwurde dadurchverz�gert, dassdie DeutscheBundespostes ver-
s�umte, die Nutzer, etwa im RahmendesdeutschenWissenschaftsnetzes,aktiv in die Ent-
wicklung des Systems einzubeziehen, wie dies beim Internet geschah.  

19.* Auch dasBeispielFrankreichswiderlegtdie hier ge�uûertekritischeEinsch�tzungnicht.
Der Ank�ndigungsaktivismusfranz�sischer Industriepolitik und die medialeBewunderung
f�r Engagementund Machertumder verantwortlichenMinister stehenin keinemVerh�ltnis
zur ErfolgsbilanzdieserPolitik. Kohle undStahl,die "Kriegsindustrien",aufdie sichdie fran-
z�sische Politik in den f�nfziger Jahrenkonzentrierte,erwiesensich bald als die Industrien
der Vergangenheit.Die Milliarden, die der franz�sischeStaatin densechzigerund siebziger
Jahrenzur EntwicklungderConcordeaufwandte,sindweitgehendverschwendetworden,des-
gleichen die Milliarden, die dem Aufbau einer eigenen Computer-Industrie dienen sollten. 

20.* Auch derAirbus ist nicht alseinuneingeschr�nkterErfolg zu betrachten.Zwarstehtheu-
te allein die Existenzvon EADS einemMonopol von Boeing bei der Produktiongewisser
Klassenvon Flugzeugender zivilen Luftfahrt entgegen.Jedochh�tten wir es ohne EADS
nicht mit einemMonopol von Boeing,sondernmit einemDyopol von Boeingund McDon-
nell-Douglaszu tun. NachdemheutigenStandderempirischenForschungwar derMarktzu-
tritt von Airbus Industriesmaûgeblichmit verantwortlichf�r denMarktaustrittvon McDon-
nell-Douglas.Als Vergleichsmaûstabf�r die Beurteilungder Erfolgs der staatlichenF�rde-
rung desAirbus w�re somit nicht dasMonopol von Boeing,sondernein Dyopol von Boeing
und McDonnell-Douglasheranzuziehen.Der Industriepolitikermag sich daranst�ren, dass
beideDyopolistenin diesemFall ausdenUSA k�men, f�r die Abnehmerw�re dies jedoch
kaumvon Belang,sofernnicht die Intensit�t desWettbewerbsdarunterlitte. In Anbetracht
desAusmaûesderrelevantenGr�ûenvorteileerscheintLetztereseheralsunwahrscheinlich,es
seidennmanunterstellteineSituationpolitischenKonflikts, in derdie US-amerikanischeAd-
ministration den Export von Flugzeugen der zivilen Luftfahrt erschwert oder unterbindet.
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Im �brigen ist die Verzinsungder �ber JahrzehntelaufendenSubventionenzu ber�cksichti-
gen.Ein derzeiterwirtschafteterGewinndesUnternehmensist f�r sichgenommennochkein
Beleg f�r wirtschaftlichen Erfolg im Sinne der Theorie der strategischen Auûenhandelspolitik.
Von einemErfolgsfall w�re erstdannzu reden,wenndie Gewinnedie Subventionennach-
tr�glich als rentable Investition erscheinen lieûen.

21.* Japangilt als BeispieleinesLandes,das�ber die JahrzehnteerfolgreichIndustriepolitik
betriebenhat.Die SteuerungdesWettbewerbsverhaltensjapanischerUnternehmendurchdas
japanischeMinisterium f�r Auûenhandelund Industrie(MITI) ist legend�r.Nachdemheuti-
genStandderempirischenForschungallerdingsweistdie japanischeWirtschafteinendualen
Charakterauf mit einerseitsinternationalsehrwettbewerbsf�higen,produktivenundinnovati-
ven Sektorenwie der Automobilindustrie,andererseitsinternationalwenig wettbewerbsf�hi-
gen,wenig produktivenund wenig innovativenSektorenwie der ChemischenIndustrieoder
bestimmtenVerbrauchsg�terindustrien.Die nationalund internationalerfolgreichenSektoren
zeichnensichausdurchweitgehendesFehlen,teilweiseauchbewussteAblehnungstaatlicher
Interventionund intensivenWettbewerbauchin denheimischenM�rkten. Die von MITI ge-
f�rderten Marktzutrittsbeschr�nkungenund Kartelle finden sich vorwiegendin denr�ckst�n -
digen Sektoren.

22.* Eineauf strategischeAuûenhandelspolitikabzielendeIndustriepolitikerscheintdaherals
theoretischeDenkm�glichkeit, nicht aber als robusteGrundlageeiner erfolgreichenWirt-
schaftspolitik.DastheoretischeKonstruktabstrahiertallzu sehrvon denProblemender Iden-
tifikation geeigneterTechnologien,UnternehmenundSektorenwie auchvon denAnreizwir-
kungenstaatlicherPrivilegierung.WettbewerbalsInnovationsanreizundWettbewerbalsEnt-
deckungsverfahrenf�r neueTechnologienkommt in diesemKonstruktnicht vor. Dasklassi-
scheDictum, eine aktive Wettbewerbspolitiksei die besteForm der Industriepolitik, wird
durchdie Erfahrungvoll best�tigt. Daherist derBundesregierungzu empfehlen,demfranz�-
sischenBeispielmit derselbenUnbeirrtheitdesBeharrensauf aktiver Wettbewerbspolitikzu
begegnenwie der BundeswirtschaftsministerErhardin denf�nfziger Jahren,auchwenndies
angesichtsder MediennachfragenachwirtschaftspolitischemAktivismus nicht immer leicht
fallen mag.

23.* Besondersbedenklichist dasEngagementder Bundesregierungzugunsteneines"natio-
nalenChampions"im Bankwesen.Hier gehtesnebendemAusmaûderaktivenundbewuss-
tenF�rderungeinessolchen"Champions"auchum dasAusmaûeinerm�glichen Staatsgaran-
tie f�r ZeitenderKrise undum die Anreizwirkungen,die einesolcheGarantieauf die Betrof-
fenenhabenkann.SeitdensiebzigerJahrenist esim ZugedesweltweitenStrukturwandelsin
Finanzsektorenvielfach zu Bankenkrisengekommen.Ob dieseKrisen als �bergangsph�no-
men desStrukturwandelsoder aberdauerhaftals Elementeiner neuenStruktur mit st�rker
ausgepr�gten Zins-, W�hrungs- und Konjunkturrisiken zu betrachten sind, ist noch nicht abzu-
sehen.In der empirischenForschungbestehtaber�bereinstimmung dar�ber, dassdieseKri -
senumsoeherauftretenund ein umsogr�ûeresAusmaûannehmen,je mehrsich die Banken
daraufverlassen,dasssie "too big to fail" sindunddassderStaatsie im Zweifel nicht fallen
lassenwird. In einigenF�llen erwiessich diesePolitik als ein allzu groûerBrockenf�r den
Staat selbst. 

24.* F�r Deutschlandist hier daranzu erinnern,dassdasWechselspielvon Bankenkriseund
W�hrungskriseim Sommer1931maûgeblichmit bestimmtwurdedurchdie Politik derGroû-
bankenmit Zweigstellennetzen(DeutscheBank,Danatbank,DresdnerBank,Commerzbank),
die sichin hohemMaûekurzfristig im Auslandrefinanzierthattenundeine± im Vergleichzu
anderenInstituten± relativ unvorsichtigeLiquidit�tspolitik verfolgtenim Vertrauendarauf,
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dass die Reichsbank sie wie auch schon in der Vergangenheit bei der Liquiditätsversorgung
bevorzugen würde. Im Run der ausländischen Anleger auf Währung und Banken war die
Reichsbank nicht mehr in der Lage, diese Erwartung zu erfüllen; die danach ausbrechende
Bankenkrise zog eine katastrophale Vertiefung der Wirtschaftskrise nach sich. Die Identifika-
tion von Größe der Banken und Stärke der Banken erwies sich als Illusion, die Privilegierung
der Großbanken mit Zweigstellennetzen durch die staatliche Geldpolitik als Aufforderung zu
einem Verhalten, das das ganze Land in Mitleidenschaft zog. Nach solchen Erfahrungen ist
dringend vor einem staatlichen Engagement zur Schaffung eines "nationalen Champions" im
Finanzsektor zu warnen.

Zur Governance von Wettbewerbspolitik und Industriepolitik 

25.* Aller Erfahrung nach kümmert sich strategische Außenhandelspolitik oftmals weniger
um die Entwicklung von Zukunftsindustrien als um den Erhalt von Industriesektoren der Ver-
gangenheit, beispielsweise bei Kohle und Stahl. Zwischen Rhetorik und Wirklichkeit der In-
dustriepolitik besteht ein deutlicher Unterschied. Für eine Industriepolitik, die lediglich ver-
sucht, die Industriesektoren der Vergangenheit dauerhaft zu schützen und die Anpassung der
Volkswirtschaft an technische  Entwicklungen und an die Entwicklung der komparativen Vor-
teile anderer Länder zu verhindern, gibt es allerdings keine Rechtfertigung. 

26.* Die Beobachtung, dass Industriepolitik sich öfter dem Erhalt überlebter Strukturen als
der Entwicklung neuer Strukturen widmet, kann allerdings nicht überraschen. Diese Beobach-
tung entspricht dem Umstand, dass verschiedene Interessen sich im politischen Prozess unter-
schiedlich stark artikulieren. Bestehende Industrien als Nutznießer staatlichen Schutzes haben
eine ungleich stärkere Lobby als Unternehmen, die es praktisch noch gar nicht gibt, die erst
mit dem Versprechen aufwarten, aufgrund von Innovationen zum wirtschaftlichen Wachstum
beizutragen. Die Wirkungen der Asymmetrie zwischen dem Auftreten der Nutznießer und
der Geschädigten einer aktiven Industriepolitik im öffentlichen Diskurs werden dadurch noch
verstärkt, dass es sich bei den Nutznießern häufig nur um Besitzstandswahrer  handelt. 

27.* Der Gesetzgeber hat die Implementierung der Wettbewerbspolitik weitgehend aus dem
politischen Prozess herausgenommen und zum Gegenstand des Wettbewerbsrechts und seiner
Anwendung durch das Bundeskartellamt bzw. die Europäische Kommission und die Gerichte
gemacht. Diese Unterstellung der Wettbewerbspolitik unter eine "rule of law" beugt der Ge-
fahr vor, dass im Einzelfall Partikularinteressen und Partikularargument gegenüber den allge-
meinen Wettbewerbsregeln die Oberhand gewinnen. Die Unabhängigkeit von Wettbewerbs-
behörden und Gerichten beugt ferner der Gefahr vor, dass Ermessensspielräume in der An-
wendung der allgemeinen Wettbewerbsregeln überwiegend nach Gesichtspunkten der Konve-
nienz im politischen Tagesgeschäft genutzt werden. Mit beidem hat der Gesetzgeber die Poli-
tik vor sich selbst geschützt, genauer: vor der Versuchung, in der Einzelfallentscheidung nur
den Teil der Wirtschaft wahrzunehmen, der unmittelbar Zugang zu ihr sucht und erhält und
seine Interessen entsprechend artikulieren kann. Ein stärker den Konvenienzen der Tagespoli-
tik verpflichtetes System geriete alsbald in den Ruch des Byzantinismus, bei dem es darauf
ankommt, wer sich bei wem Zugang erwirkt, und die Betroffenen keine Rechtssicherheit er-
warten können.

28.* Die Verfassung der Wettbewerbspolitik als ein der "rule of law" unterworfenes System
gründet sich darauf, dass Wettbewerbspolitik mit Verboten arbeitet und nicht mit Geboten.
Das Gesetz oder die Wettbewerbsbehörde verbieten bestimmte Maßnahmen oder Tätigkeiten
und überlässt es den Betroffenen zu entscheiden, was sie stattdessen tun. 
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Aktive Industriepolitikdagegenist ihrer Naturnachinterventionistischausgerichtetunderfor-
dertdie BewertungalternativerStrategiendurchdie staatlicheInstanz.DieseBewertungkann
nicht im Rahmender Rechtsanwendungerfolgen,sondernerfordertjeweils eineErmessens-
entscheidungim Einzelfall. Daherist eineaktive Industriepolitik in der Praxisauchso viel
anf�lliger gegen�ber einer Vereinnahmung durch die Betroffenen.

29.* Der VorschlagdesdeutschenBundeskanzlers,desfranz�sischenStaatspr�sidentenund
des englischenPremierministers,die Europ�ischeKommissionm�ge alle wirtschaftspoliti-
schenKompetenzen,darunterauch Industriepolitik und Wettbewerbspolitik,in einer Hand
vereinigen,birgt dasRisiko, dassdie Verfassungder Wettbewerbspolitikals ein der "rule of
law" unterworfenesSystemaufgehobenwird. Wennwettbewerbspolitischeundindustriepoli-
tischeBelangein einerHandliegen,ist zu erwarten,dasssieauchin einembehandeltwerden.
Dannentf�llt aberdie M�glichkeit, Wettbewerbspolitikals Rechtsanwendungzu implemen-
tieren. 

Aus derPerspektiveder Initiatorenmagdie VereinigungwirtschaftspolitischerKompetenzen
in einerHandein Mehr anGestaltungs-undEinflussm�glichkeitenmit sich bringen.Die da-
mit verbundenePolitisierungder Wettbewerbspolitikbirgt aberdasRisiko einer deutlichen
�nderung derWirtschaftsordnung,wegvon einerWettbewerbsordnung,die derStaatnur mit
gewissen,engumgrenztenVerbotensteuert,hin zu einerstaatlichenLenkungderEntwicklun-
gen.Die praktischeErfahrungmit staatlichenLenkungsversuchenl�sst von einersolchen�n -
derung wenig Gutes erhoffen. 

Standortwettbewerb und der Markt für Unternehmenskontrolle 

30.* Eine letzteGruppevon Argumentenbetrifft die Stellungvon Deutschlandim Wettbe-
werb um denStandortvon Unternehmenssitzen.Die Fusionvon H�chst undRhône-Poulenc
zu Aventishatdazugef�hrt, dasseineunternehmerischeEntscheidungszentralevon Frankfurt
nachStraûburgverlegt wurde.Die �bernahme von Mannesmanndurch Vodafonehat dazu
gef�hrt, dasseineEntscheidungszentralevon D�sseldorf nachLondonverlegtwurde.F�r die
betroffenenGebietsk�rperschaftenerweisensich solcheVerlagerungenvon Entscheidungs-
zentralenalsProblem.Zum einenwerdenunternehmerischeEntscheidungenin Zukunft weni-
gerR�cksicht auf die BelangedesbetreffendenOrtesnehmen.Zum anderenkommteszu ei-
ner eine Verlagerungqualifizierter Arbeitspl�tze. F�r die betroffenenKommunen,L�nder,
Staaten birgt diese Entwicklung das Risiko einer gewissen Provinzialisierung. 

31.* In dem hier zur DiskussionstehendenZusammenhanghat die Formulierungvom Ge-
meinwesenalsWettbewerbereinenkonkretenundwichtigenSinn.Allerdingsbeziehtsichder
Wettbewerbder Gemeinwesennicht auf die Stellungder dort angesiedeltenUnternehmenin
ihren M�rkten, sondernauf ihre eigeneStellungim Wettbewerbum Standortevon unterneh-
merischenEntscheidungszentralen.Die "Angebote"der Gemeinwesenan die Unternehmen
betreffendie Gesamtheitder Bedingungen,welchedie BeziehungenderUnternehmenzu ih-
renStandortenbestimmen,von der Rechtsordnung�ber die Verl�sslichkeit derBeziehungen
zu denBeh�rden bis zur Besteuerung,von den�ffentlichen G�tern, welchedie Unternehmen
in Anspruchnehmen,bis zur Attraktivit�t von Wohnm�glichkeitenund kulturellenAngebo-
ten,die esdemUnternehmenwiederumerleichtern,geeignetesF�hrungspersonalzu rekrutie-
ren. 

32.* Die hier angesprocheneForm desStandortwettbewerbsum Unternehmenssitzescheint
an Intensit�t zugenommenzu haben.Insofernobliegt esdenzust�ndigenInstanzenin Bund,
L�ndern und Gemeinden,die eigene Wettbewerbsf�higkeit zu �berpr�fen. Sowohl bei
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H�chst/Rhône-Poulencalsauchbei Mannesmann/Vodafonesoll die Erw�gung eineRolle ge-
spielthaben,dassein UnternehmenamStandortFrankfurt-H�chstoderD�sseldorf derparit�-
tischenMitbestimmungunterliegt.Bei Mannesmann/Vodafonekannmansichallerdingsvor-
stellen,dassdie ausl�ndischenAnteilseignermit insgesamtmehr als 60 % der Aktien von
Mannesmannsichauchvon derErw�gung leiten lieûen,dassLondonalsUnternehmensstand-
ort ihnensowohl hinsichtlich der Spracheals auchhinsichtlich der allgemeinenRechtsord-
nung vertrauterwar. Die Bundesregierungsollte jedenfallsdie deutschePosition in diesem
Wettbewerb um Unternehmensstandorte �berpr�fen. 

33.* DasProblemder deutschenPositionim Wettbewerbum Unternehmenssitzeist nicht zu
verwechselnmit derFragenachderRegulierungdesMarktesf�r Unternehmenskontrolle.Die
Beispiele Mannesmann/Vodafoneoder neuerdingsAventis/Sanofi lassenvermuten,beim
Wettbewerbum Unternehmenssitzegeheesvor allemum feindliche�bernahmen von Unter-
nehmen.DieseVermutungtrifft nicht zu.Die Fusionvon H�chst undRhône-Poulencunddie
mit dieserFusionverbundeneVerlagerungdesUnternehmenssitzesins Auslandgeschahohne
feindliche�bernahme. Auch dasvor einigenJahrenverfolgteProjekteinerFusionvon Deut-
scherB�rse AG undLondonStockExchangeentsprangdemWillen derbeteiligtenManager.
W�re diesesProjektdurchgef�hrt worden,g�be esheutekeinenennenswerteB�rse mehr in
Deutschland.Derzeit in der Pressediskutierte�hnliche ProjekteandererGesellschaftensind
ebenfalls als Initiativen der jeweiligen Vorst�nde einzustufen und haben mit feindlichen �ber-
nahmen nichts zu tun.

34.* Das in der vergangenenLegislaturperiodeverabschiedeteGesetzzur Regulierungvon
Unternehmens�bernahmenr�umt den jeweiligen Unternehmensvorst�ndenbedeutendeVer-
teidigungsm�glichkeitengegen�ber feindlichen �bernahmeversuchenein. Die urspr�nglich
von derExpertenkommissionempfohleneNeutralit�tspflicht desVorstandsist entfallen;statt-
dessenist demVorstanddie M�glichkeit gegebenworden,mit ZustimmungdesAufsichtsrats
auchohneEinberufungeinerHauptversammlungVerteidigungsmaûnahmengegeneine�ber -
nahmedurchzuf�hren.Insofernhat manUS-amerikanischeVerh�ltnisse,allerdingsohnedas
Korrektiv der "fiduciary duty", d.h. der treuh�nderischenVerpflichtung desUnternehmens-
vorstandsgegen�berdenals Eigent�mern angesehenenAktion�ren, die gegebenenfallsauch
einen Schadensersatzanspruch begr�ndet. 

35.* Die US-amerikanischeErfahrungderneunzigerJahrel�sst allerdingsvermuten,dassdie
St�rkung der Management-Positionbei �bernahmeverfahrenwenigerdazudient, �bernah-
menundFusionenzu verhindern,alsvielmehrdie Aufteilungdervon solchenOperationener-
hofften Gewinnezu ver�ndern. In der erstenH�lfte der neunzigerJahreist die Positionder
US-amerikanischenManagerbei �bernahmeverfahrendurchRechtsprechungund Gesetzge-
bungdeutlichgest�rkt worden.Im weiterenVerlauf derneunzigerJahrekamesdeshalbnicht
zu wenigerFusionenund�bernahmenvon Unternehmen,sondernnur zu wenigerfeindlichen
�bernahmen; Bonuszahlungen,Aktien und Aktienoptionendientendazu,die Managerder
�bernommenenUnternehmenzu "entsch�digen".Auch derdeutscheGesetzgebermussdavon
ausgehen,dassdasvon ihm verabschiedete�bernahmegesetzdasProblemdesWettbewerbs
um Unternehmenssitzenicht beseitigt,sondernlediglich die Unternehmensvorst�ndean die
Stelle der B�rsen und Investmentfondsmanager als maûgebliche Entscheidungspersonen setzt.

36.* In derFinanzpressefindet sich gelegentlichdie Einsch�tzung,die B�rsenkapitalisierung
deutscherAktiengesellschaften,z.B. deutscherBanken,seizu klein, deshalbseiihre Selbst�n-
digkeit alsbesondersgef�hrdetanzusehen.Man braucheFusionen,damitdieseGesellschaften
im internationalenWettbewerbbestehenk�nnten. Der zitiertenEinsch�tzungist in demPunkt
zuzustimmen,dassdie B�rsenkapitalisierungdeutscherAktiengesellschaftenim internationa-
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len Vergleichrelativ klein ist. DieseEinsch�tzungbetrifft sowohldie Kapitalisierungeinzel-
nerGesellschaftenalsauchdieKapitalisierungderdeutschenAktiengesellschafteninsgesamt.
Die wissenschaftlicheLiteraturzumVergleichvon Finanzsystemensiehtdie Ursachef�r die-
senBefunddarin,dassdasdeutscheAktienrecht± im UnterschiedzumGesellschaftsrechtder
USA oderdesVereinigtenK�nigreichs ± demeinzelnenAktion�r nur wenigSchutzvor einer
�bervorteilung durchdie Unternehmensleitungbietet.WennAktion�re davonausgehenm�s-
sen,dassihre Interessenf�r denUnternehmensvorstandund -aufsichtsratbei der Festlegung
der Gesch�ftspolitik, der Aussch�ttungspolitikoder auchder Wahl von Verteidigungsmaû-
nahmen in einem �bernahmekampf nur eine untergeordnete Rolle spielen, so werden sie nicht
bereitsein,einenhohenPreisf�r Aktien zu bezahlen.Die Folgeist, dassAktiengesellschaften
in derdeutschenWirtschafteinerelativekleinereRolle spielenalsin anderenVolkswirtschaf-
ten; die Folge ist auch, dass deutsche Unternehmen weniger M�glichkeiten haben als z.B. US-
amerikanische, �ber die B�rse in neue Dimensionen zu wachsen. 

37.* Unzutreffend ist die Einsch�tzung, die vergleichsweisekleine B�rsenkapitalisierung
deutscherUnternehmenbegr�nde f�r sich schoneineBedrohungihrer Selbst�ndigkeit.Inso-
fern die geringeB�rsenbewertungeinesUnternehmensdaraufzur�ckzuf�hren ist, dassdas
Unternehmenals wenig attraktiveAnlagem�glichkeit gilt, so ist nicht zu erwarten,dassdie
geringeB�rsenbewertungallein schoneinenInteressentenanlockt.F�r denetwaigenInteres-
sentenkommtesdaraufan,ob die B�rsenbewertungdesUnternehmensniedrigist in Relation
zu seinemWert, genauer:in Relationzu dem,waser bei geltendemRechtnacheiner �ber -
nahmeaus dem Unternehmenherausholenkann. Dabei ist zu ber�cksichtigen,dasser im
Zweifel nichtnur f�r die einzelnenAktien entsprechendihrer B�rsenbewertung,sondernauch
f�r denGoodwill desManagementsunddie zus�tzlichenKontrollm�glichkeiten derGroûak-
tion�re mit Sperrminorit�t bezahlenmuss.Auch die Einsch�tzung,dasProblemk�nne durch
Fusionenbehobenwerden,trifft nicht zu. Gr�ûe ist nachAuffassungder Monopolkommissi-
on kein Garantf�r St�rke. Der �bernahmeversuchvon Vodafonegegen�berMannesmann
war erfolgreich,obwohl MannesmanndurchverschiedeneFusionen,zuletzt die �bernahme
von Orange,deutlichgewachsenwarundobwohlderWert derTransaktioneinendreistelligen
Milliardenbetragausmachte.Da die �bernahme durchAktientauscherfolgte,spieltedieabso-
lute Gr�ûe des�bernommenenUnternehmensbzw. seinerB�rsenkapitalisierungnur eineun-
tergeordnete Rolle. 

38.* H�tte der Gesetzgeberim �bernahmegesetzdie �bernahme durchAktientauschausge-
schlossenunddaraufbestanden,dassein Barangebotgemachtwird, wie diesim Gefolgeder
�bernahme von Mannesmannzun�chstdiskutiertwordenwar, so w�rde die absoluteUnter-
nehmensgr�ûeein gr�ûeres Hemmnisf�r Unternehmens�bernahmendarstellen.Im Falle ei-
nesBarangebotsl�gen die Finanzierungskostendeutlichh�her, auchk�me mannicht umhin,
die BankenalsKreditgeberst�rker mitredenzu lassen.Aus derSichtderandieserDiskussion
beteiligtenUnternehmensvorst�nde�berwog dieserNachteileinesAusschlussesvon Aktien-
tauschangebotenim Fall von eigenen�bernahmeversuchenallerdingsdie Vorteile desgr�ûe-
ren Schutzes gegen�ber den �bernahmeversuchen anderer.

39.* Die vergleichsweisegeringeB�rsenbewertungdeutscherUnternehmenstellt danneine
Bedrohung der Selbst�ndigkeit dar, wenn ein Zusammenschluss  dazu dient, das Unternehmen
auseinemRechtssystemin ein anderes,aktion�rsfreundlichereszu �berf�hren und von der
dabeizu erwartendenWertsteigerungzu profitieren.Die Einr�umung von Verteidigungsm�g-
lichkeitengegenfeindliche�bernahmeversuchef�r Vorstandund Aufsichtsratschlieûtdiese
M�glichkeit nicht aus.Siesorgtnur daf�r, dassetwaigeGewinneeinersolchen�berf�hrung
einesUnternehmensin ein anderesRechtssystemswenigstensteilweisemit denengeteiltwer-



12* Kurzfassung

den müssen, die faktisch die Kontrollkompetenz über das Unternehmen haben. Insofern hat
man es hier mit einem Teilaspekt des Problems der Standortattraktivität aus der Sicht der be-
troffenen Unternehmensmanager zu tun.

40.* Das Problem der deutschen Position im Wettbewerb um Unternehmensstandorte ist sehr
ernst zu nehmen. Dieses Problem hat allerdings wenig zu tun mit dem Themenkomplex der
Förderung "nationaler Champions" durch eine interventionistisch ausgerichtete Industriepoli-
tik. Die Größe der Unternehmen und ihrer Börsenkapitalisierung ist kein Garant für die Wah-
rung der Selbständigkeit der Unternehmen am Standort Deutschland, auch nicht ein Unterneh-
mensrecht, das feindliche Übernahmen praktisch ausschließt, indem es die Kontrollkompeten-
zen weitgehend in die Hände von Vorständen und Aufsichtsräten legt. Maßgeblich ist allein,
ob die Personen und Instanzen, welche die Macht haben, aufgrund der rechtlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen einen Standortwechsel mittels einer Fusion für vorteilhaft halten. 

41.* Aus wettbewerbspolitischer Sicht ist anzumerken, dass ein aktionärsfreundlicheres Un-
ternehmensrecht den Spielraum für Innovationen und Marktzutritt durch neue Unternehmen
deutlich vergrößern würde. Ein Aktienrecht, das die Verfügungsgewalt über Vermögenswerte
der Unternehmen und die Verwendung von Gewinnen de facto weitgehend den Unterneh-
mensinsidern überlässt, ist mit dafür verantwortlich, dass die Märkte für Beteiligungskapital
in Deutschland unterentwickelt sind, vom Venture Capital bis zur Eigenkapitalausstattung des
deutschen Mittelstands. 

42.* Ende der neunziger Jahre konnte man erwarten, dass der deutsche Rückstand bei Ven-
ture-Capital-Finanzierungen, Börsenzugang und Marktzutritt innovativer Unternehmen durch
den Erfolg des Neuen Marktes behoben würde. Die seitherige Entwicklung lässt befürchten,
dass es sich nur um Strohfeuer handelte, angefacht durch allgemeinen Börsenenthusiasmus im
Zeichen der spekulativen Blase. Die Implosion des Neuen Marktes hat die Funktionsfähigkeit
von Beteiligungsfinanzierungen in Deutschland wieder in Frage gestellt. Für Unternehmen,
die neu in den Markt kommen, ist diese Entwicklung um so problematischer, als gleichzeitig
der Banksektor unter dem Einfluss der mit den Stichwort "Basel II" verbundenen Reform der
Eigenkapitalregulierung bei der Vergabe von Krediten noch vorsichtiger geworden ist, als er
schon vorher war.

43.* Ein Aktienrecht, das die Verfügungsgewalt über Vermögenswerte der Unternehmen und
die Verwendung von Gewinnen de facto weitgehend den Unternehmensinsidern überlässt, hat
zur Folge, dass bestehende Unternehmen im Wettbewerb um Mittel zur Finanzierung von In-
vestitionen immer einen Vorsprung vor neuen Unternehmen haben. Insofern die erwirtschaf-
teten Gewinne der bestehenden Unternehmen als Leistungsausweis und als Indiz für besonde-
re Kompetenz auch bei neuen Investitionen anzusehen sind, mag man einen solchen Wettbe-
werbsvorteil für gerechtfertigt halten. Problematisch ist es allerdings, wenn die betreffenden
Gewinne nicht auf unternehmerischer Leistung, sondern auf Monopolmacht und auf staatli-
cher Privilegierung beruhen. Im Übrigen steht eine Volkswirtschaft, die sich bei der Auswahl
ihrer Investitionsstrategien nur auf bestehende Unternehmen verlässt, in der Gefahr, dass
grundlegend neue Entwicklungen verpasst werden, weil die Verantwortlichen in den beste-
henden Unternehmen keine Antenne für deren Potential haben oder auch weil sie befürchten,
dass das Management dieser Entwicklungen Personen mit anderen Fähigkeiten erfordert, als
sie selbst sie haben, und dass diese Entwicklungen ihre eigenen Machtpositionen in Frage
stellen. 

44.* Eine Wirtschaftspolitik, die über den Tag hinaus sieht, muss dafür sorgen, dass das Sys-
tem der Unternehmensfinanzierung und Unternehmenskontrolle genügend Raum für neue Un-
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ternehmen lässt. Dabei ist dem Gesamtzusammenhang von Aktienrecht und Börsenwesen ei-
nerseits und der Verfügbarkeit von Anteilsfinanzierungen für neue Unternehmen andererseits
Rechnung zu tragen. Erfolgsträchtige neue Investitionen werden nicht nur dadurch ermög-
licht, dass bestehende Großkonzerne ihre Gewinne im Unternehmen halten und reinvestieren,
sondern auch dadurch, dass Bargeld aus den Großkonzernen herausfließt, und dass die Kapi-
talmärkte im Vertrauen auf Aktionärsfreundlichkeit und Verlässlichkeit der Rahmenbedin-
gungen die Mittel in neue Unternehmen investieren. 

� Regulierung der Telekommunikationsmärkte

45.* In ihrer dritten Stellungnahme zur Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs auf den Tele-
kommunikationsmärkten gemäß § 81 Abs. 3 TKG kommt die Monopolkommission zu dem
Ergebnis, dass die Wettbewerbsentwicklung bei den Festnetzgesprächen positiv verlaufen ist.
Für den Bereich der Fern- und Auslandsgespräche hat sie die Aufhebung der gesetzlichen Ex-
ante-Entgeltregulierung empfohlen. Bei den Ortsgesprächen hat der Wettbewerb nach der
Einführung der Betreibervorauswahl zwar zugenommen, aber bisher nicht die Intensität er-
reicht, dass auf eine präventive Regulierung der Endkundenentgelte verzichtet werden könnte.
Weiterhin keinen nennenswerten Wettbewerb gibt es bei den Teilnehmeranschlüssen. Bei
dem entbündelten Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung, bei lokalen und regionalen Zu-
sammenschaltungsleistungen sowie bei Fakturierungs- und Inkassoleistungen sind die Wett-
bewerber weiterhin in großem Umfang auf die Vorleistungen der Deutschen Telekom AG an-
gewiesen. 

46.* Die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) wurde Mitte Mai 2004 mit
der Verabschiedung in Bundestag und Bundesrat abgeschlossen. Im Ergebnis sieht das Gesetz
erhebliche materielle Änderungen des bisherigen Ordnungsrahmens vor, die nach Auffassung
der Monopolkommission weit über das hinausgehen, was europarechtlich geboten ist. Die
Vielzahl neuer Regelungen und die Unbestimmtheit vieler Rechtsbegriffe geht ebenso zulas-
ten der Verlässlichkeit des Ordnungsrahmens wie die Ausweitung der Entscheidungskompe-
tenzen und Ermessensspielräume der Regulierungsbehörde. Das neue TKG wird den Tele-
kommunikationssektor mit erheblichen Anpassungskosten belasten. 

47.* Ein grundlegendes Problem betrifft die Bestimmung der zu regulierenden Märkte sowohl
hinsichtlich der sachlichen Kriterien als auch im Hinblick auf die Kompetenzverteilung zwi-
schen der Europäischen Kommission und der Regulierungsbehörde bei der Marktdefinition.
Das TKG schließt zu Recht die Möglichkeit ein, dass die RegTP bei der Marktdefinition auf-
grund von Besonderheiten bei der Wettbewerbsentwicklung im nationalen Markt von der
Empfehlung der Kommission abweicht. Sie begrüßt, dass die Prüfung der zu regulierenden
Märkte nunmehr nach denselben Kriterien erfolgt, die die Europäische Kommission zugrunde
legt. Konflikte mit der Kommission werden auch dadurch vermieden, dass der Gesetzgeber
mit dem Diskriminierungsverbot und der Möglichkeit der Auferlegung von Transparenzver-
pflichtungen der RegTP zusätzliche Regulierungsinstrumente zur Verfügung stellt, die euro-
parechtlich vorgesehen sind. 

48.* Erhebliche Risiken für den Wettbewerb birgt die Zugangsregulierung. Problematisch
sind erstens die Ermessensspielräume der RegTP bei der Frage, ob überhaupt Zugangsver-
pflichtungen aufzuerlegen sind, und zweitens die Bindung von regulatorischen Entscheidun-
gen über Zugangsverpflichtungen an Kriterien, die wettbewerbspolitische Wertungen erfor-
dern und einer gerichtlichen Überprüfung nicht oder lediglich eingeschränkt zugänglich sind.
Das TKG verschiebt die Einführung des Wiederverkaufs von Teilnehmeranschlüssen ohne
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Verbindungsleistungen(entb�ndeltesAnschluss-Resale)um vier Jahreauf den1. Juli 2008.
Die Monopolkommissionbedauertdies und erwartet,dassdadurch die Intensivierungdes
Wettbewerbs bei den Teilnehmeranschl�ssen weiterhin verz�gert wird. 

49.* Die pr�ventive Regulierung der Entgelte f�r wesentlicheZugangsleistungenbleibt
grunds�tzlicherhalten.Ausgenommenvon der Ex-ante-Regulierungbleibendie Entgeltef�r
Vorleistungen,unteranderemwennder Betreibernicht gleichzeitigauchauf demMarkt f�r
Endkundenleistungen�ber betr�chtlicheMarktmachtverf�gt. Damit will derGesetzgeberdie
TerminierungsentgeltederMobilfunknetzbetreiberundderalternativenTeilnehmernetzbetrei-
ber der Ex-ante-Regulierungentziehenund stattdessender Missbrauchsaufsichtunterstellen.
Die Monopolkommissionlehntdiesab,dadie Teilnehmernetzbetreibera priori Monopolisten
beim Angebot von Terminierungim eigenenNetz sind. Die VereinbarkeitdieserRegelung
mit demEuroparechtist fraglich. Die Monopolkommissionbegr�ût, dassdasTKG die M�g -
lichkeit derpr�ventivenRegulierungderEntgeltef�r Endkundenleistungenoffen h�lt. Proble-
matischist, dassder Reguliererdie Genehmigungspflichtf�r Endkundenentgelteauf M�rkte
beschr�nken soll, auf denenin absehbarer Zeit nicht mit dem Entstehen eines"nachhaltig
wettbewerbsorientiertenMarktes"zu rechnenist. Auch hier gilt, dassdiesesKriterium f�r die
Auferlegungvon Verpflichtungenungeeignetist, daeseinergerichtlichen�ber pr�fung nicht
oder nur eingeschr�nkt zug�nglich ist.

Zu begr�ûensind die Klarstellungenim Hinblick die Kostender effizientenLeistungsbereit-
stellungals Maûstabder Entgeltregulierungund die Verwendungvon Kostenmodellenim
RahmendesGenehmigungsverfahrens.Problematischhingegenist, dassdie RegTPdie Ge-
nehmigungsf�higkeiteinesEntgeltsin begr�ndetenEinzelf�llen auchnachdem Vergleichs-
marktprinzipermittelnkann.Die Kriterien,diedie RegTPbei derFestlegungder"angemesse-
nenVerzinsungdeseingesetztenKapitals" zu ber�cksichtigenhat,sind vage.Ihre Bedeutung
f�r die FestlegungderangemessenenKapitalverzinsungwird nicht pr�zisiert. Dadurchentste-
hen Rechtsunsicherheiten,die die Funktionsf�higkeit der Zugangsregulierung insgesamt
schw�chen k�nnen.

50.* Die Monopolkommissionkritisiert auch,dassdasPrice-Cap-Verfahrenauf jede Form
derKostenpr�fung sowohl im Hinblick auf denMaûstabderKostendereffizientenLeistungs-
bereitstellung alsauchim Hinblick auf die MaûgabenderMissbrauchsaufsichtverzichtet.Ge-
radezu grotesk ist das Vorgehen des Gesetzgebers,wenn die Vorschriften zur Ent-
geltregulierungin § 25 Abs. 2 TKG ein Konsistenzgebotaussprechen,in § 26 Abs. 1 miss-
br�uchliche Entgelteverbieten,dabei in § 26 Abs. 2 eine Kosten-Preis-Schereals Vermu-
tungstatbestandf�r einenVerdr�ngungsmissbrauchangebenund schlieûlich in § 33 Abs. 2
Satz2 die Bedingungendes§ 26 "als erf�llt gelten" lassen,wenn ein Entgelt entsprechend
denRegelnf�r dasPrice-Cap-Verfahrenfestgesetztwird. Die Kosten-Preis-Scherezwischen
Endkundenentgeltenf�r Analoganschl�sse und Miete der Teilnehmeranschlussleitungf�r
Wettbewerber,die in denvergangenenJahrendenWettbewerbbei Teilnehmeranschl�ssenso
drastischaufgehaltenhat,w�re durch§ 33 desneuenGesetzesvoll gedeckt.DassdasPrice-
Cap-Verfahrengrunds�tzlich nur Obergrenzenf�r Preisevorsiehtund sich dahergrunds�tz-
lich nur als Mittel gegen�berh�hte Preiseund nicht als Mittel gegenKampfpreiseeignet,
wurde vom Gesetzgeber missachtet.

51.* Die Monopolkommissionwendetsich gegendie Tendenzendes Gesetzes,den politi-
schenEinfluss auf die Regulierungsbeh�rdeund grundlegendeRegulierungsentscheidungen
zu verst�rken. Dies betrifft die M�glichkeit von Einzelweisungengegen�ber der Regulie-
rungsbeh�rdeebensowie die �bertragung von Kompetenzenauf die sog.Pr�sidentenkam-
mer. Die Monopolkommission empfiehlt, die pers�nliche Unabh�ngigkeit des Pr�sidenten



Kurzfassung 15* 

und der Vizepr�sidentendurch eine�n derungihrespersonalrechtlichenStatusund der Ver-
l�ngerung ihrer Amtszeitzu verbessern.Zus�tzlicher politischerEinflussdrohtdurchdie Aus-
weitungderBeteiligungsrechtedesBeirates.NachneuemRechtber�t er die RegTPinsbeson-
dereauchbei den"grunds�tzlichenmarktrelevantenEntscheidungen".Es stehtzu vermuten,
dassinsbesonderedie L�nder mit denzus�tzlichenBeteiligungsrechtenversuchen,ein Gegen-
gewichtzu denWeisungsrechtenderBundesregierunggegen�ber derRegTPherzustellen.Die
Monopolkommissionlehnt dies ab. Rechtlichist auchhier fraglich, ob ein solchesMitwir -
kungsrechtmit dem europarechtlichenErfordernisder Unabh�ngigkeit der Regulierungsbe-
h�rde vereinbar ist.

52.* BundestagundBundesrathabensich mit gleich lautendenEntschlieûungendaf�r ausge-
sprochen,die �nderung desRechtswegesum f�nf Jahrezu verschieben.NachAuffasssung
der Monopolkommissionist ein solchlanger�bergangszeitraumnur dannakzeptabel,wenn
als Revisionsinstanzunmittelbar der KartellsenatdesBundesgerichtshofesvorgesehenwird.
Es ist offensichtlich,dassden Gerichtenin Anbetrachtder Vielzahl neuer,oftmals unbe-
stimmterRegelungenund Rechtsbegriffe in denkommendenJahreneine Schl�sselrollebei
derInterpretationundAuslegungdesGesetzeszukommt.Diessolltewenigstensbei derRevi-
sionsinstanznicht einemGericht �berlassenbleiben,dessenZust�ndigkeit in absehbarerZeit
ausl�uft und f�r dassich die EntwicklungdeserforderlichenbesonderenrichterlichenSach-
verstandeskaumauszahlenwird. Al leinigeTatsacheninstanzwird w�hrend der�bergangszeit
dasVerwaltungsgerichtK�ln sein.DadasVG K�ln �ber erheblichesSpezialwissenin derbe-
sonderskomplexenMaterie des Telekommunikationsrechtsverf�gt, w�re nach Auffassung
derMonopolkommissionsinnvoll,wennRichterdesVG K�ln mit einschl�gigenErfahrungen
im Telekommunikationsrechtbeim WechseldesRechtswegsan dasOLG D�sseldorf dorthin
versetztoderabgeordnetw�rden. Die Bundesregierungsolltezudemin Erw�gung ziehen,die
von Bundestagund Bundesratgenannte�bergangsfrist von f�nf Jahrendeutlich zu re-
duzieren. 

� Regulierung der Postmärkte

53.* Die ausgedehnteExklusivlizenzderDeutschenPostAG beschr�nktdasVolumender li -
beralisiertenM�rkte weitgehend.Wettbewerberder DeutschenPostAG spielennur eineun-
tergeordneteRolle. Dabei ist dasMonopol ausSicht der Monopolkommissionnicht hinrei-
chendreguliert.Dies belegenunverminderthoheGewinnedesBriefdienstes.Weiterhinsind
Rechtsunsicherheitendurchdie KlagepraxisderDeutschenPostAG zu verzeichnen.DieseSi-
tuationwurdedurcheineaktuelleEntscheidungdesOberverwaltungsgerichtsM�nster verbes-
sert.DemnachsollendieOvernight-Zustellungunddie termingenaueZustellungh�herwertige
Dienstleistungendarstellen.Bei den postvorbereitendenDienstleistungenstehtdasPostgesetz
im Widerspruchzu deneurop�ischenRechtsgrundlagen.DieserBereichist zu liberalisieren.
DieseAuffassungwird auchvon der Europ�ischenKommissionvertreten,die die Bundesre-
gierungzu einerdementsprechenden�nderung desPostgesetzesaufgeforderthat.Auf dieses
SchreibenhatdasBundeswirtschaftsministeriuminzwischenreagiertundderKommissionzu-
gesagt,die postvorbereitendenDienstleistungenbei einerNovellierungdesPostgesetzeszu li -
beralisieren.Fernerist festzustellen,dassdie DeutschePostAG in zwei markenrechtlichen
Verfahrenversucht,denWettbewerbzu behindern.Im erstenFall, derEintragungdesTages-
stempelsals Marke, ist der Eintraginzwischenals sittenwidriggel�scht worden.Im zweiten
Fall gehtesum die Wortmarke"Post"Auch dieseEintragungderDeutschenPostAG ist aus
Sicht der Monopolkommission nicht berechtigt und demnach zu l�schen.
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� Wettbewerb in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft

54.* Die Monopolkommission hat sich in den Bereichen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft
für die Einführung von mehr Wettbewerb ausgeprochen. Im Bereich der Verpackungsverord-
nung bedeutet dies eine Entkoppelung der Lizenzgebühren von der Nutzung des Zeichens
"Der Grüne Punkt" und eine diskriminierungsfreie Vergabe der Leistungs- und Garantiever-
träge sowie eine Mitbenutzung von Sammel- und Sortieranlagen der von DSD beauftragten
Entsorger durch die Wettbewerber von DSD. Diese Forderungen an DSD sind inzwischen
weitgehend umgesetzt worden. Dies und der sich langsam entwickelnde Systemwettbewerb
mit anderen dualen Systemen wird von der Monopolkommission begrüßt. Kritisch sieht die
Kommission die Probleme bei der ersten Ausschreibung der Leistungsverträge, bei der es zu
einer erheblichen Anzahl nicht-wirtschaftlicher Angebote gekommen ist. In diesem Jahr
kommt es zu Neuausschreibungen. Die Monopolkommission spricht sich dafür aus, dass im
Rahmen der Leistungsverträge keine Rekommunalisierung erfolgt. DSD soll bei den PPK-
Verpackungen eigene Vertragsverhandlungen mit den Entsorgern durchführen können. Hin-
sichtlich einer Reform der Verpackungsverordnung ist aus Sicht der Monopolkommission in
erster Linie an eine Auflockerung des Flächendeckungsgebotes zu denken. Die Monopolkom-
mission sieht weiterhin in dem britischen Lizenzmodell eine wettbewerbspolitisch attraktive
Alternative zu dem bestehenden System.

55.* Im Bereich der kommunalen Entsorgung forderte die Monopolkommission eine Fortset-
zung der Liberalisierung. Die Gewerbeabfälle sind in kurzer Frist vollständig in den Wettbe-
werb zu stellen. In einem weiteren Schritt sind die Haushaltsabfälle entweder in Form einer
Ausschreibung von Gebietskonzessionen, d.h. einem Wettbewerb um den Markt, oder in
Form eines Wettbewerbs im Markt zu liberalisieren. Darüber hinaus fordert die Monopolkom-
mission eine Reform des europarechtlichen Verwertungsbegriffes. Sie schließt sich in diesem
Kontext weiterhin den Vorschlägen des Umweltrates an, den Verwertungsbegriff im Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz in Anpassung an das Europarecht anspruchloser zu gestalten
und zugleich neue (vorwiegend fallgruppenartige) Regelungen zu finden, die gewährleisten,
dass eine Verwertung dann Vorrang findet, wenn sie tatsächlich ökologisch vorteilhaft ist.
Ohne eine solche Reform, so zeigen es die aktuellen Entwicklungen, ist zu erwarten, dass Be-
schränkungen der Warenverkehrsfreiheit zunehmen werden, bei denen sich umweltpolitische
Interessen und Interessen der inländischen Entsorger vermengen.

� Novellierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen

56.* Im Dezember 2003 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit einen Referen-
tenentwurf für die Siebte GWB-Novelle vorgelegt, am 26. Mai 2004 hat das Kabinett den Re-
gierungsentwurf verabschiedet. Mit der Novelle sollen zum einen die deutschen Wettbe-
werbsregeln an das geänderte europäische Kartellverfahrensrecht angepasst werden, zum an-
deren plant der Gesetzgeber eine tiefgreifende Änderung der Pressefusionskontrolle.  

57.* Die Monopolkommission hat mit ihrem Sondergutachten 41 zu den Änderungen des all-
gemeinen Wettbewerbsrechts Stellung genommen, wie sie der Referentenentwurf vorgesehen
hatte. Die Kommission stimmte dem Übergang zum Legalausnahmesystem unter Bedenken
zu. Da das Legalausnahmesystem zu einer Abnahme der behördlichen Kontrolltätigkeit füh-
ren werde, sei es für eine effiziente Wettbewerbskontrolle künftig von entscheidender Bedeu-
tung, dass die private Rechtsverfolgung gestärkt und die behördlichen Befugnisse angepasst
und erweitert werden. Die Monopolkommission sprach sich vor diesem Hintergrund unter an-
derem für eine Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten und für eine umfassende
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Klagebefugnis der Verbraucher und Verbraucherverbände aus. Ihrer Auffassung nach ist die
Einführung von Beweiserleichterungen für den Kläger in das Gesetz unerlässlich. Zur wirksa-
men Abschreckung von Kartellsündern sei eine Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen, wo-
nach ein Anspruchsberechtigter zweifachen Schadensersatz verlangen kann. Bezüglich der
behördlichen Befugnisse müssten vor allem die geltenden Bußgeldvorschriften verschärft und
umfassende Amtshilfepflichten gegenüber den anderen nationalen Wettbewerbsbehörden und
der Europäischen Kommission ins Gesetz aufgenommen werden.

58.* Der Regierungsentwurf lässt die Grundzüge des vorangegangenen Referentenentwurfs
unverändert. Insofern gelten die Empfehlungen der Monopolkommission weiter. Einzelne
Modifizierungen haben sich vor allem bei den Regelungen zur privaten Rechtsverfolgung und
zum Bußgeldverfahren ergeben. Der Regierungsentwurf führt das Schutzgesetzerfordernis bei
Klagen Privater in § 33 wieder ein. Die Monopolkommission spricht sich hingegen weiterhin
für einen Verzicht auf dieses Erfordernis aus, weil damit Unsicherheiten über die Klagebefug-
nis beseitigt und Klagen erleichtert werden. Die geplante Bindung der deutschen Zivilgerichte
an Feststellungen der nationalen Wettbewerbsbehörden und der Europäischen Kommission
stellt nach Auffassung der Monopolkommission einen richtigen Schritt dar, weil er dem Klä-
ger den Beweis eines Kartellverstoßes erheblich einfacher macht. Die Bindungswirkung muss
aber über die geplante Regelung hinaus generell im Wettbewerbsprozess eingreifen, also nicht
nur bei Schadensersatz-, sondern auch bei Unterlassungs-, Bereicherungs- und vertraglichen
Leistungsansprüchen. Hinsichtlich ausländischer Behörden- und Gerichtsentscheidungen ist
eine Anerkennungsregel zu erarbeiten. Daneben sollte als weitere Beweiserleichterung eine
Bestimmung in das Gesetz eingeführt werden, derzufolge die mutmaßlichen Kartellmitglieder
bei Sachverhalten, die ihrer Unternehmenssphäre zuzurechnen sind, die Darlegungspflicht tra-
gen. Im Sinne der Rechtssicherheit sollte bei der Schadensberechnung eine ausdrückliche Re-
gelung zum Verbot der "passing on defense und zur Klagebefugnis von Folgevertragspartnern
in das Gesetz eingeführt werden. 

59.* Bei der behördlichen Vorteilsabschöpfung nach § 34 RegE sollte wie im Referentenent-
wurf vorgesehen das Verschuldenserfordernis gestrichen werden. Die Zuständigkeit für die
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ist – ebenfalls in Anlehnung an den Referentenentwurf
– bei den Wettbewerbsbehörden zu konzentrieren, weil sie wettbewerbsrechtlich spezialisiert
sind und im Vergleich zur Staatsanwaltschaft eine besondere Nähe zum Sachverhalt aufwei-
sen. Von besonderer Bedeutung für die effiziente Verfolgung grenzüberschreitender Wettbe-
werbsbeschränkungen ist eine ausgeprägte Zusammenarbeit der nationalen Wettbewerbsbe-
hörden und der Kommission. Daher ist es notwendig, die deutschen Wettbewerbsbehörden zu
umfassenden Amtshilfehandlungen zu verpflichten.

60.* Im Bereich der allgemeinen Fusionskontrolle lehnt die Monopolkommission mit allem
Nachdruck die geplante Einschränkung vorläufigen Rechtsschutzes ab, weil andernfalls fak-
tisch der gesamte Drittrechtsschutz in der Fusionskontrolle lahm gelegt würde.

61.* Im Sondergutachten 42 hat sich die Monopolkommission mit den Vorschlägen des Refe-
rentenentwurfs zur Fusionskontrolle im Pressewesen auseinander gesetzt. Im deutschen Wett-
bewerbsrecht gelten bisher für Fusionen, bei denen Presseunternehmen beteiligt sind, grund-
sätzlich die gleichen Regeln wie für sonstige Unternehmenszusammenschlüsse, insbesondere
auch das gleiche materielle Untersagungskriterium (Marktbeherrschung). Jedoch ist der Gel-
tungsbereich der Fusionskontrolle im Pressebereich weiter gezogen.

62.* Im Referentenentwurf wurde eine Änderung der bisherigen Rechtslage in zwei Punkten
vorgeschlagen. Zum einen sollte der erweiterte Geltungsbereich der Fusionskontrolle bei
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Presseunternehmendurch eine Anhebungder Aufgreifkriterien gegen�ber dem Status quo
eingeschr�nkt werden.Zum anderensollte f�r Pressezusammenschl�sse,die in denGeltungs-
bereichderFusionskontrollefallen, ein AusnahmetatbestandzumUntersagungskriterium ein-
gef�hrt werden.Danachw�ren auch Zusammenschl�ssefreizugeben, die zur Begr�ndung
oder Verst�rkung einer marktbeherrschendenStellung f�hren, wenn vor dem Zusammen-
schlussbestimmteVorkehrungengetroffenwordensind. DieseVorkehrungenh�tten sicher-
stellenm�ssen,dassdie erworbenenZeitungenoderZeitschriftenlangfristig als selbst�ndige
publizistischeEinheitenerhaltenbleiben,der Erwerbernicht die Titelrechteerlangtund die
inhaltliche Ausrichtungder erworbenenZeitungenoder Zeitschriften nicht maûgeblich be-
stimmenkann.DasVorliegensolcherVorkehrungenw�re vermutetworden,wennein unab-
h�ngiger Dritter mit mehrals25 % beteiligtwird, ihm aufgrunddieserBeteiligungein Mitbe-
stimmungsrechtf�r wesentlicheEntscheidungenzustehtund ihm dasTitelrechtgeh�rt. Die
erforderlichenMaûnahmenh�tten durchBedingungenundAuflagenabgesichertwerdenm�s-
sen.DasbishergeltendeVerboteinerlaufendenVerhaltenskontrollew�re f�r dieseAuflagen
und Bedingungen aufgehoben worden. 

63.* In ihrem Sondergutachtenvertratdie Monopolkommissiondie Auffassung,dassdie im
ReferentenentwurfvorgeseheneAnhebungder Aufgreifkriterien wettbewerbspolitischnoch
vertretbar ist. Sie wendetesich abergegenjedeweitergehendeAnhebung.Weiterhinsprach
sich die Monopolkommissionentschiedengegendie im ReferentenentwurfvorgeseheneEin-
f�hrung einesAusnahmetatbestandsf�r Pressefusionenaus.BereitsdessenGrundkonzeption,
konzerninterneVielfalt an die Stellevon Vielfalt durchwirtschaftlichenWettbewerbzu set-
zen, war nach Auffassung der Monopolkommission verfehlt. Ein solches Vorgehen h�tte nicht
zueinerSicherung,sondernzu einerGef�hrdungderpublizistischenVielfalt gef�hrt. Die Mo-
nopolkommissionhatteauchschwerwiegendeBedenkengegendaskonkreteModell derViel-
faltssicherung,dasim Referentenentwurfvorgeschlagenwurde.Die privatrechtlichen"Vor-
kehrungen"seiennichtgeeignet,eineinhaltlicheAusd�nnungdererworbenenZeitungzu ver-
hindern,wennsich Erwerberund Minderheitsgesellschaftereinig sind.Auûerdemk�nne die
M�glichkeit einer verfassungsrechtlichunzul�ssige Kontrolle von Presseinhaltendurch das
Bundeskartellamtnicht ausgeschlossenwerden.Unabh�ngigvon dengrunds�tzlichenBeden-
ken gegendie vorgeschlageneRegelungwar esf�r die Monopolkommissionunverst�ndlich,
warumderEntwurf keinerleiMaûnahmenzumSchutzderpublizistischenSelbst�ndigkeitder
bereitsim EigentumdesErwerbersbefindlichenBl�tter vorsah,warumder Anwendungsbe-
reich des Ausnahmetatbestandssich nicht auf wirtschaftlich notleidendePresseobjektebe-
schr�nkte und warum der Ausnahmetatbestandsich auchauf den Zeitschriftenmarktbezog.
Die Monopolkommissionkam zu demErgebnis,dassdie Einf�hrung desim Referentenent-
wurf vorgeschlagenenAusnahmetatbestandszu erheblichenKonzentrationsprozessenim
Pressewesen,einerAusd�nnungpublizistischerVielfalt undeinemdeutlichenR�ckgangvon
Besch�ftigungsm�glichkeitenf�r Journalistengef�hrt h�tte. Zudemsahsie schwerwiegende
Gefahrenf�r die fachlicheUnabh�ngigkeit desBundeskartellamts.Die Monopolkommission
sprachsich fernergrunds�tzlichgegenSondermaûnahmenaus,die strukturelleUmbr�che in
einzelnenBranchenaufhaltensollen.Die Einf�hrung besondererWettbewerbsregelnf�r Pres-
seunternehmenwerdeletztlich die BegehrlichkeitandererBranchennachAusnahmenwecken
unddamitdie allgemeineGeltungundAkzeptanzdesWettbewerbsrechtsgef�hrden.Die Mo-
nopolkommissionregtejedochan, die Abgrenzungder Anzeigenm�rktegegen�berdemIn-
ternetfortlaufendzu �berpr�fen unddie AnforderungenaneineSanierungsfusionetwasgroû-
z�giger zu interpretieren.Jedochk�nne esdenbetroffenenUnternehmennicht erlassenwer-
den, die Sanierungsbed�rftigkeit einer Zeitung oder Zeitschrift nachzuweisen. 
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64.* Im inzwischenvorliegendenRegierungsentwurfzur SiebtenGWB-Novellesinddie Vor-
schl�ge f�r denPressebereichnocheinmal�berarbeitetworden.Erstenssoll ± unver�ndertge-
gen�ber dem Referentenentwurf± der erweiterteGeltungsbereichder Fusionskontrollebei
PresseunternehmendurcheineAnhebungder Aufgreifkriterien eingeschr�nkt werden.Zwei-
tensist eine�berarbeiteteVersiondesAusnahmetatbestandsvorgesehen.DrittenssollenKo-
operationenzwischenZeitungsverlagenim Anzeigenbereichumfassendvom Kartellverbot
freigestellt werden.

65.* Die Monopolkommissionbegr�ût, dassder �berarbeiteteAusnahmetatbestandauf den
Bereich der Zeitungenbeschr�nkt ist und seineAnwendungvon einerErforderlichkeitspr�-
fung abh�ngt. Kritisch ist jedochzu sehen,dassdie Erforderlichkeitvermutetwird, wenndie
Anzeigen-und Beilagenerl�sepro Monatsst�ck in den letztendrei Jahrenr�ckl�ufig waren
odererheblichunterdemDurchschnittvergleichbarerZeitungenlagen.DieseVermutungskri-
teriensindnicht geeignet,tats�chlichnotleidendeZeitungenzu identifizieren,weil sienur auf
die Anzeigen- und Beilagenerl�se und nicht auf das wirtschaftliche Ergebnis abstellen. 

66.* Die �berarbeitetenRegelungenzum Schutzder publizistischenVielfalt nacheinerZei-
tungsfusionsind nicht geeignet,die beteiligtenZeitungenvor einerinhaltlichenAusd�nnung
zu bewahren.DasMitbestimmungs-oderVetorechtdesMinderheitsgesellschaftersauchbei
der Einstellungder ZeitungendesErwerbersist eineso starkeEinschr�nkungder unterneh-
merischenEntscheidungsfreiheit,dassder Ausnahmetatbestandnur dann zur Anwendung
kommenwird, wenn sich der Erwerberdarauf verlassenkann,dassder Minderheitsgesell-
schafternicht wirklich unabh�ngighandelnwird. Im �bri genist die EinstellungeinerderZei-
tungenjederzeit m�glich, solangederMinderheitsgesellschafterdemzustimmt.Zudemist die
eingeschr�nkteKontrolle durchdasBundeskartellamtweiterhineinelaufendeVerhaltenskon-
trolle, auchwenndasim Gesetzesentwurfnicht klar zumAusdruckkommt. Im Ergebnisgibt
der RegierungsentwurfdasWettbewerbsprinzipim Zeitungsbereichauf, ohnedie publizisti-
sche Vielfalt dadurch sichern zu k�nnen. 

67.* Die vorgeseheneMissbrauchsklausel,die die AnwendungdesAusnahmetatbestandsaus-
schlieût,wennseinewiederholte,zeitlich engaufeinanderfolgendeAnwendungzur Begr�n-
dungoderVerst�rkung marktbeherrschenderStellungenderselbenUnternehmenauf r�umlich
benachbartenM�rkten f�hrt, wird die Bildung von Regionalzeitungskettennicht verhindern
k�nnen, sondernh�chstensverlangsamen.Zudemist dasKriterium der"wiederholten,zeitlich
eng auf einanderfolgendenAnwendung"vollkommen unbestimmt.Es ist nicht absehbar,
nachwelcherFrist eine neuerZusammenschlusserlaubtist. Geradebei einemso sensiblen
Bereichwie der Pressesind klare Regelungenerforderlich.Es w�re �uûerst problematisch,
wenneinepolitischgenehmeVerlagsgruppeeinekurzeWartefristzugestandenbek�me,w�h -
rend andere Verlage l�nger warten m�ssten.

68.* Gegen�berdemReferentenentwurfist als neuesElementvorgesehen,dassVereinbarun-
genvon Zeitungsverlagen�ber dieZusammenarbeitim AnzeigenbereichohneweitereVorbe-
dingungenvom Kartellverbotfreigestelltwerden.Die Monopolkommissionh�lt dieseBestim-
mungf�r ebensoproblematischwie die Erleichterungvon FusionendurchdenAusnahmetat-
bestand.Bei denvom Regierungsentwurfins AugegefasstenKooperationsm�glichkeitengeht
eswenigerum Kosteneinsparungen,sondernvor allemdarum,denPreis-undQualit�tswett-
bewerbauf demAnzeigenmarktzu beschr�nken.DieseAnzeigenkartellewerdenzu h�heren
Anzeigenpreisenf�h ren, insbesonderezulastenkleiner und mittlerer Unternehmen.Dem Re-
gierungsentwurfgehtesoffensichtlichdarum,durchdie Erm�glichung einerwirtschaftlichen
Ausbeutungvon Anzeigenkundendie Vielfalt und Qualit�t bestehenderredaktioneller Ange-
botezu erhalten.Ein derartiges"Tauschgesch�ft",bei demdie staatlicheGew�hrung von Mo-
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nopolgewinnenmit einerpolitisch erhofftenGegenleistungverkn�pft wird, ist ordnungspoli-
tisch �uûerst problematisch,daesdie Wettbewerbsordnungals Legitimationwirtschaftlichen
Geschehensgrunds�tzlichuntergr�bt.Auch ist es�uûerst zweifelhaft,ob die erh�htenGewin-
netats�chlich zur Sicherungvon bedrohtenZeitungenverwendetwerden.Es ist davonauszu-
gehen,dassdie meistenAnzeigenkooperationenzwischenwirtschaftlicherfolgreichenZeitun-
gen geschlossenwerden.Bei einer wirtschaftlich angeschlagenenZeitung wird es f�r die
Wettbewerberwesentlich interessantersein, die Zeitung unter Ausnutzungdes Ausnahme-
tatbestandeszu �bernehmen.Im �brigen ist zu erwarten,dasseineKooperationauf demAn-
zeigenmarktauchdie Wettbewerbsintensit�tauf dem Lesermarkt verringernwird. Das wird
dazu f�hren, dass auch die Leser h�here Preise f�r geringere Qualit�t zahlen werden.

69.* Zusammenfassendkommtdie Monopolkommissionzu derEmpfehlung,dasssowohlder
�berarbeiteteAusnahmetatbestandalsauchdie Freigabevon Anzeigenkooperationenabzuleh-
nensind.Die AnhebungderAufgreifschwellenist dagegen± wie im Sondergutachtenbereits
dargestellt ± wettbewerbspolitisch noch vertretbar.

� Aktuelle Fragen des Ministererlaubnisverfahrens 

70.* Im MinistererlaubnisfallE.ON/Ruhrgashattesich die Monopolkommissionin demnach
§ 42 Abs. 4 Satz 2 GWB gebotenenGutachtenmehrheitlichgegeneineGenehmigungausge-
sprochen.In seinerVerf�gung vom 5. Juli 2002 genehmigteder Bundeswirtschaftsminister
die Zusammenschl�sseunter Auflagen.Aufgrund einer Drittklage hat dasOLG D�sseldorf
Bedenkengegendie Entscheidungge�uûertunddenVollzug desZusammenschlussesausge-
setzt.Der Bundeswirtschaftsministerhat in seinerzweitenErlaubnisentscheidungdie Aufla-
gen geringf�gig modifiziert und den Zusammenschlusserneutgenehmigt.Zuvor hatte die
Monopolkommissionin einem erg�nzendenSondergutachtendie neu hinzugekommenen
Aspektegew�rdigt und dasVotum ihres erstenSondergutachtenszum Ministererlaubnisfall
bekr�ftigt, die beantragte Erlaubnis zu versagen und auch nicht unter Auflagen zu erteilen. 

Im Januar2003einigtensich die Beschwerdef�hrermit denZusammenschlussbeteiligtenin
einemauûergerichtlichenVergleich, nachdemsie von E.ON als Abfindung wirtschaftliche
Zugest�ndnisse in erheblichem Umfang erhalten hatten.

71.* Die Monopolkommissionerstatteteein Sondergutachtenin einemweiterenMinisterer-
laubnisfall. Sie empfahl dem Bundeswirtschaftsminister,das Zusammenschlussvorhaben
Holtzbrinck/BerlinerVerlag,bei demesum denErwerbdesTagesspiegelsging, nicht zu ge-
nehmigen. Im Anschlussan die m�ndliche Verhandlungim Bundeswirtschaftsministerium
wurdedenAntragstellernvomMinisteraufgegeben,diebehaupteteUnverk�uflichkeit desTa-
gesspiegelsin einemneutralen,voneinemDrittendurchzuf�hrenden"markt�blichen" Verfah-
rennachzuweisen.Die BeurteilungdiesesVerfahrenswar in derHauptsacheGegenstanddes
zweitenSondergutachtensder Monopolkommission zu demMinistererlaubnisfall.Die Kom-
missionhielt ihre im vorherigenGutachtenbegr�ndeteEmpfehlungaufrecht,denbeantragten
Zusammenschluss abzulehnen und auch nicht unter Auflagen zu genehmigen.

72.* Im November2003hatderHoltzbrinckVerlagnachderR�cknahmeseinesAntragssei-
neAnteile andemTagespiegelanseinenehemaligenManagerPierreGerckensver�uûert.Der
Zusammenschlusswurdeerneutuntersagt,weil nachEinsch�tzungdesBundeskartellamtsder
Tagesspiegelauchnachseiner�bernahme durchHerrnGerckensweiterhin demHoltzbrinck-
Konzernzuzurechnenist. Die Monopolkommissionteilt dieseEinsch�tzung.Sie misstauch
demUmstandgroûeBedeutungbei,dassim FalleeinesWeiterverkaufsdesTagesspiegelsder
Holtzbrinck-Konzernzu 50 % des�berschussesdesPreises�ber demjetzigenKaufpreisbe-
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teiligt sein soll. Aufgrund dieser Klausel hätte der Holtzbrinck-Konzern als Eigner des Berli-
ner Verlags deutlich weniger Interesse, dem Tagesspiegel Wettbewerb in seinen angestamm-
ten Westberliner Märkten zu machen, auch ohne dass er die unmittelbare unternehmerische
Kontrolle über den Tagesspiegel behielte.

73.* Zwischen dem Vortrag der Antragsteller im Ministererlaubnsiverfahren Holtzbrinck/Ber-
liner Verlag und der Veräußerung des Tagesspiegels an Herrn Gerckens besteht ein Wider-
spruch. Ursprünglich war vorgetragen worden, der Tagesspiegel mache erhebliche Verluste
und sei überhaupt nur in Kombination mit dem Berliner Verlag überlebensfähig. Im Rahmen
des von Sal. Oppenheim organisierten Verkaufsverfahrens wurden Bieter abgelehnt, weil sie
nicht willens oder in der Lage seien, die Verluste des Tagesspiegels über längere Zeit zu tra-
gen und insofern keine angemessene Bestandsgarantie geben könnten. Nach der Veräußerung
an Herrn Gerkens waren die Verluste des Tagesspiegels kein Thema mehr.

Die Widersprüchlichkeit des Vortrags der Antragsteller im Ministererlaubnisfall Holtz-
brinck/Berliner Verlag wirft ernsthafte Fragen nach dem Stil des Umgangs mit den vom Ge-
setz vorgesehenen Verfahren auf. Unterstellt man die Fähigkeit von Herrn Gerckens, den Ta-
gesspiegel trotz der dauerhaften Verluste als eigenständiges Unternehmen zu führen, dann
hätten die Antragsteller mit einem sachlich falschen Vortrag neun Monate lang ein Verfahren
geführt und erhebliche Ressourcen der öffentlichen Hand in Anspruch genommen, um dann
von einem Tag auf den anderen die gegenteilige Erkenntnis zu gewinnen. Ein solches Ver-
halten ist kaum anders als "missbräuchlich" zu bezeichnen.

74.* In beiden Ministererlaubnisfällen stellte sich die Frage nach der Zulässigkeit von Aufla-
gen. Das OLG Düsseldorf war im Dezember 2002 davon ausgegangen, dass begründete Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit der vom Bundeswirtschaftsminister im Falle E.ON/Ruhrgas verfüg-
ten Auflagen bestehen. Das OLG sah Veräußerungsauflagen als erlaubten Zweck der Aufla-
generteilung an, nicht dagegen Auflagen zur Beseitigung von Marktschranken, für Vertriebs-
regelungen oder Organisationsauflagen sowie Investitionskontrollen bei den an dem Zusam-
menschluss beteiligten Unternehmen. 

75.* In einem von der Monopolkommission in Auftrag gegebenen Gutachten wird davon aus-
gegangen, dass zur Beurteilung der rechtlichen Grenzen für die inhaltliche Gestaltung von
Auflagen neben dem Verbot der laufenden Verhaltenskontrolle auch andere Grundsätze und
Regelungen der Fusionskontrolle wie des allgemeinen Verwaltungsrechts zu berücksichtigen
sind. Uno actu zu vollziehende und zu überwachende auf die Marktstruktur gerichtete Maß-
nahmen, wie z.B. Veräußerungsauflagen, sind demnach zulässig. Problematisch sind dagegen
Auflagen zur Einflussbegrenzung und Öffnungsauflagen. Unzulässig sind jedenfalls Organi-
sationsauflagen und Auflagen mit gesellschaftsrechtlicher Einflussnahme bei unveränderter
Inhaberschaft der Kapitalbeteiligung.

76.* Die Monopolkommission hatte in der Vergangenheit mehrfach Klage darüber geführt,
dass das Bundeskartellamt und der Bundeswirtschaftsminister Freigabeentscheidungen mit
Auflagen verfügt haben, die auf eine laufende Verhaltenskontrolle hinauslaufen. Sie schlägt
die Aufnahme einer Vermutungsregelung in das GWB vor, die auf eine Abgrenzung von Ver-
haltensauflagen abstellt: 

"Eine laufende Verhaltenskontrolle liegt im Zweifel dann vor, wenn die Bedin-
gungen oder Auflagen Handlungen zum Gegenstand haben, die mehr als zwei
Jahre nach Bestandskraft der Entscheidung des Bundeskartellamtes vorzunehmen
sind."
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77.* Die in dergeplantenGWB-Novellef�r PressefusionenvorgeseheneAufhebungdesVer-
bots von Verhaltensauflagenist zwar wieder gestrichenworden.Aber die in § 36 Abs. 1a
GWB-E im SinneeinesVermutungstatbestandsgenanntenVorkehrungenfallen unterdie Ka-
tegorieder Maûnahmenzur Einflussbegrenzung,derenEinhaltungandauerndvom Bundes-
kartellamt zu �berpr�fen w�ren. 

78.* Die R�ckname der Beschwerdenvon Verfahrensbeteiligtenim Falle E.ON/Ruhrgashat
zu anhaltendenDiskussionen�ber denRechtsschutzDritter in Kartellverfahrengef�hrt. Ins-
besondere das "Abkaufen" der Beschwerderechte und die Bef�rchtung, dass die Aus�bung der
Drittklagebefugnisse zu Blockadezweckenmit der Folge von Investitionshemmnissenmiss-
brauchtw�rde, habenzu einem Novellierungsvorschlagim Referentenentwurfzur Siebten
GWB-Novelle gef�hrt. AufschiebendeWirkung einerBeschwerdesoll nur dannangeordnet
werdenk�nnen, wennder Beschwerdef�hrer geltendmacht,dasser durcheineErlaubnisin
seinen Rechten verletzt w�rde.

Die Monopolkommissionhatsich gegendiesenGesetzesvorschlagausgesprochen,weil nach
ihrer Auffassungdamit der gesamteDrittrechtsschutzausgehebeltw�rde. F�r denFall, dass
der VorschlagdennochGesetzwird, sollten zus�tzliche Schutzvorkehrungenf�r den Dritt-
schutzgetroffenwerden.Dazugeh�rt die Einf�hrung einerVerbandsklage,die nicht von ei-
ner Geltendmachungeiner subjektiven Rechtsverletzungabh�ngig gemachtwerdend�rfte.
Gegebenenfallsw�re daranzu denken,ein RechtderVerbraucherschutzorganisationauf Bei-
ladungim Gesetzzu verankern.Mit diesemRegelungsvorschlaglieûesich zugleichdasPro-
blem des "Abkaufens" von Beschwerden Dritter l�sen.

79.* Insbesondereim FalleHoltzbrinck/BerlinerVerlag ist deutlichgeworden,dassdasBun-
deswirtschaftsministeriumim Einzelfall nicht �ber die fachlichenM�glichkeiten verf�gt, um
vorgetrageneTatbest�ndevollst�ndig und abschlieûendw�rdigen zu k�nnen. Die Monopol-
kommissionsiehtdaherdie Notwendigkeit,von denAntragstellernzu verlangen,dasssie ih-
ren Darlegungspflichtengen�gen, ohneNachbesserungsm�glichkeitenim Verfahrenselbst,
sowiedie Beweisanforderungenan sie zu erh�hen; selbstgeringeZweifel w�rden einenord-
nungspolitischenVorrang f�r die ErhaltungwettbewerblicherMarktstrukturen zulastendes
Zusammenschlussvorhabens begr�nden. 

Die nachtr�glicheBeibringungvon entscheidungserheblichenFaktenund Argumentenf�hrt
zuProblemenbei derMinistererlaubnisentscheidung.Die Monopolkommissionempfiehlt,nur
solcheInformationenals erheblichzuzulassen,die zum Zeitpunktder m�ndlichen Verhand-
lung, aufgrund welcher die Entscheidung getroffen wird, bekannt sind.

80.* Aus den j�ngsten Ministererlaubnisf�llen lassensich grunds�tzlicheFragenzum Ver-
st�ndnis desInstrumentsderMinistererlaubnisableiten.Im Fallevon E.ON/Ruhrgaslieû sich
dasKonzeptder Versorgungssicherheitals Gemeinwohlanliegenformulierenohneunmittel-
barenBezugzu einemderamZusammenschlussbeteiligtenUnternehmen.Dagegenwurdeim
Falle Holtzbrinck/Berliner Verlag dasGemeinwohlanliegenunmittelbaran die Existenzdes
Tagesspiegelsals eigenst�ndiger Zeitung gebunden.Mit dem Versuch,dasAbstractumZei-
tungsvielfaltzur GrundlageeinerArt Existenzgarantief�r ein einzelnesUnternehmenzu ma-
chen,werdenPrivilegienin Anspruchgenommen,die nicht in eineauf Leistungabstellende
marktwirtschaftlicheOrdnungpassen.Es ist daher fraglich,ob dasInstrumentderMinisterer-
laubnis im Fall Holtzbrinck/Berliner Verlag �berhaupt angemessen ist. 
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� Novellierung der Handwerksordnung

81.* Zur ReformdesHandwerksrechtswurdenEnde2003zwei Gesetzeverabschiedet.Kern-
st�ck der Neuregelung sind

� die Beschr�nkungdesMeisterzwangsvon fr�her 94 auf nunmehr41 Handwerke(Anlage
A der HwO)

� die Erleichterungdes Marktzugangsim zulassungspflichtigenHandwerkf�r Altgesellen
(§ 7b HwO),

� die Aufgabe des Inhaberprinzips bei der Handwerksaus�bung (§ 7 Abs. 1 HwO),
� ein erleichterterMarkzugangim Handwerk f�r Ingenieure,Hochschulabsolventenund

staatlich gepr�fte Techniker (§ 7 Abs. 2 HwO),
� die VereinfachungdesQualifikationsnachweisesf�r B�rger ausanderenEU-Staaten(§ 9

Abs. 2 HwO),
� die abgestufte Befreiung von Kammerbeitr�gen f�r Existenzgr�nder (§ 113 Abs. 2 HwO),
� die Erleichterungderselbst�ndigenAusf�hrung einfacherhandwerklicherT�tigkeiten (§ 1

Abs. 2 HwO).

82.* Als Ziel der Novelle wird in der Begr�ndungdesGesetzentwurfsdie �berwindung der
Strukturkrise im Handwerkgenannt.Den urspr�nglichen Gesetzeszweck,das"Interessean
der Erhaltung und F�rderung eines gesundenleistungsf�higen Handwerksstandesals
Ganzen",hatdasBundesverfassungsgerichtals besonderswichtigesGemeinschaftsgutgese-
henund die mit derHandwerksordnungverbundeneEinschr�nkungderBerufsfreiheitin sei-
nemGrundsatzurteilvon 1961als vereinbarmit der Verfassungangesehen.Die Gesetzesbe-
gr�ndung zur NovellederHandwerksordnungstellt heuteallerdingsnur nochauf die "Gefah-
rengeneigtheit"und die Ausbildungsleistungals Zulassungsschrankeim Handwerkab.Damit
liegen f�r eine Beurteilungder verfassungsrechtlichenZul�ssigkeit der Handwerksordnung
nicht mehr die Grundlagenvor, die f�r das Grundsatzurteil desBundesverfassungsgerichts
von 1961 maûgeblich waren.

83.* Die Monopolkommissionsiehtnachwie vor die Gefahrengeneigtheitim Handwerknicht
alsstichhaltigeBegr�ndungf�r marktregelndeZulassungsbeschr�nkungenan.F�r Gesellenin
gefahrengeneigtenHandwerksberufenerscheinteine besondereZusatzqualifikationnicht er-
forderlich. WennmandasgeltendeHaftungsrechtnicht f�r ausreichendh�lt, so ist die Ver-
pflichtung zu regelm�ûigengefahrenspezifischenAus- und Fortbildungenzielf�hrender als
eineeinmaligzu absolvierendeMeisterpr�fung.Auch f�r die AusbildungsleistungsindAnfor-
derungen in Form einer Meisterqualifikation unverh�ltnism�ûig.

84.* Die Negativ-Abgrenzungder "wesentlichenT�tigkeiten" als Kriterium f�r meisterfreies
selbst�ndigesHandwerk,die letztlich nur denErgebnissenderh�chstrichterlichenRechtspre-
chung Rechnung tr�gt, schafft nach Auffassungder Monopolkommissionkeine rechtliche
Klarheit.Die UnbestimmtheitderRechtsbegriffemachtesdemselbst�ndigenHandwerkerim
Einzelfall schwierigbis unm�glich, die Rechtm�ûigkeitdervon ihm im zulassungspflichtigen
HandwerkohneMeisterbriefausgef�hrtenArbeitenzu beurteilen.DasBundesverfassungsge-
richt hat in seinemUrteil vom 7. April  2003denAnsprucheinesGewerbetreibendenauf Kl� -
rung von Zweifelsfragenzur rechtlichenZul�ssigkeit seinerT�tigkeit best�tigt. Eshat in die-
semZusammenhangdasRechtauf effektivenRechtsschutzbetont,da es einemBetroffenen
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nicht zuzumuten sei, "die Klärung verwaltungsrechtlicher Zweifelsfragen auf der Anklage-
bank erheben zu müssen."

Der Bundesverband unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker hatte nach einer Umfra-
ge festgestellt, dass weder die zuständigen Bundes- und Landesministerien noch die zuständi-
gen Ordnungsbehörden Hinweise liefern konnten, die für eine Auflistung "wesentlicher Tätig-
keiten", für deren selbständige Ausübung ein Meisterzwang besteht, brauchbar waren. 

85.* Die Monopolkommission sieht die Handwerksnovelle 2004 als wichtigen – wenn auch
nicht als abschließend anzusehenden – Schritt zur weiteren Liberalisierung des Handwerks.
Von der Freigabe von 53 der früher 94 zulassungspflichtigen Handwerke sind 90 % der Be-
triebe nicht betroffen.

Durch die Umwidmung des Gesetzeszwecks ist die Frage nach der verfassungsrechtlichen
Reichweite und Zulässigkeit einer Beschränkung des Berufszugangs im Handwerk wieder of-
fen. Weder die Gefahrengeneigtheit noch die Ausbildungsleistung in verschiedenen Handwer-
ken rechtfertigt nach Auffassung der Monopolkommission eine Marktzugangsbeschränkung.

Die neuen Vorschriften zur Auflockerung des Meisterzwangs enthalten bestimmte Risiken für
eine effektive Durchsetzung infolge von Interessenkollisionen. Die Abgrenzung zwischen
meisterpflichtigen und zulassungsfreien Tätigkeiten werden in der Regel von den Handwerks-
kammern vorgenommen. Diese besitzen einerseits die erforderliche Sachkunde, verfügen aber
wegen ihres gesetzlichen Auftrags, die Interessen der Kammerangehörigen zu vertreten, nicht
über die für die Sache gebotene Neutralität; dies geht zulasten der potentiellen Unter-
nehmensgründer. Die Erleichterung der selbständigen Betriebsführung für Altgesellen ist nur
insoweit zu begrüßen, weil sie die Inländerdiskriminierung, für die es weiterhin keine sachli-
che Rechtfertigung gibt, auch in den Anlage-A-Handwerken abbaut; eine Gleichstellung mit
den Voraussetzungen, unter denen sich EU-Bürger in Deutschland als Handwerker selbstän-
dig betätigen dürfen, wäre nach Auffassung der Monopolkommission für den Gesetzgeber der
richtige Weg gewesen. Dies gilt umso mehr, als das Problem der Inländerdiskriminierung in-
folge der Osterweiterung der Europäischen Union an Brisanz zunehmen wird. Die Altgesel-
len-Regelung setzt den Nachweis vorheriger selbständiger Tätigkeit voraus; wenn dieser
Nachweis durch eine Bestätigung des früheren Arbeitgebers geführt werden muss, dann ent-
scheidet dieser über einen möglichen künftigen Konkurrenten in der gleichen Branche und
eventuell innerhalb der gleichen Region. Nach Auffassung der Monopolkommission sollte der
unbestimmte Rechtsbegriff der leitenden Tätigkeit durch objektiv nachprüfbare Kriterien kon-
kretisiert werden, deren Anwendung nicht dem Meister und auch nicht den Handwerksorgani-
sationen überlassen wird. 

86.* Die Monopolkommission spricht sich weiterhin für die gänzliche Abschaffung des Meis-
terzwangs als Voraussetzung für den Marktzugang im Handwerk aus. Sie hatte bereits früher
darauf verwiesen, dass die Verhältnisse im Handwerksgewerbe keine wirtschaftliche Sonder-
stellung und damit auch keine rechtlichen Ausnahmen innerhalb der Gewerbeordnung recht-
fertigen. Das gilt gleichermaßen auch im Rahmen der heutigen, veränderten gesetzlichen Be-
gründungen in einigen – weniger gewordenen – Handwerksbereichen. Ausländische Erfah-
rungen, aber auch der Vergleich von Handwerken mit und ohne Meisterzwang in Deutschland
lassen die Begründung für eine Fortsetzung der Regulierung als wenig stichhaltig erscheinen.
Die Einführung einer Meisterprüfung auf freiwilliger Basis in den nicht zulassungspflichtigen
Handwerken trägt dem Bedürfnis, in der Öffentlichkeit und im handwerklichen Wettbewerb
ein Qualitätssignal zu geben, Rechnung und ist daher – übereinstimmend mit früheren Emp-
fehlungen der Monopolkommission – eine wichtige Verbesserung der rechtlichen Rahmen-
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bedingungen für das Handwerk. Die mit der gegenwärtigen Novellierung der Handwerksord-
nung seitens der Regierungsfraktion verbundene Erwartung, das Handwerksrecht "zukunftsfä-
hig, zukunftssicher und europafest zu machen", könnte um so mehr in Erfüllung gehen, würde
man noch stärker auf die Liberalisierung setzen und gänzlich auf eine Regulierung in Form
des Meisterzwangs verzichten.

� Neues Untersagungskriterium in der Fusionskontrolle?

87.* Die novellierte europäische Fusionskontrollverordnung (FKVO), die am 1. Mai 2004 in
Kraft getreten ist, enthält auch ein neues materielles Untersagungskriterium. Während es bis-
her auf die Begründung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung ankam, stellt
das neue Kriterium auf die "erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs" ab. Allerdings
wird die Marktbeherrschung als Beispiel für eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung wei-
terhin erwähnt. Da die englischsprachige Version der FKVO ein "significant impediment to
effective competition" verlangt, hat sich für das neue Kriterium bereits die Bezeichnung
SIEC-Test eingebürgert. Eine weitere Neuerung findet sich in den Erwägungsgründen zur no-
vellierten FKVO. Danach können Effizienzvorteile in Zukunft zur Freistellung eines Zusam-
menschlusses führen, wenn sie die wettbewerbsschädlichen Folgen der Fusion zumindest aus-
gleichen.

88.* Eine angemessene Bewertung des neuen Untersagungskriteriums ist nur möglich, wenn
man andere, damit zusammenhängende Reformen in die Betrachtung mit einbezieht. Diese
Reformen sind Teil eines "more economic approach", mit dem die Kommission versucht, ihre
Wettbewerbspolitik stärker auf explizit ökonomische Analysen zu stützen. Dazu gehören im
Bereich der Fusionskontrolle insbesondere die Veröffentlichung von Leitlinien über die Be-
urteilung von Zusammenschlüssen sowie die Ernennung eines Chefökonomen. 

Hintergrund des "more economic approach" in der Fusionskontrolle ist der Vorwurf vieler
Ökonomen, die bisherige Amtspraxis sei oft nicht auf fundierte ökonomische Analysen ge-
stützt gewesen, sowie drei Entscheidungen des Gerichts erster Instanz, in denen Untersa-
gungsentscheidungen aufgehoben und die wettbewerbliche Argumentation der Kommission
teilweise harsch kritisiert wurde.

Der verstärkt ökonomische Ansatz zeigt sich besonders deutlich in den inzwischen veröf-
fentlichten Leitlinien zur Beurteilung horizontaler Fusionen. Die Kommission rezipiert dort
einige traditionelle Modelle aus der Monopol- und Oligopoltheorie. Bei den wettbewerbs-
schädlichen Effekten steht nicht die juristische Unterscheidung zwischen Einzelmarktbeherr-
schung und kollektiver Marktbeherrschung im Vordergrund; vielmehr wird zwischen unilate-
ralen und koordinierten Effekten unterschieden. 

89.* Zwar war die Einführung einer stärker ökonomisch geprägten Amtspraxis nicht von der
Änderung des Untersagungskriteriums abhängig. Jedoch kam die Frage auf, ob im Marktbe-
herrschungskriterium eine "Lücke" bestehe, weil nicht alle ökonomisch relevanten Wettbe-
werbsschäden erfasst werden könnten. Die Diskussion bezog sich dabei hauptsächlich auf die
unilateralen Effekte im Oligopol und wurde vor allem am Beispiel des Airtours-Falles ge-
führt. Die Kommission hatte den Zusammenschluss zwischen den britischen Touristik-Unter-
nehmen Airtours und First Choice untersagt, weil sie die Entstehung einer kollektiven beherr-
schenden Stellung befürchtete. Das Gericht erster Instanz hob diese Entscheidung auf, da sei-
ner Ansicht nach die Voraussetzungen für eine kollektive Marktbeherrschung nicht nachge-
wiesen waren. In der Urteilsbegründung stellte das Gericht nur auf die Voraussetzungen für
koordinierte Effekte ab. Einige Beobachter waren aber der Meinung, dass im Airtours-Fall
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auchunilateraleEffekte im Oligopol zu pr�fen gewesenw�ren. Nachder Entscheidungwar
aberunklar,ob dieseEffektemit demBegriff derMarktbeherrschungvollst�ndig erfasstwer-
den k�nnen. 

Jedochwar mit derAirtours-Entscheidungh�chstensdie GefahreinerL�cke im Marktbeherr-
schungstestnachgewiesen.Trotzdementschiedmansich, dasUntersagungskriteriumzu �n -
dern, um im Bereich der unilateralen Effekte f�r Rechtsklarheit zu sorgen. 

90.* Die Monopolkommissionbef�rwortet dasVorhaben,die europ�ischeFusionskontrollein
st�rkeremMaû auf �konomischeAnalysenzu st�tzen. Siebegr�ût auch,dassausGr�nden der
Rechtssicherheitder Begriff der Marktbeherrschungals Beispiel f�r eine erheblicheWett-
bewerbsbehinderungerhaltenbleibt. Sie weist Auslegungenzur�ck, die den Marktbeherr-
schungstestnur nochalsRegelbeispielansehen;vielmehrliegt bei Begr�ndungoderVerst�r-
kungeinermarktbeherrschendenStellungstetseineerheblicheWettbewerbsbehinderungvor.
Die Entstehungvon Effizienzvorteilenund ihre Weitergabean die Verbraucherist davon ge-
trennt zu pr�fen. 

91.* Die Monopolkommissionh�lt esgrunds�tzlichf�r w�nschenswert,dassauchin derdeut-
schenFusionskontrollest�rker auf �konomischeAnalysenabgestelltwird. Daf�r ist es aber
nicht unbedingtnotwendig,vom bisherin DeutschlandgeltendenMarktbeherrschungstestab-
zugehen.Auch w�re die Einf�hrung eines"more economicapproach"mit gewissenprakti-
schenProblemenverbunden.Insbesondere ist zu fragen,wie die Gerichtemit �konomischen
Argumentenund Beweismittelnumgehen w�rden. Zudemk�nnte die offene und teilweise
missverst�ndlicheFormulierungdesSIEC-Testszum Einfallstor f�r industriepolitischmoti-
vierte Erw�gungen werden. 

92.* Die Monopolkommissionr�t deshalbentschiedendavonab,denSIEC-Testbereitsin der
aktuellenSiebtenGWB-Novellein dasdeutscheRechteinzuf�hren.Allein der Wunschnach
Harmonisierungmit demeurop�ischenRechtkanneine�nderung nicht rechtfertigen.Esgibt
keinerechtlichenoderpraktischenGesichtspunkte,die einesofortigeAnpassungerforderlich
machenw�rden. Geradeweil derSIEC-Testnur im Zusammenhangmit derEinf�hrung eines
"more economicapproach"sinnvoll w�re, sollte die Entscheidungdar�ber erst nach einer
grundlegendenDiskussionerfolgen.Sollteesdannzu einerEntscheidungf�r dasneueUnter-
sagungskriteriumkommen,best�ndef�r die betroffenenKreiseausreichendZeit, sichauf die
neue Amtspraxis vorzubereiten.

93.* Die Monopolkommissionh�lt esaberf�r w�nschenswert,dassdasBundeskartellamtbe-
reits jetzt seine�konomischeKompetenzst�rkt undinstitutionalisiert.Diesk�nnte nachAuf-
fassungder Monopolkommissionam bestendurch die Einf�hrung eines �konomischen
Grundsatzreferatserfolgen.Dazuist m�glicherweiseeineAusweitungderPersonalressourcen
des Amtes notwendig. 

94.* Kurz vor RedaktionsschlussdiesesHauptgutachtenshat das Bundesministeriumf�r
WirtschaftundArbeit einDiskussionspapierversandt,dassichf�r eine�bernahme desSIEC-
Testsin die deutscheFusionskontrolleausspricht.Vieles deutetdaraufhin, dassan eineRe-
form desUntersagungskriteriumsbereitsin der SiebtenGWB-Novellegedachtwird. F�r die
Monopolkommissionist unverst�ndlich,wieso ein derartigerVorschlagerst jetzt in die De-
batteeingef�hrt wird; die wesentlichenInformationen�ber dasneueeurop�ischeUntersa-
gungskriteriumwarenjedenfallsseit Anfang diesesJahresbekannt.NachAnsichtderMono-
polkommissionw�re es�uûerst problematisch,wenn�ber einewettbewerbspolitischzentrale
Fragewie dasUntersagungskriteriumderFusionskontrollein einem„abgek�rztenVerfahren“
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ohnefundierteDiskussionentschiedenwerdensollte.SieappelliertdeshalbandenGesetzge-
ber, die Beratungen�ber die �bernahme desSIEC-Testsin dasGWB auf die Zeit nachder
Verabschiedung der Siebten GWB-Novelle zu verschieben. 

� Fortschritte bei der Entwicklung der Konzentrationsstatistik

95.* Die Monopolkommissiondr�ngt seit EndederachtzigerJahredarauf,dassin deramtli-
chenWirtschaftsstatistikUnternehmennicht nur im SinnerechtlicherEinheiten,sondernals
wirtschaftlicheEntscheidungseinheitenerfasstwerden.Die Europ�ischeUnion verfolgt zur
Beobachtung desWettbewerbsund der Konzentrationim GemeinsamenMarkt seit langem
das entsprechendeZiel, Unternehmen,die aus einem Komplex rechtlich verselbst�ndigter
Einheitenbestehen,und Unternehmensgruppen,insbesonderein Gestaltvon Konzernen,zu
erfassen.Die hierzu bereits1993 vom Europ�ischenRat erlassenenVerordnungen wurden
vom Statistischen Bundesamt jedoch bisher nicht angewendet.

96.* Der deutscheGesetzgeberhat1998zur Anwendungdeseurop�ischenRechtsin deramt-
lichen Statistik vorgesehen,KontrollbeziehungenzwischenverbundenenUnternehmenim
amtlichenUnternehmensregisterzu erfassen.Dies ist bislangnicht geschehen.Ende2000hat
derDeutscheBundestagdasStatistischeBundesamtin § 47 Abs. 1 GWB zus�tzlich verpflich-
tet, Unternehmensgruppenim Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenenKonzentrations-
berichterstattungder Monopolkommissionzu ber�cksichtigen.DasAmt hatteauchdiesege-
setzliche Vorschrift bis Mitte 2002 nicht vollzogen. 

97.* Nachdemein EndedesStillstandsderBundesstatistikauf diesemGebiet nicht absehbar
war, habendie Statistischen�mter der L�nder die Initiative ergriffen und ein gemeinsames
Konzeptentwickelt, um Unternehmensgruppenin den amtlichenkonzentrationsstatistischen
Aufbereitungenf�r die Monopolkommissionzu ber�cksichtigen.DiesesKonzeptist f�r das
ProduzierendeGewerbeim Berichtsjahr 2001erfolgreichangewendetwordenund liegt den
empirischen Ergebnissen in Kapitel II dieses Gutachtens zugrunde.

98.* In einer Bund-L�nder Arbeitsgruppe,der dasStatistischeBundesamt,f�nf Statistische
Landes�mter(stellvertretendf�r die �brigen Bundesl�nder)und die Monopolkommissionan-
geh�ren, wurdemit groûemEngagementund Sachkundeein methodischesKonzeptentspre-
chenddenAnforderungenf�r dasF�nfzehnte Hauptgutachtender Monopolkommissionent-
wickelt.

Als ErgebnisdesVerfahrenswurdenvon deramtlichenStatistikin der400.000gruppenzuge-
h�rige UnternehmenumfassendenDatei derMonopolkommissionf�r dasProduzierendeGe-
werbeunterdendort 38.198Unternehmen(mit 20 undmehrBesch�ftigten)17.461Unterneh-
menals Mitglied einerUnternehmensgruppeidentifiziert. Danachentfallenim Produzieren-
den Gewerbe im Jahr 2001

� 45,7 % der Unternehmen,
� 81,8 % der Ums�tze und
� 73,6 % der Anzahl der Besch�ftigten
auf Unternehmensgruppen.Die zust�ndigeFachgruppeim StatistischenBundesamthat das
GesamtergebnisnachverschiedenenStrukturmerkmalengegliedert; die Ergebnissesind Ge-
genstand von Kapitel II dieses Gutachtens.

99.* Die Monopolkommissionbeabsichtigteweiterhin, die statistischerfasstenUnterneh-
mensgruppendaraufhin zu pr�fen, inwieweit sie als innerhalb der Wirtschaftszweigeals
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Wettbewerbsgruppen zu bewerten sind. Die von der Monopolkommission hierzu beim Statis-
tischen Bundesamt als Zusatzaufbereitung für Bundeszwecke beantragte Analyse der Kon-
trollbeziehungen der Unternehmensgruppen wurde durch eine Entscheidung der Leitung des
Statistischen Bundesamtes aus rechtlich und sachlich nicht nachvollziehbaren Gründen ver-
hindert. Die Kommission konnte daher das empirisch und methodisch grundlegende Kapitel I
dieses Gutachtens zur wettbewerbspolitischen Bedeutung der Struktur von Beteiligungsnetzen
und der Gruppenbildung deutscher Unternehmen nicht erstellen.

Über den Antrag der Monopolkommission zur Durchführung einer Strukturanalyse hatte das
Statistische Bundesamt nach mehrmonatiger Prüfung entschieden, diese Analyse für die Kom-
mission selbst durchzuführen. Voraussetzung sei jedoch, dass die Monopolkommission dem
Statistischen Bundesamt für die rund 17.000 Unternehmen betreffende Analyse lizenzrecht-
lich Zugang zu sämtlichen rund 400.000 Einzelangaben der privaten Datenanbieter über grup-
penzugehörige deutsche Unternehmen verschaffte. Die mit dem Erfordernis der statistischen
Geheimhaltung begründete Forderung ist für die Monopolkommission nicht nachvollziehbar
und kann nur als sachfremd und rechtlich fehlerhaft bezeichnet werden.

Darüber hinaus hätte die Weiterleitung der Daten einen Bruch vertraglicher Vereinbarungen
der Monopolkommission mit den privaten Datenanbietern bedeutet. Die vertraglichen Bin-
dungen der Monopolkommission als unselbständiger Einrichtung des Bundes ohne eigene
Rechtspersönlichkeit binden jedoch den Bund als Rechtsträger und alle nachgeordneten Stel-
len. Eine Aufforderung an die Monopolkommission zum Vertragsbruch durch das Statistische
Bundesamt kommt insofern dem Versuch zu einem eigenen Vertragsbruch des Amtes gleich.

Das Statistische Bundesamt setzt sich zugleich in Widerspruch zu den strengen sanktionsbe-
wehrten Anforderungen, die es – zu Recht – zum Schutz der eigenen Daten verlangt. Das
Bundesamt hat mit seiner unbegründeten Blockade nicht nur das Vertrauen privater Datenan-
bieter beschädigt, sondern auch seine Pflicht zur Durchführung von Zusatzaufbereitungen für
Bundeszwecke nach dem Bundesstatistikgesetz verletzt und die Erwartung des Gesetzgebers
und der Bundesregierung, mit der Novellierung von § 47 Abs. 1 GWB wettbewerbspolitisch
aussagekräftige Ergebnisse zu gewinnen, konterkariert.

100.* Auch für die kommenden Gutachten der Monopolkommission hält das Statistische
Bundesamt an seiner Forderung fest, dass die Monopolkommission dem Bundesamt Angaben
über die Gesamtwirtschaft zur Verfügung zu stellen hat, auch wenn sich die Konzentrations-
berichterstattung nach Unternehmensgruppen nur auf ausgewählte Wirtschaftsbereiche be-
zieht. Das bedeutet, aus den rund 3. Mio. deutschen Unternehmen die rund 400.000 gruppen-
zugehörigen Unternehmen zu ermitteln, auch wenn die amtliche Statistik, wie im Falle des
Produzierenden Gewerbes, lediglich 4 % dieser Angaben verarbeiten konnte. Der Marktwert
der vollständigen Angaben und ihrer Aufbereitung übersteigt 1 Mio.

�
. Die damit verbundene

Verschwendung öffentlicher Mittel ist nicht vertretbar. Die Vorschrift des Gesetzes in § 47
GWB zur Berücksichtigung von Unternehmensgruppen in der amtlichen Statistik wäre zu-
künftig nicht vollziehbar.

101.* Ebenfalls schwer wiegt, dass das Statistische Bundesamt hierzu dem Deutschen Bun-
destag kurz vor Ende der Legislaturperiode im September 2003 einen Bericht mit gravieren-
den fachlichen Mängeln vorgelegt hat. Der Bericht hätte zu falschen politischen Schlussfolge-
rungen verleiten können und begründet Zweifel an der Loyalität des Statistischen Bundes-
amtes gegenüber dem Deutschen Bundestag. Das Bundesamt vermittelt den Eindruck, der
Auftrag des Gesetzgebers zur Erfassung von Unternehmensgruppen nach § 47 Abs. 1 GWB
sei technisch weitgehend nicht vollziehbar und verursache unverhältnismäßig hohe Kosten.
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Dies ist offensichtlichunzutreffend.DasAmt war bereitsvor AbschlussdesBerichtsausden
Statistischen�mtern der L�nder daraufhingewiesenworden,dassdasvon ihm angewendete
Verfahrenfachlich unangemessenund ineffektiv sei. Dasvon denL�ndern entwickelte, we-
sentlich leistungsf�higereund kosteng�nstigeredatentechnischeKonzept ist Grundlage der
vorliegenden Berichterstattung der Monopolkommission in Kapitel II.

102.* Es fragt sich,ob die strittigeEntscheidungspraxisdesStatistischenBundesamtesdurch
einewirksameRechts-und Fachaufsichth�tte unterbundenwerdenk�nnen. Zuk�nftig sollte
sichergestelltsein, dassdie nach § 47 Abs. 1 GWB vorgeschriebenenUntersuchungender
Monopolkommissionnicht mit administrativenMitteln verhindertwerden.Soweitdie Defizi-
te bei der Rechtsanwendungauf statistikrechtlichenAuslegungsfragenberuhen,erscheintes
f�r die Zukunft erforderlich,die Rechtsgrundlagenin § 47 Abs. 1 GWB nachdenvorliegen-
denErfahrungenzu pr�zisieren.Die Monopolkommissionw�rde die AuffassungdesBundes-
ministeriumsdesInneren,dasssichdie RegelungderzwischenMonopolkommissionundSta-
tistischemBundesamtstrittigenFragenausdemWortlautdesGesetzeserschlieûenlassen,tei-
len, wenndie Selbstverst�ndlichkeitakzeptiertw�rde, dassdie Monopolkommissionentspre-
chend§ 47 GWB gemeinsammit demStatistischenBundesamteineStatistikf�r Bundeszwe-
cke(Bundesstatistik)undnicht f�r "eigene"Zweckeerstellt.DieseAufgabeverlangteinetat-
s�chlicheundrechtlichengeKooperationunterdenjeweiligenStellenunddenAustauschder
erforderlichen Angaben.

103.* Die Monopolkommissionhat die Notwendigkeiteiner �nderung von § 47 GWB zur
Pr�zisierungderRechtslageschonmehrfachvorgetragen.Dies ist bereitswegender fachlich
notwendigenEinbindungder Statistischen�mter der L�nder f�r die zuk�nftige Arbeit der
Kommissionunabweisbar.Einer entsprechendenAnregungdesDeutschenBundestagesfol-
gendschl�gt die Monopolkommissiondahervor, § 47 GWB durcheinenneuenAbsatz 2 zu
erg�nzen.M�glicherweise k�nnte die erforderlicheZusammenarbeitzwischender Monopol-
kommissionund den Statistischen�mtern desBundesund der L�nder auchaufgrundeiner
gesetzlichenErm�chtigungf�r eineVerordnunggeregeltwerden,die vomBundesministerium
f�r WirtschaftundArbeit im Einvernehmenmit demBundesministeriumdesInnernzu erlas-
sen w�re. 
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I. Wettbewerbspolitische Bedeutung der Beteiligungsnetze und der Gruppen-
bildung der Unternehmen

104.* Die Monopolkommissionhatteim RahmenihresgesetzlichenAuftragsvorgesehen,die
vom StatistischenBundesamtf�r dieMonopolkommissionberechnetenkonzentrationsstatisti-
schenErgebnissezum Zusammenhangzwischender Gruppenbildungder Unternehmenund
denKonzentrationsgradunter wettbewerbspolitischenGesichtspunktenn�her zu analysieren
undzu bewerten.DieseUntersuchungwurdevon der Leitung desStatistischenBundesamtes
blockiert. Dadurchkonntedie MonopolkommissiondiesenTeil ihres gesetzlichenAuftrags
nicht erf�llen.
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II. Stand der wirtschaftlichen Konzentration in den Wirtschaftsbereichen und in
der Güterproduktion unter Berücksichtigung von Unternehmens- und Anbie-
tergruppen

105.* Die Monopolkommissionhat erstmalsmit demvorliegendenHauptgutachtendenEin-
flussderKonzern-undGruppenbildungvon UnternehmenundAnbieternauf denKonzentra-
tionsgradin der Wirtschaftuntersucht.Dies war m�glich, nachdemder Gesetzgeberin § 47
Abs. 1 GWB dasStatistischeBundesamt2001verpflichtet hat, die Angabender Monopol-
kommissionzur Verflechtungder Wirtschaft in denkonzentrationsstatistischenAufbereitun-
genf�r die Monopolkommissionzu verwenden.Mit der Ber�cksichtigungder Konzern-und
Gruppenbildungwird zugleich langj�hrigen Forderungender Europ�ischenUnion und der
Bundesregierung entsprochen.  Die bisherigen konzentrationsstatistischen Ergebnisse der amt-
lichen Statistikwarenerheblichverzerrt,da dieseausgehendvon einemformalenUnterneh-
mensbegriffauf die jeweils kleinstenrechtlichenEinheiten,nicht aberauf die wirtschaftlich
relevanten Entscheidungseinheiten abstellt.

106.* Zum Berichtsjahr2001 hat die Monopolkommissionunter den insgesamtrund 3,31
Mio. deutschenUnternehmen395.409konzern-und gruppenzugeh�rigeUnternehmen(ein-
schlieûlichKonzernenund sonstigenkontrollierteVerb�nde) ermittelt, die jeweils einervon
121.360Unternehmensgruppenangeh�ren. Insgesamtumfassenrund 80 % der Unterneh-
mensgruppenbis zu drei Unternehmen.Die Besetzungszahlensind jedoch breit gestreut;
2.310Unternehmensgruppenkontrollierenzehnbis 19 Unternehmen,30 Unternehmensgrup-
penmehrals 200 Unternehmenund zehnUnternehmensgruppenkontrollieren�ber 500 Un-
ternehmen.

3,31 Mio. Unternehmen mit Sitz in Deutschland

± davon 40,1 % Tochtergesellschaften

± davon 66,7 % kontrollierte Tochtergesellschaften

± davon 28,7 % kontrollierte Tochtergesellschaften und Unternehmen als ultimative Eigner

± davon 47,4 % gruppenzugeh� rige Unternehmen in Gruppen mit zwei und
mehr Unternehmen

107.* DasvorliegendeHauptgutachtenbeschr�nktsichauf einedeskriptiv-statistischeAnaly-
sezum Einflussder Gruppenbildungauf denKonzentrationsgradim Rahmender amtlichen
Statistik. Eine Untersuchungder wettbewerbspolitischentscheidendenFrage,inwieweit die
UnternehmenundAnbietereinerGruppealswettbewerblicheEinheitangesehenwerdenk�n -
nen,konntedie MonopolkommissionwegenfehlenderDatenzulieferungnicht durchf�hren.
Dieser Vorgang ist in Abschnitt 9.2 des Einleitungskapitels n�her dargelegt.

Die Untersuchungbeschr�nktsich empirischferner im Wesentlichenauf dasVerarbeitende
Gewerbe,da die amtlicheStatistikbislangnur f�r diesenBereichdie erforderlichenAufbrei-
tungender amtlichenUnternehmens-und ProduktionsstatistiknachUnternehmens-und An-
bietergruppendurchf�hren konnte.Auf dieserDatenbasisumfassendie ausgew�hltenWirt-
schaftsabteilungenC und D der amtlichenKlassifikation der Wirtschaftszweigeinsgesamt
38.198Unternehmenmit 20 und mehrBesch�ftigten,die sich nachdemAnteil der gruppen-
zugeh�rigerUnternehmenanderAnzahl,demUmsatzundderAnzahlderBesch�ftigtenwie
folgt gliedern.
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Bereits die Höhe der Anteilswerte belegt die Gruppenbildung der Unternehmen im Bergbau,
in der Gewinnung von Steinen und Erden und im Verarbeitenden Gewerbe als ein zentrales
organisatorisches Strukturprinzip der Wirtschaft. Für die im Rahmen der amtlichen Produk-
tionsstatistik erfassten Anbieter nach Güterbereichen bestehen vergleichbare Relationen. Es
ist zu vermuten, dass ähnlich signifikante Anteilswerte auch in anderen Wirtschaftsbreichen,
insbesondere im Handel und im Dienstleistungsbereich bestehen. Die rund 400.000 Mitglie-
der der über 120.000 Unternehmensgruppen in Deutschland verteilen sich mit rund 25 % bzw.
50 % auf diese Bereiche.

Methodische Grundlagen

108.* Der von der Monopolkommission verwendete Begriff der Unternehmensgruppe ent-
spricht den definitorischen Vorgaben der Europäischen Union. Sie sind integrierender Be-
standteil einer Folge von Beschlüssen des Europäischen Rates zur Schaffung der empirischen
Grundlagen einer europäischen Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik. Der Begriff der Unter-
nehmensgruppe fußt auf dem zentralen Begriff der unternehmerischen Kontrolle, der grund-
sätzlich alle nachhaltigen Einflussmöglichkeiten einer Einheit auf ein rechtlich selbständiges
Unternehmen einschließt. Der deutsche Gesetzgeber hatte zur Umsetzung der hierzu ergange-
nen europäischen Ratsverordnung von 1993 bereits im Statistikregistergesetz von 1998 vorge-
sehen, zur Erfassung von Unternehmensgruppen im Unternehmensregister der amtlichen Sta-
tistik das Merkmal der Kontrolle aufzunehmen. Diese Vorschrift wurde aber, obwohl unmit-
telbar geltendes europäisches Recht, von der deutschen amtlichen Statistik in diesem Zusam-
menhang bislang nicht vollzogen.

109.* Ökonomisch besteht ein breites Spektrum möglicher Kontrollbeziehungen, die infolge
der Dynamik der Wirtschaft einem ständigen Wandel unterliegen. Am Beginn des Spektrums
steht der rechnungslegende Konzern. Neben Kapitalverflechtungen bestehen personelle Ver-
flechtungen, besondere vertragliche Bindungen in Form von Beherrschungs- oder Gewinnab-
führungsverträgen u.ä., Vereinbarungen über die Leitung von Gemeinschaftsunternehmen,
strategische Allianzen und Partnerschaften oder die Mitgliedschaft in Kooperationssystemen
auf der Beschaffungs- (z. B. Einkaufsgenossenschaften) und Absatzseite (z.B. Franchising).
Im Grenzfall wird ein Unternehmen allein aufgrund seiner faktischen wirtschaftlichen Abhän-

Anteil der gruppenzugehörigen Unternehmen1 
an der Anzahl, dem Umsatz und der Anzahl der Beschäftigten 

Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe 
Wirtschaftsabschnitte C und D der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 93) 

Deutschland 2001 

   

45,7 % 81,8 % 73,5 % 

Anzahl der Unternehmen1 
insgesamt  38.198 

Umsätze 
insgesamt  1.370 Mrd. �  

Anzahl der Beschäftigten 
insgesamt 6,481 Mio. 

1 Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 
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gigkeitenkontrolliert, wenn es z.B. als exklusiverZulieferer oder AbnehmerTeil desVer-
triebs- oder Beschaffungssystems(z.B. "just-in-time-production") einesanderenUnterneh-
mensist. Die in verschiedenenFormenbestehendenKontrollbeziehungenk�nnen getrennt
oder gemeinsamauftreten.So spiegelteine nachhaltigeBeteiligung am Eigenkapitaleines
Unternehmensin vielen F�llen aucheine entsprechendepersonelleRepr�sentanzin dessen
Kontrollorganen oder dem Management wider.

110.* Die M�glichkeiten, Kontrollbeziehungenf�r empirischeZweckezu erfassenund zur
statistischenAnwendungoperationalzu definierensind beschr�nkt.DasStatistischeAmt der
Europ�ischen Gemeinschaften (Eurostat) hat nach l�ngeren gemeinsamen Vorarbeiten mit den
Statistischen�mtern derMitgliedstaatenf�r statistischeZweckeein Konzeptentwickelt,dass
alshinreichendesKriterium derKontrolleauf derMehrheiteinerBeteiligungamEigenkapital
gest�tzt ist. Dieses Konzept verfolgt auch die Monopolkommission.

Die Monopolkommissiondefiniertals UnternehmensgruppeeineAnzahl von zwei undmehr
Unternehmen,die �ber eine oder mehrereBeteiligungsstufenoder -ketten aufgrund einer
mehrheitlichenBeteiligungamEigenkapitalvon einemultimativenEignerkontrolliert werde,
der selbstdurchkeinenanderenAnteilseignermehrheitlichkontrolliert wird. Der ultimative
Eignergeh�rt einernationalenUnternehmensgruppean, wenner selbstein Unternehmenist
und seinen Sitz in dem betreffendenLand hat. F�r europ�ische oder internationaleUn-
ternehmensgruppengilt Entsprechendes.KontrollbeziehungenaufgrundandererTatbest�nde
(Beherrschungsvertr�geu.a.)werdeneinbezogen,soweithierzuAngabenverf�gbar sind.Eine
eingehende Darstellungder rechtlichenGrundlagenund begrifflichen Zusammenh�nge ent-
h�lt das vorangehende Vierzehnte Hauptgutachten 2000/2001.

111.* Der Monopolkommissionist bewusst,dasein Kontrollkonzept,dasssichauf einemehr-
heitlicheKapitalbeteiligungbeschr�nkt,nur als"stylizedfact" f�r statistischeZweckevertret-
bar ist. Nebenquali tativen Merkmalender unternehmerischenKontrolle ist auchbei der Er-
fassungvom Mehrheitsbeteiligungenzu ber�cksichtigen,dassdiesenicht in allen F�llen zur
Aus�bung der Kontrolle ausreichen oder hierzu erforderlich sind.

Nebenden Beteiligungsquotenam Eigen- bzw. Stammkapital einesUnternehmenssind die
Stimmrechtsverh�ltnissein denHaupt-bzw. Gesellschafterversammlungenund die tats�chli-
chePr�senzder Anteilseignerunter Ber�cksichtigungvon Stimmrechtsbeauftragungen(De-
potstimmrecht),Mehrfachstimmrechten,besonderenSperrminorit�ten,"goldenenAktien" u.�.
zu ber�cksichtigen.Ein kontrollierenderEinflussist aberauchmit Hilfe einerMinderheitsbe-
teiligungm�glich. Dies ist z.B. derFall, wennnebeneinemKapitaleignermit einemerhebli-
chen,aberunterhalbderMehrheit liegendenAnteil einelatenteGruppekleiner Anteilseigner
gegen�bersteht(Streubesitz).In diesen F�llen w�re die Entwicklung einer Regel er-
w�genswert, die auf die Struktur der Kapitalanteile an einem Unternehmen abstellt.

Statistikexterne und -interne Datenquellen

112.* Die Angabenzur Gruppenbildungder Unternehmenin Deutschlandhat die Monopol-
kommissionausallgemeinzug�nglichen,kommerziellangebotenenDatenquellen�ber Betei-
ligungsverh�ltnissederUnternehmengewonnen,ausdenEinzelangabendie Beteiligungsnet-
ze der Unternehmenentwickelt, diese nach kontrollierendenBeziehungenaufgrund von
Mehrheitsbeteiligungenstrukturiertund hierausdie bestehendenUnternehmensgruppenund
derenultimativeEignerabgeleitet.DasBundesministeriumf�r Wirtschaftund Arbeit hat die
EntwicklungdesKonzepts,derMethodik und desVerfahrensim RahmeneinesForschungs-
projektsunterst�tzt. Eine detaillierteAufbereitungdieserDatenbasisnachdenverwendeten
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Datenquellen,derAnzahlderUnternehmenin einerGruppeundderH�he derAnteilsquoten,
nachdem Sitz der Unternehmenund ultimativen Eigner in den Bundesl�ndern,nachWirt-
schaftszweigen,RechtsformenunddemAnteil desStaatesalsultimativemEignerenth�lt das
vorangehende Vierzehnte Hauptgutachten 2000/2001 der Monopolkommission.

113.* Die Anzahldervon einemultimativenEignerkontrolliertenUnternehmeneinerGruppe
besitztallein wenig �konomischeAussagekraft.Abgesehendavon,dassweitereKapitalbetei-
ligungenunterhalbderabsolutenMehrheiteineRolle spielenk�nnen, sind unterwirtschafts-
und wettbewerbspolitischen Gesichtspunktender Umsatz und die Zahl der Besch�ftigten
wichtige empirischeIndikatorenf�r das�konomischeGewichtder Unternehmenund Unter-
nehmensgruppen.Die von der Monopolkommissionermittelten Unternehmensgruppenwur-
denabervon der amtlichenStatistikin denf�r die Monopolkommissiondurchgef�hrtenkon-
zentrationsstatistischenAufbereitungennach Umsatzund Besch�ftigten zun�chst nicht be-
r�cksichtigt. Die hierzu erforderlicheVerbindungder von der Monopolkommissionermit-
teltenAngabenzur Gruppenzugeh�rigkeitder Unternehmenmit denamtlich erhobenenEin-
zelangabender amtlichen Statistik scheiterteseinerzeitan administrativenWiderst�ndendes
StatistischenBundesamtes.Die Verbindungder statistikexternenmit den -internenAngaben
ist abernotwendig,dadie amtlichenAngaben�ber denUmsatzunddie Zahl derBesch�ftigte
der einzelnenUnternehmenund derenZuordnungzu einemWirtschaftszweigpr�ziser sind,
alsallgemeinzug�nglichenQuellenzu entnehmenist. Zum vorliegendenGutachtenhabendie
Statistischen�mtern der L�nder jedocheine Verbindungder statistikexternenund -internen
Angaben f�r Unternehmen des Produzierenden Gewerbes im Berichtsjahr 2001 hergestellt.

114.* F�r dasvorliegendeGutachtenbeschr�nkensichdie konzentrationsstatistischenAufbe-
reitungender amtlichenStatistiknachWirtschaftszweigenund nachderG�terproduktionun-
ter Ber�cksichtigung von Unternehmens-bzw. Anbietergruppenim zuletzt verf�g baren Be-
richtsjahr 2001 auf die Wirtschaftsabteilungen C und D des Produzierenden Gewerbes d.h. die
WirtschaftsbereicheBergbau,Gewinnungvon SteinenundErdenundVerarbeitendesGewer-
be. Die sektoraleBeschr�nkungder gegenw�rtigenKonzentrationsberichterstattungist eine
FolgedergesetzlichfestgelegtenBerichtskreisef�r die denKonzentrationsberechnungenzu-
grundeliegendenj�hrlichen Strukturstatistiken.Abgesehenvon denbishernicht in die Kon-
zentrationsberichterstattungder MonopolkommissioneinbezogenenBereiche Land- und
Forstwirtschaftsowie Fischerei,sind regelm�ûige amtlichestatistischeErhebungennur f�r
das ProduzierendeGewerbe,den Handel, das Gastbewerbeund seit 2001 f�r ausgew�hlte
Dienstleistungen vorgeschrieben.

115.* Die Erhebungenim Handel,Gastgewerbeund Dienstleistungsbereicherfolgenjedoch
auf Stichprobenbasis,derenErgebnissein Bezugauf die Gruppenzugeh�rigkeit derUnterneh-
mennicht repr�sentativsind.EmpirischeAnhaltspunktef�r die Repr�sentativit�t der auf das
ProduzierendeGewerbebeschr�nktenDatenbasisderamtlichenStatistiksindderUmsatzsteu-
erstatistik f�r dasJahr2001zu entnehmen.Danachwurden�ber alle Wirtschaftsbereicherund
2.921.983Steuerpflichtige mit einemsteuerbarenUmsatzausLieferungenund Leistungen
von 4.272,885Mrd.

�
erfasst.Auf die ausgew�hltenBereicheBergbau,Gewinnungvon Stei-

nenundErdenundVerarbeitendesGewerbeentf�llt mit 292.214Steuerpflichtigenein Anteil
von 10 % und mit rund 1.559Mrd.

�
Umsatzein Anteil von 34,5 %. Dasbedeutet,dassf�r

die �berwiegendeMehrzahlderUnternehmenkeineAngabenzurUnternehmenskonzentration
aus prim�rstatistischenErhebungender amtlichenStatistik zur Verf�gung stehen.Die Be-
schr�nkung der Datenbasisauf das ProduzierendeGewerbeenth�lt eine zus�tzliche Ein-
schr�nkung in Bezugauf die Gr�ûe der Unternehmen.Im ProduzierendenGewerbe werden
zwar sog.Vollerhebungenbei Unternehmendurchgef�hrt, derenErfassungs-oderAbschnei-
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degrenze betr�gt jedoch in der Regel 20 und mehr Besch�ftigte. Damit basieren die konzentra-
tionsstatistischenErgebnisselediglich aufdenjeweilsgr�ûerenUnternehmen.Die in denletz-
ten Jahrenzus�tzlich eingef�hrten Stichprobenerhebungenf�r Unternehmenmit wenigerals
20 Besch�ftigten sind zur Ber�cksichtigungvon Unternehmensgruppen± entsprechendden
zum Handel, Gastgewerbeund DienstleistungsbereichdargelegtenmethodischenGr�nden ±
nicht geeignet,zumalder StichprobenumfangkeinekonzentrationsstatistischenAussagener-
laubt.

116.* Alternativrechnungender Monopolkommissionauf derBasisder Umsatzsteuerstatistik
2001 zeigen,dassim ProduzierendenGewerbedie Beschr�nkungauf einenrelativ kleinen
Berichtskreisvon rund 13,1% derUnternehmentrotz einesrelativ hohenAnteils amUmsatz
von 87,9% zu einerdeutlichen�bersch�tzung desabsolutenKonzentrationsgradesundzu ei-
ner Untersch�tzungdes relativen Konzentrationsgradesbezogenauf alle Unternehmendes
vollst�ndigen Berichtskreises f�hrt.

Zusammenfassendf�hrt die Beschr�nkungder statistischenDatenbasiszu einemnicht uner-
heblichenInformationsverlustf�r eine umfassendeoder repr�sentative Untersuchungder
Konzentration in der Wirtschaft.

117.* Zuk�nftig k�nnte sich die M�glichkeit abzeichnen,konzentrationsstatistischeUntersu-
chungen�ber alle Bereicheder Wirtschaft und weitgehendohneErfassungsgrenzedurchzu-
f�hren, wenndasUnternehmensregisterderamtlichenStatistiknachdenVorgabendesStatis-
tikregistergesetzesvon 1998sowohlausErhebungenalsauchausallgemeinzug�nglichenso-
wie ausgerichtlichen und administrativenQuellen± vor allem der Finanzbeh�rdenund der
Bundesagentur f�r Arbeit ± vollst�ndig und mit belastbaren Angaben gef�llt sein sollte. 

DasStatistischeBundesamthat auf Arbeitsebenedamit begonnen,ersteTestrechnungenzur
VerwendungdesUnternehmensregistersals alternativeDatenquellegegen�berprim�rstatis-
tischerhobenenEinzelangabenderUnternehmen�ber UmsatzundBesch�ftigteu.a.durchzu-
f�hren. Danebenwurden die Verwendungsm�glichkeiten kommerziell angebotenerDaten-
quellenzur Kapitalbeteiligungder Unternehmenf�r statistischeZweckegepr�ft, wie sie bis-
her auch von der Monopolkommission verwendet werden.

118.* Wenn die konzentrationsstatistischen Aufbereitungen des Statistischen Bundesamtes f�r
die Monopolkommissiongem�û § 47 GWB zuk�nftig auf dasvon denStatistischen�mtern
derL�nder dezentralgef�hrte amtlicheUnternehmensregistergest�tzt werden,sinddie daten-
technischen,methodischenundinhaltlichenKonsequenzenvon groûerBedeutung.Hierzuge-
h�ren die zeitnaheund konsistenteErstellungder BundeskopiedesRegisters,die Eindeutig-
keit der Identifikationsmerkmale f�r die erfassten Unternehmen und Anbieter sowie die Kenn-
zeichnungihrer Gruppenzugeh�rigkeit,die m�gliche ErweiterungdesBerichtskreisesundder
Konzentrationsmerkmale,die Transparenzder jeweiligen Zeitst�nde und Aktualisierungspe-
rioden,die Zuverl�ssigkeit, Konsistenzund Integrit�t der ausverschiedenenamtlichenErhe-
bungensowie heterogenenadministrativenund kommerziellenQuellenstammendenDaten,
die Nachvollziehbarkeit derAufbereitungsverfahrensowiepr�zise definitorischeAbgrenzun-
gen.

119.* Fortschritteim AufbaudesUnternehmensregistersundder WeiterentwicklungdesUn-
ternehmensregistersystemsderamtlichenStatistiksindnicht nur anderenfr�heren Zust�nden
zu messen, sondern auch an den gegenw�rtig und zuk�nftig verf�gbaren Alternativen.

Die Leistungsf�higkeitder von der amtlichenStatistikvorgehalteneninformationellenInfra-
strukturstehtbei derBeschaffung,Aufbereitung,VerarbeitungundAnalysevon Wirtschafts-
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daten zumindest potentiell im Wettbewerb mit privaten Informationsanbietern. Der aktuelle
Wettbewerb kommerzieller Anbieter und der zunehmende Informationsbedarf der Fachwis-
senschaft, der Wirtschaft, von Regierungen und Verwaltungen auf nationaler und internatio-
naler Ebene haben in wenigen Jahren eine erhebliche Steigerung des Datenangebots bewirkt.
Die Verbreiterung der Datenquellen umfasst kleine und mittlere Unternehmen, Management-
beziehungen und transnationale Unternehmen, die zunehmende Informationstiefe ermöglicht
den direkten Zugang zu Bilanzdaten. Die Differenzierung und Konsolidierung der Datenbe-
stände führt zu einer höheren Transparenz und Konsistenz der Informationsbasis. Daneben
stehen Qualitätsverbesserungen in Bezug auf Zuverlässigkeit und zeitnaher Aktualisierung der
Einzelangaben. Komplementär werden Softwarelösungen und Zugangmöglichkeiten angebo-
ten, die eine am jeweiligen Informationsbedarf orientierte umfassende und detaillierte Aufbe-
reitung und Analyse der Daten sowie deren externe Verknüpfung zur Weiterverarbeitung oder
Referenzierung und Qualifizierung bieten.

Die informations- und datentechnische Dynamik in der Produktion und Verarbeitung von
Wirtschaftsdaten verlangt von allen Beteiligten eine kontinuierliche Prüfung der sich jeweils
bietenden Alternativen. Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder werden sich dem
Wettbewerb auf diesem Gebiet auf die Dauer nicht entziehen können. Sie müssen davon aus-
gehen, dass die Nutzer in Zukunft die Leistungen der amtlichen Statistik vermehrt mit dem
Angebot privater Datenproduzenten vergleichen und ein angemessenes Verhältnis von Leis-
tung und Preis erwarten.

120.* Wettbewerb und Benchmarking sind auch für die Prüfung und Fortentwicklung der für
die Konzentrationsberichterstattung erforderlichen Datenquellen und Verfahren von Bedeu-
tung. Die Monopolkommission hielte es jedoch für problematisch, sich hierbei ausschließlich
und auf Dauer allein auf das Unternehmensregister der amtlichen Statistik zu verlassen. Die
Entwicklung des amtlichen Registersystems und der Datenbestände liegt seit längerem im
Zeitplan zurück, ist auch zukünftig mit zeitlichen und inhaltlichen Unsicherheiten behaftet
und auf deutsche Unternehmen beschränkt. Ein Qualitäts- und Kostenvergleich amtlicher und
privater Datenquellen bleibt daher notwendig.

121.* Aus diesen Gründen hat die Monopolkommission den Angaben der amtlichen Statistik
zum Mengengerüst der Unternehmen nach der Gruppenzugehörigkeit entsprechende Angaben
des privaten Anbieters Verband der Vereine Creditreform e.V. (VVC) gegenübergestellt.

Für die einbezogenen 26 Wirtschaftsabteilungen des Produzierenden Gewerbes weist die pri-
vate Datenquelle VVC mit insgesamt 61.462 Unternehmen gegenüber der amtlichen Angabe
von 38.198 Unternehmen eine rund 1,6-fach höhere Anzahl der Unternehmen mit 20 Beschäf-
tigten und mehr auf. Demgegenüber ist der Anteil derjenigen Unternehmen, die keiner bzw.
einer Unternehmensgruppe angehören, mit ca. 85 % bzw. 15 % relativ gleich. Entsprechendes
gilt für den Anteil der Unternehmensgruppen mit rund 5 % und der Anzahl der resultierenden
Einheiten, d.h. der nicht-gruppenzugehörigen Unternehmen und Gruppen, mit rund 90 %. 

Auf der Ebene der zweistelligen Wirtschaftsabteilungen setzt sich der Einfluss der höheren
Gesamtzahl der Unternehmen fort. Die Anzahl der Unternehmen ist nach der privaten Daten-
quelle in allen Bereichen höher als nach der amtlichen Quelle. In etwa der Hälfte der Wirt-
schaftsabteilungen ist sie mehr als doppelt so hoch. Die Relation der Anzahl der gruppenzuge-
hörigen Unternehmen und der hiermit zusammenhängenden Anzahl der Unternehmensgrup-
pen folgt dem Niveau der Relation für die Gesamtzahl der Unternehmen. Da die jeweils ver-
wendete Datenbasis die empirischen Ergebnisse unmittelbar beeinflusst, sind die Gründe für
die Abweichungen beider Quellen zu prüfen.
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Empirische Ergebnisse

122.* Wesentliches empirisches Ergebnis der Berücksichtigung von Unternehmensgruppen in
der Konzentrationsberichterstattung der Monopolkommission mit Hilfe der amtlichen Statis-
tik ist die Tatsache, dass unter den 38.198 Unternehmen in den untersuchten Bereichen des
Produzierenden Gewerbes 17.461 Unternehmen oder 47,71 % einer Gruppe mit zwei und
mehr Unternehmen angehören. Auf diese entfallen 1.121 Mrd. oder 81,81 % der Umsätze und
4,766 Mio. oder 73,56 % der Beschäftigten.

Diese Relationen bedeuten, dass ein erheblicher Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten im Pro-
duzierenden Gewerbe auf kontrollierte Unternehmen innerhalb einer Gruppe entfällt. Dass
hierzu die relativ größten Unternehmen gehören, wird daran sichtbar, dass der Anteil der Um-
sätze und der Anzahl der Beschäftigten gegenüber dem Anteil der Anzahl der Unternehmen
überproportional hoch ist.

Anzahl, Umsatz und Beschäftigte von Unternehmen1

nach der Zugehörigkeit zu einer Unternehmensgruppe2

im Produzierenden Gewerbe3

Wirtschaftsbereiche C und D der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 93):
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe

Deutschland 2001

Gruppen-
zugehörigkeit

Unternehmen Umsatz Beschäftigte

Anzahl Anteil Umsatz Anteil Anzahl Anteil

Anzahl % in Mrd. � % in 1000 %
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Gruppenzugehörige
Unternehmen 17.461 45,71 % 1.121 81,81 % 4.766 73,56 %

Nicht
gruppenzugehörige
Unternehmen

20.737 54,29 % 249 18,19 % 1.713 26,44 %

Insgesamt 38.198 100,00 % 1.370 100,00 % 6.479 100,00 %

Anmerkungen
1 Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.
2 Zugehörigkeit eines Unternehmens zu einer Unternehmensgruppe mit zwei und mehr Unternehmen.
3 Abschnitte C und D der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993.

Quelle

Monopolkommission nach Arbeitsunterlagen des Statistischen Bundesamtes, Gruppe IV A, Stand 18. Mai 2004

123.* Eine Gliederung der insgesamt 17.461 gruppenzugehörigen Unternehmen im Produzie-
renden Gewerbe nach der Größe der jeweiligen Unternehmensgruppe, der sie angehören, zeigt
folgendes Bild: Nahezu die Hälfte (48,15 %) der Unternehmen stammt aus Gruppen mit bis
zu drei Unternehmen und drei Viertel (76,50 %) aus Gruppen mit bis zu zehn Mitgliedern.
Die entsprechenden Anteile nach Umsätzen und der Anzahl der Beschäftigen sind dagegen
deutlich niedriger. Das bedeutet, dass Gruppen mit nur wenigen Mitgliedern vor allem kleine-
re Unternehmen – gemessen am Umsatz oder der Anzahl der Beschäftigten – enthalten. Damit
korrespondiert, dass sich auf die 405 größten Unternehmensgruppen mit 200 und mehr Unter-
nehmen, die 2,3 % aller Unternehmensgruppen betreffen, 14,9 % der Umsätze und 11,9 % der
Anzahl der Beschäftigten konzentrieren.
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124.* Gliedertmanumgekehrtdie 12.447Unternehmensgruppen,die zumindestein Mitglied
im ProduzierendenGewerbebesitzen,unter Einbezugder Mitglieder, die auch in anderen
Wirtschaftsbereichenaktiv sind,erh�lt manein Bild �ber die tats�chlicheGr�ûe derauchim
Produzierenden Gewerbe aktiven Gruppen.

Bei dieserBetrachtungbestehenunter den 12.447 Unternehmensgruppen,die mit 17.461
gruppenzugeh�rigenUnternehmenim ProduzierendenGewerbeerfasstwurden,10.077oder
81 % Unternehmensgruppen,die jeweils nur ein Unternehmenim ProduzierendenGewerbe
besitzenund zu denen57,7 % aller gruppenzugeh�rigenUnternehmenz�hlen. Nur 21 Grup-
pen oder 0,2 % enthaltenmehr als 20 Unternehmen.Dasszahlenm�ûigkleinereUnterneh-
mensgruppenauchrelativ kleineUnternehmennachihremAnteil amUmsatzundderAnzahl
derBesch�ftigtenenthalten,entsprichtdemvoranstehenderw�hntenallgemeinenZusammen-
hang �ber s�mtliche gruppenzugeh�rige Unternehmen und Unternehmensgruppen.

Die relativ groûeAnzahl gruppenzugeh�rigerUnternehmenausGruppen,die innerhalbdes
ProduzierendenGewerbesnur mit einemUnternehmenaktiv sind, ist ein Grund,dieseKate-
goriebesonderszu beobachten.DieseUnternehmenk�nnen gegen�beranderenUnternehmen,
die keiner Gruppe angeh�ren, �ber eine besondere wettbewerbliche Position verf�gen.

125.* Zur InterpretationderRelationenzwischendengruppenzugeh�rigenundnicht -zugeh� -
rigenUnternehmenbesitzendiejenigenUnternehmeneinerGruppeeinebesondereStellung,
die einemWirtschaftsbereichalseinzigesMitglied ihrer Gruppeangeh�ren.Bezogenauf die-
senWirtschaftsbereichtritt die Unternehmensgruppeals Teilgruppeauf, die nur auseinem
Unternehmenbesteht,wenn die �brigen Mitglieder der UnternehmensgruppeanderenWirt-
schaftsbereichenangeh�ren.Da die einzelnenUnternehmenin dembetreffendenWirtschafts-
bereichkeine Gruppe mit zwei und mehr Unternehmenbilden, k�nnen sie der Mengeder
nicht-gruppenzugeh�rigen Unternehmen zugerechnet werden.

WettbewerbspolitischnehmendieseUnternehmen�ber ihren jeweiligen Marktanteil hinaus
gegen�ber den Unternehmen,die keiner Unternehmensgruppeangeh�ren, eine besondere
Stellungein. Siek�nnen ausder finanziellenKraft dergesamtenGruppeNutzenziehenoder
besitzeneinenbesonderenZugangzu denBeschaffungs-undAbsatzm�rktendurchdiejenigen
Unternehmeninnerhalbihrer Gruppe,die in vor- oder nachgelagertenWirtschaftsbereichen
t�tig sind. Dies ist insoweit zu vermuten,als der eine Unternehmensgruppekonstituierende
Begriff derKontrolle von einemstrategischenZiel desultimativenEignersausgehtodereine
Unternehmensgruppe nicht bereits als ein komplexes Unternehmen anzusehen ist.

Das StatistischeBundesamthat auf der Arbeitsebenemit erstenTestrechnungenbegonnen,
um die horizontalenundvertikalenBeziehungenzu charakterisieren,in denendie Unterneh-
meneinerGruppestehen.Hierf�r wird zun�chstder wirtschaftlicheSchwerpunktder Unter-
nehmen auf einer tieferen Ebene der Wirtschaftsklassifikation ermittelt.

126.* Von besonderemwettbewerbspolitischemInteresseist auchdie r�umliche Konzentrati-
on der 17.461gruppenzugeh�rigenUnternehmenim ProduzierendenGewerbenachBundes-
l�ndern. Danachbesitzen10.915der 12.447Unternehmensgruppenim ProduzierendenGe-
werbeMitglieder,die nur in einemBundeslandihrenSitz haben.Darin sindbereitsdiejenigen
10.077Unternehmenbzw.Gruppenenthalten,die ohnehinnur �ber ein Unternehmenim Pro-
duzierendenGewerbeverf�gen. 1.374 Gruppensind in zwei bis drei Bundesl�ndernaktiv,
158 in mehr als vier sowie zw�lf Unternehmensgruppen in mehr als zehn Bundesl�ndern.

Es ist zu vermuten,dassdie r�umliche Diversit�t derUnternehmensgruppennicht nur mit der
Zahl der zugeh�rigenUnternehmen,sondernauchmit derenGr�ûe in Zusammenhangsteht.
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So entfallen auf die 0,1 % der Unternehmensgruppen, deren Unternehmen in zehn und mehr
Bundesländern ihren Sitz haben, 2,4 % der Umsätze und 7 % der Anzahl der Beschäftigten.

127.* Die 26 zweistelligen Wirtschaftabteilungen im Produzierenden Gewerbe, für die Anga-
ben vorliegen, sind gemessen an der Anzahl der Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten,
die dort ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt haben, unterschiedlich groß. Die am stärksten be-
setzten Wirtschaftsabteilungen sind nach der absoluten Anzahl bzw. nach dem Anteil an allen
38.198 Unternehmen:

� 28 Herstellung von Metallerzeugnissen 6.181 Unternehmen (16,18 %)
� 29 Maschinenbau 5.883 Unternehmen (15,40 %)
� 15 Ernährungsgewerbe 4.942 Unternehmen (12,94 %)
� 25 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 2.650 Unternehmen (6,93 %)

128.* Der gewogene durchschnittliche Anteil der Unternehmen in den Wirtschaftsabteilun-
gen, die keiner Gruppe angehören, beträgt 54,3 %. Daneben gehören 30,7 % der Unternehmen
zwar einer Gruppe an, sind aber das jeweils einzige Gruppenmitglied im Produzierenden Ge-
werbe. Danach bilden 85,24 % der Unternehmen innerhalb einer der Wirtschaftsabteilungen
keine Gruppe. Zwischen den Wirtschaftsabteilungen des Produzierenden Gewerbes variieren
die Anteilswerte gemessen an der Anzahl der Unternehmen beträchtlich. Der maximale bzw.
der minimale Anteil der gruppenzugehörigen Unternehmen an der Gesamtzahl der Unterneh-
men beträgt:

� 23 Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von
Spalt und Brutstoffen 78,7 %

� 15 Ernährungsgewerbe 30,3 %

Der Anteil gruppenzugehöriger Unternehmen, die als einziges Mitglied ihrer Gruppe dem je-
weiligen Wirtschaftsabschnitt angehören, schwankt zwischen rund 60 und 20 %:

� 23 Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von 
Spalt und Brutstoffen 57,5 %

� 15 Ernährungsgewerbe 19,4 %

Insgesamt reduziert sich infolge der Gruppenbildung die Anzahl der Einheiten, d.h. die An-
zahl der gruppenunabhängigen Unternehmen und der Unternehmensgruppen, um rund 10 %.
Die späteren Berechnungen zeigen, dass nach der Gewichtung mit dem Umsatz vor allem die
größten Unternehmen an der Gruppenbildung beteiligt sind und zu einer deutlichen Änderung
der Größenverteilung der Unternehmen und damit Erhöhung des absoluten Konzentrations-
grades führen.

129.* Das Bild über das Mengengerüst zur Gruppenbildung der Unternehmen, gemessen an
deren Anzahl, wird durch den Einbezug ihrer Umsätze ergänzt. In absoluten und in relativen
Werten gemessen am Umsatz aller Unternehmen in Höhe von 1.370.471 Mio. �  ergibt sich für
die umsatzstärksten Wirtschaftsabteilungen:

� 34 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 258.599 Mio. � (18,87 %)
� 29 Maschinenbau 157.671 Mio. � (11,50 %)
� 24 Chemische Industrie 133.574 Mio. � (9,75 %)
� 15 Ernährungsgewerbe 128.302 Mio. � (9,36 %)

130.* Die relative Struktur der Umsätze ergibt, dass durchschnittlich nur 18,2 % der Umsätze
auf Unternehmen entfallen, die keiner Gruppe angehören. Daneben beträgt der Umsatz von
Unternehmen, die zwar einer Gruppe angehören, aber jeweils das einzige Unternehmen im
Produzierenden Gewerbe sind, 28,4 %. Zusammen entfallen 46,6 % der Umsätze auf Unter-
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nehmen,die in einerderzweistelligenWirtschaftsabteilungenkeineGruppebilden.DieseAn-
teile sinderheblichgeringerals die entsprechendenAnteile f�r die Anzahl derUnternehmen.
Dasbesagt,dasessich um relativ kleine Unternehmenhandelt.W�hrend der zahlenm�ûige
Anteil der Unternehmen,die innerhalbdes ProduzierendenGewerbeseine Gruppebilden,
14,8 % betr�gt, entspricht dem ein Umsatzanteil von 53,5 %.

131.* InnerhalbdesProduzierendenGewerbesunterscheidetsich dasrelativeMengenger�st
derUnternehmengemessenamUmsatzdeutlich.Zwar ist zwischendemAnteil gruppenzuge-
h�riger Unternehmen,jeweilsgemessenanderAnzahlundamUmsatz,ein tendenziellerZu-
sammenhangerkennbar,er wird jedochvon groûenAbweichungenunterbrochen.DasMaxi-
mum desUmsatzanteilsder gruppenzugeh�rigenUnternehmeneinschlieûlichderer,die als
einziges Gruppenmitglied in einem der Wirtschaftsabschnitt auftreten, betr�gt:

� 11 Gewinnung von Erd�l und Erdgas, Erbringung damit verbundener 
Dienstleistungen 96,5 %

� 16 Tabakverarbeitung 95,9 %
� 34 Herstellung von ©Kraftwagen und Kraftwagenteilen 94,9 %
� 23 Kokerei, Mineral�lverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von 

Spalt und Brutstoffen 94,8 %

Die minimalen Werte betragen:
� 15 Ern�hrungsgewerbe 59,4 %.
� 30 Herstellung von B�romaschinen, Datenverarbeitungsger�ten und

-einrichtungen 63,4 %

Die WirtschaftsabteilungWZ 30 weist zudemmit 6,5 % dengeringstenAnteil der Ums�tze
auf, derauf eineGruppeinnerhalbeinesWirtschaftsabschnittsdesProduzierendenGewerbes
entf�llt. 

132.* Die Monopolkommissionlegt in ihren konzentrationsstatistischenAnalysenWert auf
die begriffliche Unterscheidung von Unternehmen und Anbietern.

Unternehmenwerdenvon deramtlichenStatistiknachWirtschaftszweigenerfasstunddiesen,
nachdemjeweiligenSchwerpunktder Wertsch�pfung,mit ihremgesamtenUmsatzzugeord-
net. Infolgedessenenth�lt der Gesamtumsatzf�r einenWirtschaftszweigauchbranchenfrem-
de Umsatzteile,w�hrend branchentypischeTeile von Unternehmen,die ihren Schwerpunkt
auûerhalbdesjeweiligenWirtschaftsbereichshaben± hier die AbschnitteC undD desProdu-
zierenden Gewerbes ±, fehlen.

Anbieterwerdenvon der amtlichenStatistik im Rahmender Produktionsstatistikerfasst.Es
handeltsichsowohlum Unternehmen,die nur in einemWirtschaftsbereicht�tig sind,alsauch
um diversifizierendeUnternehmen,die in dem betreffendenBereichebenfallsals Anbieter
auftreten,ohnedort ihren wirtschaftlichenSchwerpunktzu haben.Wird als Konzentrations-
merkmal der Umsatzverwendet,wird f�r diversifizierendeUnternehmennur der Teil des
Umsatzes als Konzentrationsmerkmal verwendet, der in diesem Bereich erzielt wird. 

Die institutionelleunddie funktionaleAbgrenzungderwirtschaftlichenEinheitendientunter-
schiedlichenwettbewerblichrelevantenAspekten.Sie betreffenjeweils die Diversifizierung
und die Gruppenbildungder Unternehmenund k�nnen in einemmehrstufigenZusammen-
hangeingeordnetwerden,der ausgehendvon Betriebenoder fachlichenUnternehmensteilen
�ber Unternehmen zu Unternehmensgruppen f�hrt.
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133.* Die getrenntf�r Unternehmenund Anbieterdurchgef�hrtenUntersuchungenzum Ein-
fluss der Gruppenbildungauf den Konzentrationsgradbest�tigen,dasses nicht nur metho-
disch, sondernauch empirischauf die Abgrenzungvon Anbietern und Unternehmenan-
kommt. Bei einem Vergleich der konzentrationsstatistischenErgebnisseist nebenzus�tzli-
chenerhebungstechnischenUnterschiedenzu beachten,dasssichderEinflussderstetsmehre-
re Wirtschaftsbereicheber�hrendenDiversifizierung der Unternehmenauf die Anzahl und
Gr�ûenstrukturderAnbieterin einemWirtschaftsbereichsowiederEinflussder Gruppenbil-
dungauf die Anzahl und Strukturder Unternehmen,die dort ihren wirtschaftlichenSchwer-
punkt haben, �berschneiden und zu verschiedenen Konstellationen f�hren.

134.* BetrachtetmandenEinflussderGruppenbildungderUnternehmenundAnbieterf�r die
untersuchtenAbschnitteC undD desProduzierendenGewerbesinsgesamt,d.h.denBergbau,
die Gewinnungvon SteinenundErdenund dasVerarbeitendeGewerbe,so ist folgenderBe-
fund gegeben (vgl. nachstehende �bersicht).

Bereitsauf derhochaggregiertenEbenederhier einbezogenenWirtschaftsabteilungenC und
D des Produzierenden Gewerbes zeichnen sich weitreichende Zusammenh�nge zwischen Gr�-
ûe, Diversifizierung,Gruppenzugeh�rigkeitund Konzentrationsgradder Unternehmenund
Anbieterab.Dabeigeh�ren insgesamt3.242oderrund 7,8 % der Anbieterzu Unternehmen,
die in anderenBereichen,z.B. Baugewerbe,HandeloderDienstleistungen,ihrenwirtschaftli-
chen Schwerpunkt haben. Infolge der Gruppenbildung

... verringertsich die Anzahl der Unternehmenvon 38.198auf 33.184wirtschaftlicheEin-
heiten,d.h.gruppenunabh�ngigeUnternehmenundUnternehmensgruppen.UnterdenAn-
bietern reduziert sich Anzahl von 41.440 auf 35.586 Einheiten;

... erh�ht sich die KonzentrationsrateCR-100f�r Unternehmenvon 36,6 % auf 44,1 %, die
der Anbieter von 29,7 % auf 37 %.

Angesichtsder Tatsache,dassunterden38.198Unternehmenund den41.440Anbieterndie
jeweils 100 gr�ûten ± d.h. rund 0,25 % der Einheiten± bereitsrund 37 % der Summealler
Ums�tze bzw. 30 % derProduktionswerteauf sich vereinigen,ist eineZunahmederAnteils-
werte um weitere �ber 7 Prozentpunkte ± relativ um �ber 20 % ± von groûem Gewicht

135.* Wird das ProduzierendeGewerbenach den sog. industriellen Hauptgruppen(ohne
Energie) gegliedert, i.e. 

� Vorleistungsproduzenten,
� Investitionsg�terproduzenten,
� Gebrauchsg�terproduzenten,
� Verbrauchg�terproduzenten,

so bestehtzum Verh�ltnis von Unternehmenund Anbieternein differenzierteresBild: Unter
denVorleistungsproduzentensinkt die Anzahl derEinheitennachZusammenfassungderAn-
bieterzu Unternehmenum rund 36 % undnachderZusammenfassungdergruppenzugeh�ri-
genUnternehmenzu Gruppenuminsgesamt46 %. Im ZugediesesVorgangssteigtderAnteil
der jeweils 50 gr�ûten Einheitenam Produktionswertbzw. amUmsatz± d.h. die Konzentra-
tionsrateCR-50± von rund 22,8 % �ber 28,3auf 31,4 %. F�r die �brigen Hauptgruppengilt
Entsprechendes.UnterdenInvestitionsg�terproduzentenunddenGebrauchsg�terproduzenten
gehtdie Zahl derEinheiteninsgesamtum rund31,7bzw. 31 % zur�ck, w�hrend die Konzen-
trationsrate CR-50 von rund 48,7 bzw. 44,1 % auf rund 53 % steigt.
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Übersicht:

Ohne Berücksichtigung der Gruppenbildung

	
Unternehmen 38.198
Umsatz 1.370 Mrd. 

Besch�ftigte 6.481 Tsd.
Umsatz der 100 gr�ûten Unternehmen 502 Mrd. 

Konzentrationsrate CR-100 36,6 %

	
Anbieter 41.440
Produktionswert 1.030 Mrd. 

Produktionswert der 100 gr�ûten Anbieter 306 Mrd. 

Konzentrationsrate CR-100 29,7 %

Mit Berücksichtigung der Gruppenbildung

	
Unternehmen und Unternehmensgruppen 33.184

Anzahl der Unternehmensgruppen 12.447
Umsatz 1.370 Mrd. 

Anzahl der Besch�ftigten 6.478.913  


davon in Unternehmensgruppen
± Unternehmen 17.461
± Umsatz 1.121 Mrd. 

± Besch�ftigte 4.766 Tsd.

Anteilswerte in Unternehmensgruppen
± Unternehmen 45,7 %
± Ums�tze 81,8 %
± Besch�ftigte 73,6 %

Umsatz der 100 gr�ûten Einheiten 604 Mrd. 

Konzentrationsrate CR-100 44,1 %

	
Anbieter und Anbietergruppen 35.586

Anzahl der Anbietergruppe 12.299
Produktionswert 1.030 Mrd. 


davon in Anbietergruppen
± Anbieter 17.153
± Produktionswert 796 Mrd. 


Anteilswerte in Anbietergruppen
± Anbieter 41,4 %
± Produktionswert 77,3 %

Produktionswert der 100 gr�ûten Einheiten 380 Mrd. 

Konzentrationsrate CR-100 37,0 %

136.* Ein schrittweisemarktn�heresBild zumEinflussderGruppenbildungderUnternehmen
undAnbieterauf denKonzentrationsgradergebendie Untersuchungenauf der Ebenevon 26
zweistelligen G�ter- und Wirtschaftsabteilungen im Produzierenden Gewerbe.
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Infolge der Gruppenbildunggeht in den Wirtschaftsabteilungendie Zahl der wirtschaftliche
Einheitenunterschiedlichstarkzur�ck; bei denAnbieternin einemBereichzwischen-1 bis
-761, bei den Unternehmen zwischen -2 bis -654 Einheiten, in beiden F�llen bis zu rund 20 %.
Von wenigenAusnahmenabgesehen,ist derR�ckgang in absolutenWertenf�r Anbieterund
Unternehmen stark korreliert.

Aus denAngabenzum R�ckgang derAnzahl der AnbieterundUnternehmenl�sst sich in ei-
nemerstenSchritt einsch�tzen,wie stark der jeweilige Einflussder Gruppenbildungin den
G�ter- und Wirtschaftsabteilungenist, da dasNiveau desabsolutenKonzentrationsgrades±
neben der Gr�ûenstruktur ± wesentlich von der Anzahl der Einheiten bestimmt wird.

137.* Die Untersuchungenf�r die zweistelligenWirtschaftsabteilungenzeigen,dassin nahe-
zu allenWirtschaftsabteilungendie UngleichverteilungderUms�tzeundderProduktionswer-
te unterdenUnternehmenbzw. AnbieternnachBer�cksichtigungder Gruppenbildungdeut-
lich steigt.Der relativeAnstiegderUngleichverteilunggemessenam Variationskoeffizienten
f�r Unternehmen ist am st�rksten in den in den Wirtschaftsabteilungen

� 22 Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielf�ltigung von 
bespielten Ton-, Bild- und Datentr�gern 63,9 %

� 26 Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 55,4 %
� 27 Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielf�ltigung von 

bespielten Ton-, Bild- und Datentr�gern 46,2 %

Daranwird sichtbar,dassin diesenAbteilungenvor allemgr�ûere UnternehmenanderGrup-
penbildungbeteiligtsind.Theoretischw�re auchdenkbar,dassanderGruppenbildungvor al-
lem relativ kleinereUnternehmenbeteiligtsind,sodassdie Unternehmensgr�ûensichanglei-
chen. Dies ist aber in geringem Umfang nur in vier Wirtschaftsabteilungen der Fall:

� 30 Herstellung von B�romaschinen, Datenverarbeitungsger�ten und
-einrichtungen -1,5 %

� 37 Recycling -3,8 %
� 16 Tabakverarbeitung -3,8 %
� 11 Gewinnung von Erd�l und Erdgas, Erbringung damit verbundener 

Dienstleistungen   -9,4 %

138.* Der absoluteKonzentrationsgradwird simultandurchdie Anzahl der wirtschaftlichen
EinheitenundderenGr�ûenstrukturbestimmt.W�hrend infolge derGruppenbildungdie An-
zahl der Einheitenstetssinkt, kann die Ungleichverteilungder Gr�ûe der Einheitensowohl
zu- alsauchabnehmen,je nachdem,ob relativ gr�ûere EinheitenzulastenkleinererEinheiten
zunehmenoder umgekehrt.Beide Effekte k�nnen sich verst�rken oder d�mpfen. Aufgrund
der axiomatischenFundierungder Konzentrationsmaûenimmt der absoluteKonzentrations-
grad jedoch stets zu, wenn mehrere Einheiten zusammengefasst werden.

139.* Die MonopolkommissionhatdenStandunddie Ver�nderungdesabsolutenKonzentra-
tionsgradesam Herfindahl-Indexgemessen,der als summarischeMaûzahl die Gr�ûe aller
Einheitenber�cksichtigt. Erg�nzendwerdenwegender gr�ûeren AnschaulichkeitauchKon-
zentrationsratenverwendet.Mit ihrer Hilfe k�nnte auchfestgestelltwerden,ob die Unterneh-
mens-und Anbietergruppeninnerhalboder auûerhalbeiner dominierendenGr�ûenklasse±
z.B. der gr�ûten 100 Einheiten± gebildetwerden,eine aus kleinerenEinheitengebildete
Gruppein die Gr�ûenklasseder gr�ûten Einheitenhinw�chst oderdie DominanzeinerGr� -
ûenklasse durch die Verbindung mit kleineren Einheiten verst�rkt wird.
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140.* In etwa der Hälfte der Güter- und Wirtschaftsabteilungen ist der Wert des Herfindahl-
Index nach Berücksichtigung der Gruppenbildung signifikant höher:

In zehn der 24 der untersuchten zweistelligen Güterabteilungen steigt der abso-
lute Konzentrationsgrad der Anbieter um mehr als die Hälfte, in zwei Abteilun-
gen maximal auf rund das Dreifache.

In der gleichen Größenordnung erhöht sich auch der absolute Konzentrationsgrad
der Unternehmen in neun von 26 Wirtschaftsabteilungen.

Gemessen am Herfindahl-Index bestehen die stärksten relativen Differenzen zwischen dem
Niveau des absoluten Konzentrationsgrades vor und nach Berücksichtigung der Gruppenbil-
dung unter den Anbietern der zweistelligen Güterabteilungen:

� 22 Verlags- und Druckerzeugnisse, bespielte Ton-, Bild- und Datenträger 201,2 %
� 26 Glas, Keramik, bearbeitete Steine und Erden 195,8 %
� 27 Eisen- und Stahlerzeugnisse; NE-Metalle und -erzeugnisse 150,3 %

Die stärksten relativen Anstiege unter den Unternehmen betreffen die entsprechenden zwei-
stelligen Wirtschaftsabteilungen:

� 22 Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten
Ton-, Bild- und Datenträgern 200,8 %

� 26 Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 165,8 %
� 27 Metallerzeugung und -bearbeitung 134,0 %

In einer detaillierteren Analyse könnten die unterschiedlichen Änderungsraten mit dem Aus-
gangsniveau des Konzentrationsgrades und seinen Bestimmungsgründen nach Anzahl und
Größenverteilung der Einheiten in Beziehung gesetzt werden. In Frage käme auch, die Verrin-
gerung des Abstandes zu messen, den der Grad der absoluten oder der relativen Konzentration
gegenüber seinem Maximum besitzt. Damit könnte besser berücksichtigt werden, dass ein be-
reits vor Berücksichtigung der Gruppenbildung hoher Konzentrationsgrad sich auch bei stär-
kerer Gruppenbildung nur langsam seinem Maximum nähert.

141.* Ein deutlicher Einfluss der Gruppenbildung auf den absoluten Konzentrationsgrad ist
für Anbieter und Unternehmen auch auf der Ebene der vierstelligen Wirtschafts- und Güter-
klassen nachweisbar. Dies ist nicht zwangsläufig. Es ist nur dann der Fall, wenn sich die Mit-
glieder einer Gruppe nicht auf verschiedene Wirtschaftsbereiche verteilen, sondern auch dort
jeweils als Gruppe oder Teil einer Gruppe auftreten. Für Anbieter liegen Angaben zu insge-
samt 246 vierstelligen Güterklassen vor, für Unternehmen in 158 Wirtschaftsklassen.

In 34 von 246 vierstelligen Güterklassen ist keine Gruppenbildung zu beobach-
ten.

Unter den übrigen 212 Güterklassen steigt in der Hälfte der Fälle der absolute
Konzentrationsgrad gemessen am Herfindahl-Index nach Berücksichtigung der
Gruppenbildung um mehr als 20 %. 

Das Maximum liegt mit rund 180 % in der Güterklasse GP 2513 (Andere Gummiarten – ohne
Bereifungen), mit 162 % in GP 2612 (Veredeltes und bearbeitetes Flachglas) und mit 143 %
in GP 2222 (Druckerei, ohne Zeitungsdruckerei).
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142.* F�r vierstellige Wirtschaftsklassen gelten entsprechende Ergebnisse:

In 27 von 158vierstelligenWirtschaftsklassenist keineGruppenbildungzu beob-
achten.

In 131 vierstelligenWirtschaftsklassenliegt der Anstieg desabsolutenKonzen-
trationsgradesin der H�lfte der F�lle, wie bei denG�terklassen,bei �ber 20 %.
DasMaximumliegt bei nahezu200%, d.h. fastdemDreifachendesurspr�ngli-
chen Werts.

Die gr�ûten AnstiegedesKonzentrationsgradestreten mit 197 % in der Wirtschaftsklasse
WZ 2513(Herstellungvon sonstigenGummiwaren)auf sowiemit 104 % in WZ 2663(Her-
stellungvon Transportbeton)undmit 94 % in WZ 2955(Herstellungvon Maschinenf�r das
Papiergewerbe).

Der AnstiegderabsolutenKonzentrationwird nicht nur dadurchbewirkt, dassdie Anzahlder
AnbieterundUnternehmenin einzelnenG�ter- und Wirtschaftsklassenbis zu rund30 % zu-
r�ckgeht. Die Gruppenbildung ist in der Regel zugleich mit einer deutlichen Verschiebung der
Gr�ûenstrukturen zugunsten der gr�ûten Anbieter und Unternehmen verbunden.

Dar�ber hinauswirkt der Einflussder Gruppenzugeh�rigkeitauf die Marktpositionvon Un-
ternehmennicht nur �ber die B�ndelung von MarktabteileninnerhalbeinesWirtschaftsberei-
ches.Die wettbewerblichePositioneinesAnbietersbzw. einesUnternehmenswird z.B. auch
dadurchbeeinflusst,dasses als Mitglied einesals UnternehmensgruppeorganisiertenBe-
schaffungs-oder VertriebssystemsTeil einervertikalenWertsch�pfungsketteist, derenMit -
glieder verschiedenenWirtschaftsbereichenzugeordnetsind. Diese Zusammenh�ngesind
noch gesondert zu untersuchen.

143.* Die Datenlagebei der amtlichenStatistik erlaubtees bishernicht, Lieferbeziehungen
und Ums�tze zu ber�cksichtigen,die zwischenAnbieternund Unternehmeninnerhalbeines
G�ter- bzw. Wirtschaftsbereichsbestehen.DieseauchgruppeninternenG�ter- undLeistungs-
str�me f�hren bei der BerechnungdesMarktvolumensund von Marktanteilenzu Doppeler-
fassungen.Zudem bestehendurch die Verwendungvon Verrechnungspreisenanstellevon
Marktpreisen zus�tzliche Verzerrungen.

Die Monopolkommissionhat aus diesenGr�nden Testrechnungenf�r Unternehmenunter
VerwendungderAnzahlderBesch�ftigtenanstellederUms�tzedurchgef�hrt.Die Ergebnisse
zum Einfluss der Gruppenbildungauf den absolutenKonzentrationsgradsind zwar �hnlich
signifikant,schlieûenabernicht aus,dassnicht unerheblicheDifferenzenzwischenderH�he
der tats�chlichen externenUms�tze einer Unternehmensgruppeund der unkonsolidierten
SummederstatistischerfasstenUms�tzedergruppenzugeh�rigenUnternehmenbestehen.Da-
mit bleibt die Aufgabezu l�sen, denEinflussderGruppenbildungvon Anbieternund Unter-
nehmen auf den Konzentrationsgrad sachlich ad�quat und unverzerrt zu messen.
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III. Stand und Entwicklung von Großunternehmen (aggregierte Konzentration)

144.* Ausgangspunktder Berichterstattungder Monopolkommissionzur Beurteilung von
StandundEntwicklungderaggregiertenKonzentrationist die Ermittlungderhundertgr�ûten
Unternehmenausallen WirtschaftsbereichennachdemKri terium der Wertsch�pfung. Dabei
beziehtsich die Analyseausschlieûlichauf die inl�ndischen Konzernbereiche.Die Untersu-
chungdesderartabgegrenztenKreisesderGroûunternehmenerstrecktsich auf die Verflech-
tungenzwischenden hundertgr�ûten Unternehmenim Hinblick auf Anteilsbesitz,die Zu-
sammenarbeit�ber Gemeinschaftsunternehmenund personelleVerbindungen.Auûerdem
wird die Beteiligungder hundertgr�ûten Unternehmenan dendem Bundeskartellamtnach
§ 39 GWB angezeigtenUnternehmenszusammenschl�ssenuntersucht.Die Betrachtungder
hundertgemessenan ihrer Wertsch�pfunggr�ûten Unternehmenwird erg�nzt durchdie Er-
mittlung dergemessenanbranchenspezifischenGesch�ftsvoluminagr�ûten Unternehmendes
ProduzierendenGewerbes,desHandels- und Dienstleistungsgewerbes,desKreditgewerbes
sowie des Versicherungsgewerbes.

145.* Die Ermittlung der hundertnachder Wertsch�pfungder Inlandskonzernegr�ûten Un-
ternehmen erlaubt den direkten Vergleich zwischenUnternehmenverschiedenerBranchen
und Wirtschaftsbereichehinsichtlich ihresBeitragszum Sozialprodukt.In denF�llen, in de-
nendie f�r dieBerechnungderinl�ndischenWertsch�pfungben�tigtenDatendemGesch�fts-
bericht des betreffendenUnternehmensnicht zu entnehmenwaren,wurde eine Befragung
durchgef�hrt. Sofernwederdie ver�ffentlichten Unternehmensdatennochdie Ergebnisseder
BefragungdetaillierteDatenzur Ermittlungderinl�ndischenWertsch�pfungeinzelnerUnter-
nehmenlieferten,wurdediesegesch�tzt.Durcheineumfassende�ber pr�fung derSch�tzme-
thodenanhandder durch BefragungerhobenenDatenkonntedie Monopolkommissiondie
ausreichende G�te der Sch�tzverfahren verifizieren. 

146.* Insgesamtwiesen die hundert gr�ûten Unternehmeneine Wertsch�pfung von rund
240 Mrd. � auf. Sie sank gegen�ber 2000 um 12,21 %. Dagegenerh�hte sich die Wert-
sch�pfungaller Unternehmenim Berichtszeitraumum 3,82 % (1998/2000:3,9 %). Der Anteil
derhundertGr�ûten anderWertsch�pfungaller Unternehmensanksomitauf rundein Sechs-
tel (17,0 %, 2000: 20,07 %).

147.* Eine Betrachtungder "100 Gr�ûten" nachZehner-Ranggruppenmachtdeutlich,dass
die VerringerungdesAnteils der Groûunternehmenan der Nettowertsch�pfungaller Unter-
nehmenhaupts�chlichauf die schwacheEntwicklungder Wertsch�pfungin der Gruppeder
vierzig gr�ûten Unternehmenzur�ckzuf�hren ist. Auch in denunterenRanggruppenwar die
Minderungder durchschnittlichenWertsch�pfungerheblich,wohingegensie auf denR�ngen
41 bis 60 relativ moderat ausfiel.

Die zehngr�ûten Unternehmenhattenan der Wertsch�pfungaller untersuchtenGroûunter-
nehmen einen Anteil von 43,69 %, der unter dem Wert der Vorperiode (44,79 %) lag. Der An-
teil derzwanziggr�ûten UnternehmenanderWertsch�pfungder "100 Gr�ûten" verminderte
sich ebenfalls von 63,45 % im Jahr 2000 auf 61,95 % in 2002.

148.* Soweitdie jeweiligenDatenf�r beideJahrefestgestelltwerdenkonnten,wurdedie Ent-
wicklung der Groûunternehmenzwischen2000und 2002auchnachdenMerkmalenAnzahl
der Besch�ftigten, Sachanlageverm�gen und Cashflow aufgezeigt.

In die UntersuchungderBesch�ftigtenzahlenwurden79 Unternehmeneinbezogen,die in bei-
denBerichtsjahrenunterdenhundertGr�ûten waren.Ihr Anteil anderAnzahlderBesch�ftig-
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ten aller Unternehmenbetrug 2002 13,55 % gegen�ber13,67 % 2000. Die Bedeutungder
Groûunternehmen als Arbeitgeber hat sich somit erneut verringert.

AngabenzumSachanlageverm�gender inl�ndischenKonzerngesellschaftenlagenbei 56 Un-
ternehmenf�r beideJahrevor. UnternehmendesKredit-, Versicherungs-undDienstleistungs-
gewerbeswurden nicht ber�cksichtigt. Der Bilanzwert der Sachanlagenund immateriellen
Verm�gensgegenst�ndeder betrachtetenUnternehmenerh�hte sich im Untersuchungszeit-
raum von ca. 270 Mrd. �  auf ca. 282 Mrd. � . 

Daten zur Ermittlung des Cashflow standen f�r 47 Unternehmen aus dem Berichtskreis f�r die
Jahre2002und2000zurVerf�gung. Der CashflowderbetrachtetenUnternehmenverminder-
te sich im Untersuchungszeitraum von ca. 92 Mrd. �  in 2000 auf ca. 65 Mrd. �  in 2002. 

149.* Von den Konzernobergesellschaftender betrachtetenhundertUnternehmenhattenin
2002 74 (2000: 75) die Rechtsform einer Aktiengesellschaft.Somit blieb dieseRechtsform
wie bereitsin derVergangenheitim Berichtskreisvorherrschend.Die Zahl derGesellschaften
mit beschr�nkterHaftungerh�hte sich ebensowie die Zahl derKommanditgesellschaftenim
Sinnedes§ 264aHGB um jeweils eins,die Kategorie"Einzelkaufmann"ist dagegennicht
mehr besetzt.Die Zahl der Anstaltenbzw. K�rperschaften �ffentlichen Rechtsverringerte
sich um zwei auf drei.

150.* NebenderWertsch�pfungwerdenh�ufig weitereMerkmalezur BeurteilungderUnter-
nehmensgr�ûeherangezogen,welchebranchenspezifischund direkt ausdemJahresabschluss
zu ersehensind. Dies ist im Fallevon Industrie-,Verkehrs-undDienstleistungsunternehmen
sowie Handelsunternehmender Umsatz.Die Gr�ûe von Kreditinstitutenwird bevorzugtan-
handder Bilanzsummebeurteilt und die der Versicherungsunternehmenanhandihrer Bei-
tragseinnahmen.Die Wertsch�pfungist jedochals �berlegenesGr�ûenkriterium zu betrach-
ten,dasieim Gegensatzzu dengenannten,dasGesch�ftsvolumenkennzeichnendenalternati-
ven Merkmalenden branchen�bergreifendenVergleich von Unternehmenerlaubt und den
Gradihrer vertikalenIntegrationwiderspiegelt.Die UntersuchungdergemessenanihremGe-
sch�ftsvolumengr�ûten Unternehmenstellt dahereine erg�nzendeUntersuchungmit dem
Ziel dar,die Bedeutungvon Groûunternehmenin deneinzelnenWirtschaftszweigenn�her zu
beleuchten.

�bereinstimmungen zwischenden Ranglistenanhandder Wertsch�pfung und anhandder
branchenspezifischenGesch�ftsvoluminabesteheninsoweit,als die Unternehmen,welchein
den einzelnenWirtschaftszweigendas h�chste Gesch�ftsvolumenaufweisen,stetsauch zu
mindestens70 % demKreis der "100 Gr�ûten" Unternehmenangeh�ren,welcheranhandder
Wertsch�pfung abgegrenzt wird. 

Die EntwicklungdesGesch�ftsvolumensder jeweils gr�ûten Unternehmen�bertraf lediglich
im Handelund im Versicherungsgewerbedie allgemeineMarktentwicklung.Die aggregierte
Konzentrationnahmsomit in der Mehrzahlder Branchenab. Gemessenan dem Anteil des
Gesch�ftsvolumens aller in einer Branche t�tigen Unternehmen, der auf die jeweils zehn gr�û-
tenUnternehmenderBrancheentf�llt, weisendasVersicherungs-unddasKreditgewerbeun-
ver�ndert die h�chste Konzentration auf. 

Die f�nfzig gr�ûten Industrieunternehmenwiesen 2002 gemeinsameinen Umsatz von
591 Mrd. � gegen�ber588 Mrd. � 2000 aus.Dies entsprichteinemWachstumvon 0,5 %
(1998/2000:17,3 %). Die GesamtheitderUnternehmendesProduzierendenGewerbeserziel-
te 2002gem�û UmsatzsteuerstatistikeinenUmsatzvon 1.921Mrd. � undeineUmsatzsteige-
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rung gegenüber 2000 in Höhe von 0,9 %. Das Umsatzwachstum der größten Industrieunter-
nehmen war somit nur wenig geringer als der Branchendurchschnitt. 

Der Umsatz der zehn größten Handelsunternehmen nahm zwischen 2000 und 2002 um 7,5 %
zu. Sein Wachstum übertraf das Wachstum der gesamten Branche (0,3 %) bei weitem. In der
Summe erreichten die zehn größten Handelsunternehmen Umsätze von 126 Mrd. � im Ver-
gleich zu den Umsätzen aller Unternehmen des Handelssektors, die bei 1.333 Mrd. � lagen.
Somit entwickelten sich die Branchengrößten erneut überdurchschnittlich gut. Die Liste der
größten Handelsunternehmen ist wie in den Vorjahren insofern unvollständig, als einige große
Firmengruppen mangels konsolidierter Jahresabschlüsse nicht berücksichtigt werden konnten,
obwohl angenommen werden muß, dass sie unter einheitlicher Leitung stehen. Dadurch wird
die Konzentration im Handel unterschätzt.

Die zehn umsatzstärksten Unternehmen des Verkehrs- und Dienstleistungsgewerbes wiesen
2002 insgesamt Umsatzerlöse von 125 Mrd. � aus. Damit erzielten sie ein Umsatzwachstum
gegenüber 2000 von 3,2 %, welches hinter der Umsatzentwicklung aller Unternehmen dieses
Wirtschaftsbereichs (9,1 %) zurückblieb.

Die Bilanzsumme der zehn größten Kreditinstitute lag 2002 bei 3.509 Mrd. � . Sie sank gegen-
über 2000 um 1,3 %. Dagegen erhöhte sich die Bilanzsumme aller Kreditinstitute um 3,4 %.
Die unkonsolidierte Bilanzsumme der von den Bankkonzernen konsolidierten Kreditinstitute
betrug 2002 3.666 Mrd. � . Der Anteil der zehn größten Kreditinstitute an der Bilanzsumme al-
ler Kreditinstitute ist somit gegenüber 2000 von 52 % auf 50,38 % gesunken.

Die zehn größten Versicherungsunternehmen erzielten insgesamt Beitragseinnahmen in Höhe
von 111 Mrd. � . Der Änderungsrate ihrer Beitragssumme in Höhe von 17,5 % stand ein
Wachstum aller Versicherungen von 11,7 % gegenüber. Der Anteil der unkonsolidierten Brut-
to-Beitragseinnahmen der zehn größten Versicherungsunternehmen an den Bruttobeiträgen al-
ler Erst- und Rückversicherungsunternehmen betrug für das Geschäftsjahr 2002 60 % (2000:
57,8 %). Die Versicherungsbranche stellte somit von den hier untersuchten Wirtschaftszwei-
gen denjenigen dar, dessen Geschäftsvolumen im höchsten Umfang auf Großunternehmen
entfällt. 

151.* Die Anteilseigner der Großunternehmen werden zum einen hinsichtlich der Verflech-
tungen der hundert Größten untereinander untersucht, zum anderen wird die gesamte Anteils-
eignerstruktur der Unternehmen des Berichtskreises analysiert. Bei den meisten Unternehmen
aus dem Kreis der "100 Größten" veränderten sich die Besitzverhältnisse nicht wesentlich. Al-
lerdings reduzierte die öffentliche Hand ihren Anteilsbesitz an einigen Großunternehmen
(Energie Baden-Württemberg AG, Deutsche Telekom AG, Fraport AG Frankfurt Airport Ser-
vices Worldwide, Deutsche Post AG, Volkswagen AG) erheblich. Die Änderungen der Kapi-
talverflechtungen zwischen den hundert Größten waren zum einen eine Folge der Wechsel in
der Zusammensetzung des Unternehmenskreises, zum anderen resultierten sie aus Erwerb und
Veräußerung von Kapitalanteilen. 

Hinsichtlich der Anteilseignergruppen, welche jeweils die Eigenkapitalmehrheit der unter-
suchten Großunternehmen auf sich vereinen, ergaben sich nur geringfügige Änderungen. Wie
bereits in 2000 war ‘Mehrheit in ausländischem Einzelbesitz’ mit 25 (2000: 23) Unternehmen
die am häufigsten besetzte Kategorie. Nur wenig geringer war die Anzahl der Unternehmen,
deren Anteilsmehrheit in Streubesitz liegt. Eine Anteilseignerkategorie von zunehmender Be-
deutung sind natürliche Personen, Familien und Familienstiftungen (19 Fälle). Die gemessen
an der Anzahl der ihr angehörenden Unternehmen viertstärkste Gruppe waren in 2002 die 15
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(2000:18) Groûunternehmen,derenEigenkapitalnicht mehrheitlicheinemanderenGroûun-
ternehmen,ausl�ndischemEinzelbesitz,der �ffentlichen Hand,Einzelpersonen,Familienund
Familienstiftungen, Streubesitz sowie sonstigen Anteilseignern zuzuordnen war. In vier F�llen
summiertensichdie Anteileder"100Gr�ûten" auf �ber 50 %. Die ZahlderUnternehmen,de-
renMehrheitim Besitzder �ffentlichen Handist, verringertesichgegen�ber2000erneutum
eins auf elf. 

Die meistenBeteiligungenan anderenUnternehmenausdemKreis der "100 Gr�ûten" wies
mit 22wie in denVorjahrendie Allianz AG auf. Insgesamtwarenim Jahr200239 (2000:42)
Unternehmenaus dem Kreis der "100 Gr�ûten" Beteiligungsunternehmeneines weiteren
Groûunternehmens,22 (2000:27) tratenalsAnteilseignerauf. Bei nur nochvier (2000:f�nf)
deruntersuchtenUnternehmensummiertensich die Anteile von UnternehmenausdemKreis
der"100 Gr�ûten" auf �ber 50 %. Die Zahl derwechselseitigenBeteiligungenreduziertesich
von achtin 2000auf vier in 2002,allerdingsentfielenzwei �berkreuzbeteiligungenaufgrund
von Zusammenschl�ssen innerhalb des Kreises der Groûunternehmen.

152.* Die AnzahlderVerflechtungenderzwanziggr�ûten Unternehmen�ber Gemeinschafts-
unternehmenhatsich2002mit 37 derartigenUnternehmensbeziehungengegen�ber2000(38
Verflechtungen)verringert.Insgesamtbestanden76 (2000: 91) Gemeinschaftsunternehmen.
In einigenF�llen erfolgte der Kontakt zwischenzwei Unternehmen�ber mehrereGemein-
schaftsunternehmen;in keinemFall warenjedochmehrals zwei Gesellschaftenaneinemge-
meinsamenUnternehmenbeteiligt.DurchbesondersintensiveZusammenarbeit�ber Gemein-
schaftsunternehmen,die in derselbenBranchet�tig warenwie die Obergesellschaften,zeich-
neten sich erneut die Unternehmen der Energiewirtschaft und der Chemischen Industrie aus.

Nebenden zwanziggr�ûten Unternehmenwurden erstmalsdie Finanzdienstleistungsunter-
nehmenausdem Kreis der "100 Gr�ûten" hinsichtlich ihrer Verflechtungen�ber Gemein-
schaftsunternehmenuntersucht.Siewiesen2002bei 18 KontakteneinengeringerenVerflech-
tungsgradauf alsdie einbezogenenKreditinstitutemit 11 (2000:16).Der gr�ûte Teil derGe-
meinschaftsunternehmenwar als Anlage-undVerwaltungsgesellschaftensowieim sonstigen
Dienstleistungsbereich und in der Finanzwirtschaft t�tig.

153.* Bei der UntersuchungderpersonellenVerflechtungenwerdenausschlieûlichdiejenigen
Unternehmensverbindungenber�cksichtigt, bei deneneineodermehrerePersonengleichzei-
tig denGesch�ftsf�hrungs-oderKontrollorganenvon mindestenszwei Unternehmenausdem
Kreis der "100 Gr�ûten" angeh�ren.2002 entsandten30 Unternehmen(2000: 37) ausdem
Kreis der"100Gr�ûten" Mitgliederihrer Gesch�ftsf�hrungin die KontrollorganeandererUn-
ternehmenausdiesemKreis. Sie warendamit in denKontrollorganenvon 63 Unternehmen
(2000: 59) ausdemUntersuchungskreisvertreten.Die Gesamtzahl der Verflechtungen�ber
Gesch�ftsf�hrungsmitglieder betrug 103 (2000: 139) und nahm damit zwischen2000 und
2002 erneutab. Auch die Anzahl der Verbindungen�ber Gesch�ftsf�hrungsmitgliedervon
BankenundVersicherungenvermindertesichwie bereitsin denVorjahren:Siebetrug30 ge-
gen�ber64 im Jahr2000.UnterwettbewerbspolitischenGesichtspunktenist die Fragevon In-
teresse,ob durch Mandatstr�gerUnternehmengleicherWirtschaftszweigemiteinanderver-
bundenwerden.Im Berichtsjahr2002lagen17 Verflechtungen(2000:25) dieserArt vor. Die
Anzahl der F�lle, in deneneine personelleVerbindungmit einer Kapitalbeteiligung einher-
ging, verringerte sich gegen�ber 2000 um zwei auf neun.

154.* Mit derUntersuchungderBeteiligungder"100 Gr�ûten" andendemBundeskartellamt
nach § 39 Abs. 6 GWB angezeigtenvollzogenenUnternehmenszusammenschl�ssen betont
die Monopolkommissiondie wettbewerbspolitischeBedeutungdesexternenWachstumsder
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"100 Gr�ûten". An den 2002/03insgesamtangezeigten2.449(2000/01:2.570) Zusammen-
schl�ssenwarenUnternehmenausdemBetrachtungskreisin 950 (2000/01:1.814)F�llen be-
teiligt. Bereinigtum Mehrfachz�hlungenvermindertesich derAnteil derhundertGr�ûten an
derGesamtzahlderFusionendamiterneutvon 49 % auf 39 % undsanksomitauf dasNiveau
des Untersuchungszeitraums 1998/99.

155.* In derGesamtschauergibt sich im Berichtszeitraumhinsichtlichderverschiedenenun-
tersuchtenGr�ûenmerkmaleundWirtschaftszweigederEindruckeinergeringf�gig sinkenden
Konzentration.Lediglich im Handelundim Versicherungsgewerbesetztesichderin denVor-
jahrenverzeichneteProzesseinerfortschreitendenKonzentrationfort. Dagegensankdie Be-
deutungder Groûunternehmenim ProduzierendenGewerbe,demDienstleistungs-und Ver-
kehrssektorsowie demKreditgewerbe.Auch verringertesich der Anteil der Groûunterneh-
menan derGesamtwertsch�pfung,ihre Bedeutungals Arbeitgebersowieihre Beteiligungan
den dem Bundeskartellamt angezeigten vollzogenen Unternehmenszusammenschl�ssen.

Tendenziellr�ckl�ufig sind ebenfallsdie personellenVerflechtungensowiedie Beteiligungs-
verflechtungenunterden"100 Gr�ûten". Wie bereitsin der Vergangenheitist dieszum Teil
auf FusionenvormalsengverflochtenerMitglieder desKreisesder "100 Gr�ûten" sowieauf
die zunehmende Bedeutung internationaler Konzerne zur�ckzuf�hren.
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IV. Missbrauchsaufsicht �ber marktbeherrschende Unternehmen und Zusammen-
schlusskontrolle

Missbrauchsaufsicht

156.* Die Missbrauchsaufsicht�ber marktbeherrschendeUnternehmenhat im Berichtszeit-
rauman Bedeutunggewonnen.Dies gehtvor allem auf die Zunahmevon Verfahrenim Be-
reich der leitungsgebundenenElektrizit�tswirtschaft zur�ck. Bei diesenVerfahrenhattesich
dasBundeskartellamtvor allem mit Behinderungstatbest�ndenaufgrund�berh�hter Netznut-
zungsentgelteauseinanderzusetzen.Eine ReiheweitererVerfahrenzu Kopplungsgesch�ften
undzu �berh�hten Entgeltenbei der�berlassungvon Teilnehmerdatenim Telekommunikati-
onsbereichkonntenbereitsim Vorfeld einer Verf�gung eingestelltwerden.DasBundeskar-
tellamt hat sich im Berichtszeitraumauûerdemmit F�llen zum Verkauf unterEinstandspreis
besch�ftigtundin diesemZusammenhangseineAuslegungsgrunds�tzezu derim Rahmender
Sechsten GWB-Novelle neu eingef�hrten Vorschrift aktualisiert.

157.* Die MonopolkommissionbeurteiltdenAbbaueinesvorliegendenKopplungsgesch�fts
der PremiereMedien GmbH & Co KG positiv. Grund f�r dasBedenkenwar der sog. ge-
schlosseneCharakterder d-box, was bedeutet,dassPremiereWorld nur mit der d-box und
umgekehrtmit derd-box nur in Betacryptverschl�sseltebzw. unverschl�sselteDiensteemp-
fangenwerdenkonnten.Die wirtschaftlicheVertragsfreiheitauf demMarkt f�r Decoderwur-
de dadurcherreicht,dassnebender d-box weitereAnbietervon Decodernmit Betacrypt-CI-
Modulenauf denMarkt tretenk�nnen. Auch in demVorgehendesBundeskartellamtesbei ei-
nemVersuchder DeutschenBahnAG, die Ausschreibungvon Auftr�gen zur Lieferungvon
Diesellokomotivenbzw. Wagenverb�ndenmit der Verkauf der InstandhaltungswerkeN�rn -
bergbzw.Delitzschzu koppeln,siehtdie Monopolkommissiondie VorfeldwirkungderMiss-
brauchsaufsicht.Die DeutscheBahnAG hat daraufhinvon demVorhabeneinergekoppelten
AusschreibungAbstandgenommen.Damit ist letztlichoffen geblieben,obdie DeutscheBahn
AG auf demBeschaffungsmarktf�r DiesellokomotivenundWaggonseinemarktbeherrschen-
de Stellungeinnimmt.Die Monopolkommissiongehtdavonaus,dassbei einerFortsetzung
desVerfahrensdie Normadressatenschaftder DeutschenBahn AG priorit�r gekl�rt worden
w�re.

158.* Das Bundeskartellamthat im September2003 ein Missbrauchsverfahrengegendie
DeutscheTelekomAG (DTAG) eingestellt,nachdemdiesezugesagthatte,die Kostenf�r die
Bereitstellungvon Teilnehmerdatenan die Anbietervon Auskunftsdiensten± als Grundlage
f�r die Berechnungderdaf�r zu leistendenEntgelte± von knapp90 Mio. � auf 49 Mio. � zu
senken.Die Kartellbeh�rde hat das Missbrauchsverfahrenin enger Abstimmung mit der
RegTPgef�hrt, die im Wegeder Amtshilfe insbesonderebei der Pr�fung der Kostenunterla-
genunterst�tzendgewirkt hat.Gem�û § 12 Abs. 1 TKG orientierensichdie Entgelte,die ein
Anbietervon Sprachtelekommunikationsdienstleistungenf�r die Öffentlichkeitvon eineman-
derenAnbieterf�r die Bereitstellungvon Teilnehmerdatenverlangenkann,andenKostender
effizienten Bereitstellung.SolcheKosten konntenwegenunzureichenderKostenunterlagen
und M�ngeln in der vorgelegtenKalkulation nicht zweifelsfrei bestimmtwerden.Anstelle
weitererzeitaufwendigerErmittlungenauf der Basiszus�tzlicher Auskunftsbeschl�ssehaben
sich dasBundeskartellamtund die DTAG auf eineum neunMonater�ckwirkende Reduzie-
rung der Kosten um rund 45 % geeinigt.

159.* Die EinstellungdesMissbrauchsverfahrensauf der Grundlageeiner Verhandlungsl�-
sungzwischendemBundeskartellamtundderDTAG lag im InteressederbetroffenenUnter-
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nehmen und ist aus Sicht der Monopolkommission zu begrüßen. Gleichwohl zeigt die gefun-
dene Vereinbarung auch die Schwächen der kartellbehördlichen Missbrauchsaufsicht. Einer-
seits kann das im Sinne des Kartellrechts ausgebeutete Unternehmen keine Rechtsmittel ge-
gen die "Einigung" von Kartellbehörde und Marktbeherrscher einlegen, auch wenn diese Eini-
gung zu seinen Lasten geht. Andererseits bleiben die Möglichkeiten des Kartellrechts zur
Durchsetzung wettbewerbsadäquater Preise begrenzt. Nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB liegt ein
Missbrauch vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen Entgelte fordert, die von denje-
nigen abweichen, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben
würden. Diese Entgelte werden üblicherweise im Wege der Vergleichsmarktbetrachtung fest-
gestellt, was vorliegend nach Auffassung der Kartellbehörde nicht möglich war, da die Bedin-
gungen in den untersuchten Ländern nicht vergleichbar sind. Stattdessen hat sich das Bundes-
kartellamt an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung nach § 12 Abs. 1 TKG orien-
tiert und dabei erhebliche Sicherheitszuschläge berücksichtigt. Im Ergebnis führt dieser An-
satz nach Auffassung der Monopolkommission mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kosten, die
immer noch deutlich überhöht sind. Dafür spricht der Umstand, dass die RegTP, auf deren
Kostenprüfung die Einschätzung der Kartellbehörde basiert, bei der Ermittlung der Kosten der
effizienten Leistungsbereitstellung deutlich überhöhte Kapitalkostensätze zugrunde legt. Dies
liegt zum einen daran, dass die anlagespezifischen Risiken und damit die angemessenen Risi-
koprämien im regulierten Bereich, wozu der Teilnehmeranschluss und die zugehörigen Teil-
nehmerdaten gehören, spürbar kleiner sind als im Unternehmen insgesamt. Zum anderen liegt
es daran, dass die RegTP im Umgang mit der Besteuerung von Eigen- und Fremdkapital un-
sachgemäße Verfahren zugrunde legt. Beide Effekte fallen quantitativ deutlich ins Gewicht.
Die somit in der Tendenz überhöhten Kosten werden durch die Sicherheitszuschläge des Bun-
deskartellamtes noch weiter erhöht.

160.* Die Analyse von Vergleichsmärkten in anderen europäischen Ländern hatte ergeben,
dass die berücksichtigungsfähigen Kosten für die Bereitstellung von Teilnehmerdaten dort
zum Teil erheblich niedriger liegen als in Deutschland. Für das Bundeskartellamt kam aller-
dings eine Kostenermittlung auf der Grundlage von Vergleichsmärkten nicht in Betracht, da
die Entgelte in diesen Ländern entweder reguliert sind oder sich lediglich an den Kosten der
Datenübermittlung orientieren. Nach Auffassung der Monopolkommission fällt es allerdings
schwer zu glauben, dass der bemerkenswert hohe Unterschied zwischen den für Deutschland
und Großbritannien bzw. Frankreich veranschlagten Kosten allein durch Fixkosten- und Ge-
meinkostenzuschläge zu erklären sind. 

161.* Im Berichtszeitraum hat das Bundeskartellamt weitere Verfahren nach § 20 Abs. 4
GWB wegen des Verbots von Angeboten unter Einstandspreisen geführt. Ein abgeschlossenes
und inzwischen rechtskräftiges Verfahren richtet sich gegen einen Betreiber von Drogerie-
märkten, die Dirk Rossmann GmbH und ihren Mehrheitseigentümer und Vertretungsberech-
tigten Dirk Rossmann. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum
unter Ausnutzung seiner überlegenen Marktmacht kleine und mittlere Wettbewerber durch
das nicht nur gelegentliche und sachlich nicht gerechtfertigte Anbieten von Fotoarbeiten unter
Einstandspreisen unbillig behindert zu haben. Dabei lag der Einstandspreis von Rossmann –
nach den Ermittlungen des Kartellamtes – unter Berücksichtigung der gewährten Rabatte,
Skonti, dem Jahresbonus und dem sog. Werbekostenzuschuss während der gesamten in Rede
stehenden Zeit von drei Monaten konstant höher als der Angebotspreis. 

162.* Das Anbieten unter Einstandspreis war nach Auffassung der Kartellbehörde auch nicht
dadurch sachlich gerechtfertigt, dass Rossmann lediglich auf entsprechende Angebote seiner
größeren Wettbewerber beim Handel mit Drogeriewaren, dem Marktführer Anton Schlecker
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undderdm-drogeriemarktGmbH& Co. KG, reagierthabe.Damit folgt dasAmt demBGH,
der in seinerEntscheidung im Fall desHandelskonzernsWal-Mart StoreshoheAnforderun-
genan die AnnahmesachlichgerechtfertigterUntereinstandspreisegestellthat.Die sachliche
Rechtfertigungsetztdanachvoraus,dasseinemNormadressatendurchdasVerhaltenseiner
Wettbewerberein so groûerSchadenentsteht,dasses ihm nicht zuzumutenist, die in § 20
Abs. 4 GWB verlangteR�cksichtnahmeauf kleine und mittlere Unternehmenwaltenzu las-
sen. Dar�ber hinaus kommt nach Auffassung des BGH auch in einem solchen Fall eine Recht-
fertigungnur dannin Betracht,wenn der Normadressatin dieserLagenicht dasEingreifen
beh�rdlichen oder gerichtlichenRechtsschutzesabwartenkonnte.Die Monopolkommission
widersprichtdem.Auch einemrelativ marktstarkenUnternehmenmusseserlaubtsein,seine
MarktpositiongegenWettbewerberzu verteidigen.Dies gilt prinzipiell unabh�ngigvon der
Gr�ûe undMarktpositiondesdenPreiskampfausl�sendenUnternehmens,insbesondereaber,
wennessich um einennochmarktst�rkerengr�ûeren Konkurrentenhandelt.Bei der sachli-
chenRechtfertigungdarf es nicht darauf ankommen,ob der Schadengroû genugist, den
Normadressatenin die Insolvenzzu treiben,oderob derNormadressat,etwaaufgrundseiner
sonstigenGesch�ftsaktivit�ten,in seinerExistenznicht bedrohtist und ob er gegebenenfalls
eherin der Lage ist, entstehendeSch�denzu tragenals kleinereWettbewerber.Andernfalls
k�me manbei derBeurteilungdersachlichenRechtfertigungwegvon einermarktorientierten
BetrachtungderbetreffendenMaûnahmenzu einerunternehmensorientiertenBetrachtungmit
der m�glichen Folge,dassdie sachlicheRechtfertigungdavonabh�ngt, wie dasbetreffende
Unternehmenin anderenM�rkten aufgestelltist. Vor so einer Entwicklung ist dringendzu
warnen,birgt sie docherheblicheRisiken f�r die Beurteilungvon sachlichenRechtfertigun-
gen �berhaupt.

163.* Auch grunds�tzlichbleibt die Monopolkommissionbei ihrer ablehnendenHaltungge-
gen�ber der Verbotsregelung.Sie ist nur in Ausnahmef�llenpraktikabel,da die Konditionen
und Verrechnungsmodalit�tenzwischenHandelsunternehmenund ihren Lieferantenoftmals
vielf�ltig und komplex sind und dies die zweifelsfreieFeststellungdesEinstandspreiseser-
schwertoderunm�glich macht.Auf Seitender gr�ûeren Handelsunternehmen,die als Norm-
adressatendes§ 20 Abs. 4 Satz2 GWB in Betrachtkommen,f�hrt die Regelungzu Unsi-
cherheiten�ber die Rechtm�ûigkeit von Preisaktionen.Im �brigen bleibt der Schutzzweck
derNorm zweifelhaft.Die GroûunternehmendesHandelsbesitzenaufgrundihresEinkaufs-
volumensim Vergleich zu den kleinen und mittleren WettbewerbernohnehinbessereEin-
kaufskonditionen,die sie im Preiswettbewerbnutzen.Die Vorteile kleiner und mittlerer Un-
ternehmenliegen bei anderen nichtpreislichenWettbewerbsparametern,wie einemspeziali-
siertenSortimentoderder fachkundigenBeratung.Anstatt kleine und mittlere Unternehmen
im Wettbewerbvor marktm�chtigenGroûunternehmenzu sch�tzen,schw�chtdasVerbotvon
Verk�ufen unter Einstandspreisenden Preiswettbewerbder Groûunternehmenzulastender
Verbraucher. 

164.* DasBundeskartellamthat im Berichtszeitraumerstmalszwei Missbrauchsverf�gungen
aufgrund�berh�hter Netznutzungsentgeltein der Elektrizit�tswirtschaft erlassenund dabei
verschiedeneKonzeptezur Ermittlung angemessenerDurchleitungsentgeltegetestet.Im Fall
der Th�ringer EnergieAG (TEAG) hat dasAmt den NachweisdesPreismissbrauchsaus-
schlieûlichauf derGrundlageeinerKostenkontrollegef�hrt unddabeidie im BerichtderAr-
beitsgruppeNetznutzungStromniedergelegtenKalkulationsprinzipien,die in einigenPunkten
von den Preisfindungsprinzipiender Verb�ndevereinbarungStrom II plus abweichen,als
Maûstabder Kostenkontrollezugrundegelegt.Im Gegensatzdazuhat sich dasAmt bei der
FeststellungdesPreismissbrauchsim Verfahrengegendie StadtwerkeMainz auf dasVer-
gleichsmarktkonzeptgest�tzt.Als VergleichsmaûstabverwendetdasAmt die Gesamterl�seje
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Leitungskilometer der Stadtwerke Mainz, die es mit den entsprechenden Werten bei RWE Net
AG vergleicht.In beidenMissbrauchsf�llenhatdie zust�ndigeBeschlussabteilungeineOber-
grenzef�r die zul�ssigenGesamterl�sefestgelegt,die von demjeweilsbetroffenenUnterneh-
menzuk�nftig nicht �berschrittenwerdend�rfen. Die Monopolkommissionbegr�ût es,dass
dasBundeskartellamtbeim Nachweismissbr�uchlich�berh�hter Netznutzungsentgeltenicht
nur aufdasVergleichsmarktprinzipzur�ckgreift, sondernauchauf eine�berpr�fung derKos-
ten �bergeht. Beim Vergleichsmarktkonzept stellen sich grundlegende konzeptionelle Schwie-
rigkeiten,dasichdurcheinenVergleichvon Netzerl�senstrukturell�berh�hte Monopolpreise
nicht nachweisenlassen.Allerdings gehtauchdie Kostenkontrollemit grunds�tzlichenPro-
blemeneinher,die die Zuordnungvon Gemeinkostenauf den Netzbetriebsowie die Frage
nachdenKosteneinereffizientenBetriebsf�hrungbetreffen.Um zumindestdie relativeEffi -
zienzeinesNetzbetreibersermittelnzu k�nnen, schl�gt die Monopolkommissionvor, kosten-
orientierte Benchmarkingmodellebei der �berpr�fung von Netznutzungsentgeltenin der
Stromwirtschaft einzusetzen.

DasOberlandesgerichtD�sseldorf hatin beidenF�llen denvomBundeskartellamtangeordne-
ten Sofortvollzugder Missbrauchsverf�gungaufgehobenund mittlerweile auchim Hauptsa-
cheverfahrenin beidenF�llen zugunstendesjeweils betroffenenUnternehmensentschieden.
Dabeihat sich dasGericht zum einengegendie FestlegungeinerErl�sobergrenzegewandt,
die seinerAuffassungzufolgeauf einekartellrechtlichnicht gedecktepr�ventive Preiskontrol-
le hinauslaufe,zum anderend�rfe sich dasBundeskartellamtbeim NachweisdesPreimiss-
brauchsnicht auf eine�berpr�fung derGesamterl�seausdemNetzbetriebbeschr�nken,son-
dernm�sse aucheinePr�fung derEinzelpreisevornehmen,davon unverh�ltnism�ûig hohen
Gesamterl�sennicht zwingend auf eine missbr�uchliche Preissetzungzu schliessensei.
Schlieûlichhat dasBundeskartellamtnachAuffassungdesGerichtsdie mit der Neufassung
desEnergiewirtschaftsrechtseingef�hrte Vermutung"guter fachlicherPraxis" f�r die Preis-
kalkulationsprinzipiender Verb�ndevereinbarungStrom II plus, nach denen sowohl die
TEAG alsauchdie StadtwerkeMainz ihre Netzentgeltekalkuliert haben,nicht widerlegt.An
dieserRechtsauslegungdesOberlandesgerichtsim Hinblick auf die Vermutungswirkung"gu-
ter fachlicherPraxis"f�r diePreisfindungsprinzipienderVerb�ndevereinbarungStromII plus
sindnachAuffassungderMonopolkommissionerheblicheZweifel angebracht.Einenachran-
gige Anwendungder kartellrechtlichenVorschriftenist mit dem Wortlaut desneugefassten
§ 6 Abs. 1 Satz5 EnWG, wonachdie Anwendungder §§ 19 Abs. 4 und 20 Abs. 1 und 2
GWB unber�hrt bleiben,nicht zu vereinbaren.DasGericht l�sst auûerdemoffen, auf welche
Weisedie gesetzlichvorgeseheneEntkr�ftung derVermutungswirkungerbrachtwerdenkann.
NachAnsicht der Monopolkommissionwird die Missbrauchsaufsicht�ber Netznutzungsent-
gelte durch dieseRechtsauffassungdesOberlandesgerichtsnahezug�nzlich unm�glich ge-
macht.Nicht nachzuvollziehenist von der Monopolkommissiondervom Gerichtangef�hrte
fehlendeZusammenhangzwischenmissbr�uchlich�berh�hten Gesamtnetzerl�senund miss-
br�uchlich �berh�hten Einzelentgelten.Das Gericht verkennthierbei, dassmissbr�uchliche
Gesamterl�seletztlich immer auf missbr�uchlichenEinzelentgeltenberuhen.Die Monopol-
kommissionh�lt demgegen�berdie VorgehensweisedesKartellamtes,beim Nachweismiss-
br�uchlich �berh�hter Netzentgelteauf dengesamtenNetzerl�s abzustellen,f�r grunds�tzlich
geeignet,dem�konomisch komplexenProblemderZurechnungvon Fix- und Gemeinkosten
auf die einzelnen Nutzungsverh�ltnisse in angemessener Weise Rechnung zu tragen.

165.* DasBundeskartellamthat in einemweiterenMissbrauchsverfahrenfestgestellt,dassdie
NetzgesellschaftRWE Net AG ihren Wettbewerbernmissbr�uchlich �berh�hte Preisef�r
Mess-und Verrechnungsdienstleistungenin Rechnungstellt. Mess-und Verrechnungsdienst-
leistungenumfassendie Anschaffung,Installationund Wartungvon Stromz�hlern,dasAble-
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senderZ�hler sowiedasInkasso.Die Entgeltef�r dieseLeistungenwerdendrittenUnterneh-
men,die dasNetz der RWE Net f�r Durchleitungennutzen,in Rechnunggestellt.Die Miss-
br�uchlichkeit der von RWE Net erhobenenPreiseergabsich auseinemVergleich mit den
entsprechendenEntgeltender Th�ringer EnergieAG. Der BeschlussdesBundeskartellamtes
wurdevom OberlandesgerichtD�sseldorf mit derBegr�ndungaufgehoben,dassnicht von ei-
nem sachlicheigenst�ndigenMarkt f�r Mess-und Verrechnungsdienstleistungenausgegan-
gen werdenk�nne, da der durchleitendeStromh�ndlerdie gegenihn selbstgerichteteVer-
rechnung nebst Inkasso nicht gesondert von der Netznutzung bei einem anderen als dem Netz-
betreibernachfragenwerde.Die Monopolkommissionist der Auffassung,dassdie zwischen
Bundeskartellamtund dem Beschwerdegerichtstrittige Frageder sachlichenMarktabgren-
zungim vorliegendenFall nur eineuntergeordneteRolle spielt,daeineisoliertekartellrechtli-
che�berpr�fung von Mess-undVerrechnungspreisenauchdannm�glich bleibenmuss,wenn
die entsprechendeDienstleistungennur einenTeil desMarktes f�r Netznutzungsleistungen
insgesamtdarstellen.Hierf�r spricht, dassdie Mess-und Verrechnungspreiseeine von den
�brigen Bestandteilendeutlichzu trennende,mengenunabh�ngigeKomponenteder Netzent-
geltedarstellen,die denNetznutzernregelm�ûig auchseparatin Rechnunggestelltwird. Die
EntscheidungdesOberlandesgerichts,die Missbrauchsverf�gungdesBundeskartellamtesal-
lein deswegenaufzuheben,weil f�r die in FragestehendenMess-undVerrechnungsdienstlei-
tungenkein eigenersachlicherMarkt bestehe,begegnetdahernachAnsichtderMonopolkom-
mission erheblichen wettbewerbspolitischen Zweifeln.

166.* Pilotcharakterf�r zuk�nftige, �hnliche F�lle hatdasMissbrauchsverfahrendesBundes-
kartellamtesgegendie MainovaAG, die sog.ArealnetzbetreiberndenAnschlussan ihr Mit -
telspannungsnetzverweigert.Der Betriebvon Arealnetzenumfasstdie ErrichtungoderPacht
unddenBetriebvon Netz-,Umspann-undSchaltanlagenauf Privatgrundst�ckenzur Versor-
gungmehrererEndkunden.Die MainovahattedenAnschlusseinerArealnetzanlagemit Ver-
weis auf ihre gesetzlicheVersorgungspflichtvon Letztverbrauchernund die in § 10 EnWG
geregelteAnschluss-und Versorgungspflicht,die nur gegen�berEndverbrauchernbest�nde,
verweigert.Strittig zwischendemBundeskartellamtunddembelangtenUnternehmenwar da-
r�ber hinausdie Frage,ob die Errichtungund der Betriebvon Arealnetzanlageneinensach-
lich eigenst�ndigenMarkt darstellen.DieseFragewurdevom OberlandesgerichtD�sseldorf
im einstweiligenVerfahrenzugunstendesBundeskartellamtesentschieden.Das Gerichthat
dabeiauchfestgestellt,dassdie VorschriftendesEnWG,auf diesichdie Mainovain ihrerBe-
schwerdebegr�ndungbezieht,die Anwendungdes§ 19 GWB nicht einschr�nken.Die Mono-
polkommissionteilt dieseAuffassung.Sie ist der Ansicht, dassdie Herausbildungeinzelner
Teilm�rkte entlangder Wertsch�pfungsketteim Zuge der Liberalisierungder Stromm�rkte
unddamitdasAufbrechendervertikal integriertenVersorgungsstrukturengrunds�tzlichm�g -
lich seinmuss.Die Marktabgrenzungkanninsbesonderenicht der Entscheidungdesvertikal
integriertenMonopolunternehmens�berlassenbleiben.Mit demWettbewerbum Arealnetze
wird derWettbewerbum die kosteng�nstigeErrichtungvon Netzanlagenundeineneffizien-
ten Betriebvon Niederspannungsnetzener�ffnet, der auchzu einerpreisg�nstigenallgemei-
nen Versorgung f�hrt.

Zusammenschlusskontrolle

167.* Die FusionskontrollstatistikdesBundeskartellamteszeigtf�r die Jahre2002/2003einen
R�ckgang der Fallzahlenauf 2.449auf. Dies ist eineAbnahmevon knapp5 %. Ebensogin-
gendie Neuanmeldungenvon 3.303im vorherigenBerichtszeitraumum 11,5% auf 2.923zu-
r�ck. Die �berwiegendeAnzahl der Zusammenschl�ssewar horizontalerNatur. Das Haupt-
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prüfungsverfahren (Zweite-Phase-Fälle) wurde in 130 Fällen eingeleitet. In 78 Fällen wurde
das Verfahren abgeschlossen, davon in 18 mit Auflagen und Bedingungen. Die Anzahl der
Vorfeldfälle betrug 38. Acht Zusammenschlüsse wurden untersagt; von diesen Fällen sind
fünf rechtskräftig. Wie auch schon in den vorherigen Berichtsperioden dominiert bei der Art
des Zusammenschlusses der Tatbestand Anteilserwerb. Nachfolgend rangieren Vermögenser-
werb sowie die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen.

168.* Das Bundeskartellamt und das OLG Düsseldorf gehen im Rahmen ihrer fusionskon-
trollrechtlichen Entscheidungspraxis bei grenzüberschreitenden Märkten weiterhin davon aus,
dass der räumlich relevante Markt nach dem GWB nicht größer sein kann als das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland. Der im Inland wirksame Wettbewerb durch ausländische Unter-
nehmen wird bei der Prüfung der Marktbeherrschung im Rahmen der stets anzustellenden Ge-
samtwürdigung aller relevanten Umstände berücksichtigt. Nach dem Willen des Gesetzgebers
soll dagegen sowohl bei der Marktabgrenzung als auch bei der Beurteilung der Marktbeherr-
schung der ökonomisch relevante Markt auch dann maßgeblich sein, wenn er größer ist als
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Nachdem eine entsprechende Klarstellung im
Rahmen der Sechsten GWB-Novelle im Jahr 1998 ohne Wirkung auf die Entscheidungspraxis
geblieben war, soll dies bei der anstehenden Siebten GWB-Novelle durch eine nochmalige
Ergänzung des § 19 Abs. 2 sichergestellt werden. 

169.* Da die Vermutungskriterien des § 19 Abs. 3 GWB die Quantifizierung von Marktantei-
len für den betroffenen sachlich und räumlich relevanten Markt erfordern, fehlt es an der
Grundlage für die Beurteilung der Marktbeherrschung, wenn die nationale Kartellbehörde we-
gen fehlender Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnisse keine Möglichkeiten hat, die Markt-
struktur auf dem größeren räumlich relevanten Markt zuverlässig zu ermitteln. Dies ist in der
Praxis leider häufig der Fall. Im Ergebnis führt die geplante Gesetzesänderung deshalb dazu,
dass die Zusammenschlusskontrolle auf grenzüberschreitenden Märkten in der Sache leer
läuft. Dem sollte nach Auffassung der Monopolkommission dadurch begegnet werden, dass
den inländischen Marktverhältnissen eine Indizwirkung für die Marktverhältnisse auf dem
räumlich relevanten Markt zukommt. Darüber hinaus könnte daran gedacht werden, in § 39
Abs. 3 GWB die Verpflichtung aufzunehmen, dass Unternehmen bei der Anmeldung eines
Zusammenschlusses, der einen grenzüberschreitenden Markt betrifft, Angaben über ihren
Marktanteil und den vermuteten Marktanteil ihrer drei bis fünf größten Wettbewerber auf die-
sem Markt machen. Dies entspräche in etwa der Verpflichtung zur Offenlegung von Marktan-
teilen nach § 39 Abs. 3 Nr. 4 GWB. Danach haben Unternehmen im Rahmen der Anmeldung
eines Zusammenschlusses Angaben über die Marktanteile einschließlich der Grundlagen für
ihre Berechnung oder Schätzung zu machen, wenn diese im Geltungsbereich des Gesetzes
oder einem wesentlichen Teil davon mindestens 20 % erreichen. Schließlich ist daran zu erin-
nern, dass das Problem der fehlenden Ermittlungsbefugnisse außerhalb des Geltungsbereichs
des GWB, dadurch gemindert werden könnte, dass ausländische Wettbewerbsbehörden im
Rahmen der Fusionskontrolle zu einer Unterstützung der deutschen Ermittlungstätigkeit ver-
pflichtet werden. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind überfällig. Bislang hat weder die Eu-
ropäische Gemeinschaft noch haben die einzelnen Staaten hinreichende Anstrengungen zu ih-
rer Schaffung unternommen. 

170.* Die Entscheidung des Bundeskartellamts im Fall Holtzbrinck/Berliner Verlag warf die
Frage nach dem Feststellen von Marktbeherrschung auf Märkten mit differenzierten Produk-
ten auf. Die Monopolkommission teilt die Auffassung des Kartellamts, dass der Zusammen-
schluss von Holtzbrinck und Berliner Verlag die Verstärkung einer marktbeherrschenden
Stellung nach sich gezogen hätte und von daher zu untersagen war. Die Argumentation hierzu
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hätte sich jedoch in stärkerem Maße auf eine Analyse der Strategiemöglichkeiten und der spe-
zifischen Charakteristika der Berliner Lesermärkte, insbesondere hinsichtlich der Heterogeni-
tät der angebotenen Zeitungen und der Präferenzen ihrer Leser, stützen müssen.

171.* Auf differenzierten Märkten werden Verhaltensspielräume vor allem durch diejenigen
Unternehmen beschränkt, deren Produkte sich an die gleiche Zielgruppe wenden. Wenn durch
einen Zusammenschluss die Konkurrenz um bestimmte Zielgruppen entfällt, ist die verstärkte
Ausbeutung dieser Kunden eine naheliegende Unternehmensstrategie. Im Fall Holtzbrinck/
Berliner Verlag kam die Monopolkommission zu der Einschätzung, dass als Konsequenz des
Zusammenschlusses eine verstärkte Ausbeutung der Leser in Ost-Berlin zu erwarten sei. Die
Berliner Zeitung würde demnach das Ziel aufgeben, ihre Stellung im Westteil der Stadt aus-
zudehnen und dieses Terrain dem Tagesspiegel überlassen. In der Konsequenz seien höhere
Preise oder auch eine niedrigere Qualität der Berliner Zeitung zu erwarten, worunter insbe-
sondere Ost-Berliner Leser zu leiden hätten.

172.* Verallgemeinernd lässt sich aus dem Fall Holtzbrinck/Berliner Verlag folgern, dass bei
Märkten, die von differenzierten Produkten geprägt sind, die Analyse der Marktstruktur zu er-
gänzen ist um eine umfassende Würdigung der Heterogenität von Verbraucherpräferenzen
und den daraus erwachsenden Strategiemöglichkeiten von Unternehmen. Deren Verständnis
ist die zentrale Voraussetzung für die Beurteilung der Verhaltensspielräume, die Unternehmen
aus ihrem Marktanteil erwachsen. Das geltende Recht lässt eine solche Würdigung nicht nur
zu (§ 19 GWB), es gebietet sie sogar.

173.* Die E.ON AG hat mit Schreiben vom 15. August 2001 den Erwerb von 51 % der Antei-
le an der Gelsenberg AG, Hamburg, und mit Schreiben vom 9. November 2001 den Erwerb
von 99,6626 % der Anteile an der Bergemann GmbH, Essen, beim Bundeskartellamt ange-
meldet. Mit den beiden Zusammenschlüssen beabsichtigt E.ON die Kapitel- und Stimmen-
mehrheit bei der Ruhrgas AG, Essen, zu übernehmen. Das Bundeskartellamt hat die beiden
Zusammenschlüsse mit weitgehend analoger Argumentation untersagt, da sie sowohl beim
Absatz von Erdgas als auch beim Absatz von Strom die Verstärkung marktbeherrschender
Stellungen erwarten ließen. Auf den Gasmärkten werde die marktbeherrschende Stellung der
Ruhrgas bei der Belieferung von Weiterverteilern verstärkt, da der Gasabsatz an die Konzern-
und Beteiligungsunternehmen von E.ON durch den Zusammenschluss abgesichert werde und
die Ruhrgas darüber hinaus die Chance erhalte, diesen Absatz in Zukunft noch zu erhöhen.
Das Bundeskartellamt geht davon aus, dass der E.ON-Konzern bei zukünftigen Entscheidun-
gen über den Abschluss von Gasbezugsverträgen die Belange seines Beteilgungsunterneh-
mens Ruhrgas bevorzugt berücksichtigen wird. Das Bundeskartellamt erwartet außerdem eine
Verstärkung der marktbeherrschenden Stellung, die E.ON auf den Märkten für die Beliefe-
rung von Gasgroßkunden und von lokalen Gasweiterverteilern habe, da die Ruhrgas als po-
tentieller Wettbewerber bei der Belieferung dieser Kunden ausfiele. Zusätzlich geht das Bun-
deskartellamt davon aus, dass die marktbeherrschende Stellung des Dyopols aus E.ON und
RWE bei der Belieferung von Stromgroßkunden und weiterverteilenden Stromversorgungsun-
ternehmen verstärkt werde. Diese Verstärkungswirkung resultiere daraus, dass E.ON durch
den Zusammenschluss einen wettbewerblich erheblichen Einfluss auf den bedeutendsten in-
ländischen Erdgasimporteur und -lieferanten gewänne und damit über einen strukturell abge-
sicherten Zugang zu dem für die Stromerzeugung in Zukunft immer wichtiger werdenden Pri-
märenergieträger Erdgas verfüge.

174.* Die Monopolkommission hält die Einschätzung des Bundeskartellamts insgesamt für
überzeugend, sowohl hinsichtlich der Gasmärkte als auch hinsichtlich der Strommärkte. Al-
lerdings wirft der Fall E.ON/Ruhrgas auch gewisse grundlegende Fragen zum Konzept der
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Marktbeherrschungund zum Umgangmit vertikaler Integrationin der Fusionskontrolleauf.
Ein zentralesProblemliegt darin,dasssichdasKonzeptderMarktbeherrschungameinzelnen
Markt orientiert,dasssichaberdie wettbewerblichenWirkungenvertikalerZusammenschl�s-
se �berwiegendausdemZusammenspielverschiedenerM�rkte ergeben.Im Fall E.ON/Ruhr-
gask�nnte man sich fragen,wie sowohl die Positionvon Ruhrgasin den Ferngasm�rkten
durchg�nstige Absatzkonditionenalsauchdie PositionderE.ON-Gesellschaftenin denGas-
weiterverteilungsm�rktendurch g�nstige Bezugskonditionengleichzeitig verst�rkt werden
kann.Methodischwirft diesdie Frageauf, wie die durchvertikaleIntegrationbewirkteUm-
wandlungvon Markttransaktionenin konzerninterneTransaktionenin dieAnalysederMarkt-
beherrschungeinzugehenhat.Durchdie vertikaleIntegrationwird derMarkt selbstver�ndert,
da Unternehmen,die vor demZusammenschlussals eigenst�ndigeAnbieteroderNachfrager
aufgetretensind,nicht mehreigenst�ndigoperieren.Die eigentlichenWettbewerbswirkungen
der vertikalenIntegrationergebensich wenigerin denM�rkten, die durchdie vertikaleInte-
grationganzoderteilweiseauf daskonzerninterneGesch�ft verlagertwerden,alsvielmehrin
denZulieferm�rkten "stromauf"unddenAbsatzm�rkten"stromab"in derWertsch�pfungsket-
te. Wettbewerberhabenes schwerer,in dieseM�rkte einzutreten,wenn sie dazujeweils in
zwei M�rkte gleichzeitigeintretenm�ssen.Dem damit angesprocheneEffekt desMarktver-
schlussesdurchvertikale Integrationwird vom Bundeskartellamtargumentativmit demWe-
gall potentiellenWettbewerbsdurchdie RuhrgasRechnunggetragen.Allerdings k�nnen sich
ausdieserArgumentationinsoweitFehlerergeben,alsdie Marktverschlusswirkungsichnicht
auf denWegfall potentiellerWettbewerber"stromauf"beschr�nkt,sondernauchandereUn-
ternehmen,die erw�genk�nnten "stromab"in denWettbewerbzu treten,alspotentielleWett-
bewerberwegfallen.Zum anderenk�nnte eineschematischeAnwendungdieserArgumentati-
on dazuf�hren, dassjeglicherKauf- bzw. Verkauf einesnat�rlichen Monopolsunterbunden
wird, daderK�ufer schondurchseinKaufinteressedokumentiert,dasser auchalspotentieller
Wettbewerber in Frage k�me.

175.* Im Berichtszeitraumkam eszu mehrerenFreigabenbei Zusammenschl�ssenvon Oli-
gopolunternehmen,weil dasKartellamtesalserwiesenansah,dasseineVerst�rkungoligopo-
listischerMarktbeherrschungnicht zu erwartensei.Auch hier w�re nachAuffassungderMo-
nopolkommissioneineintensiverePr�fung von Strategiem�glichkeitenerforderlichgewesen.
Insbesonderewurdedie Gefahrnicht ausreichendber�cksichtigt, dassdurchdie Verengung
desOligopolszuvor nochvorhandenerRestwettbewerbdurcheinenZustandwettbewerbslo-
ser kollektiver Marktbeherrschung abgel�st werden k�nnte. 

176.* Die Voraussetzungf�r dasEntstehenkollektiver Marktbeherrschungsindalsg�nstig zu
betrachten,wenneinehoheMarktransparenzbesteht,d.h.ausSichtderOligopolistenderZu-
sammenhangzwischender Ver�nderungvon Marktdatenund dem Verhaltenihrer Wettbe-
werberleicht nachzuvollziehenist. Kollektive Marktbeherrschungwird weiterhinerleichtert
durchdie Existenzvon Droh- undVergeltungspotenzialen,die derAufrechterhaltungderOli-
gopoldisziplindienen.Weiterhinist die ExistenzeinesKoordinationsmechanismusn�tig, der
esdenOligopolistenerm�glicht, ihr Marktverhaltenabzustimmen.Dieserkannetwain infor-
mellenBeziehungenzwischendenMitarbeiternderUnternehmenbestehen.Es ist auchm�g -
lich, dasses zu einerAufteilung desMarktesnachRegionenoderProduktvariantenkommt
und  wettbewerbliche Vorst�ûe in "das Revier" anderer Unternehmen unterbleiben. 

177.* Bei denZusammenschl�ssenvon BASF undderNortheastPharmaceuticalGroupCor-
porationauf dem Markt f�r synthetischehergestelltesVitamin C, von Avery Dennisonund
Jackst�dt auf dem Markt f�r Selbstklebeetikettensowie von Gyproc und Lafarge auf dem
Markt f�r Gipskartonplattenlagendie Voraussetzungenf�r eineVermutungoligopolistischer
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Marktbeherrschunggem�û § 19 Abs.3 GWB vor. DasBundeskartellamthatdennochZusam-
menschl�ssemit der KonsequenzeinerVerengungdieserOligopole freigegeben.NachAuf-
fassungder Monopolkommissionbestandenbei den genanntenF�llen zumindestAnhalts-
punktedaf�r, dassdie obengenanntenVoraussetzungen,die dasEntstehenkollektiver Markt-
beherrschungbeg�nstigen,erf�llt seink�nnten. Bei dengenanntenEntscheidungendesKar-
tellamtsist zu monieren,dasseine unzureichendePr�fung dieserAnhaltspunkteerfolgt ist.
Die WahrscheinlichkeiteinerVerst�rkung oligopolistischerMarktbeherrschungist demnach
untersch�tzt worden. 

178.* In dem Berichtszeitraum2002/2003wurden 18 Zusammenschl�sseunter Auflagen
bzw. Bedingungenfreigegeben,davonelf F�lle im Jahr2002undsiebenin 2003.Aufl�sende
Bedingungen spielen zunehmend eine bedeutsame Rolle. 

Von besonderemwettbewerbspolitischenInteresseist die Auflagenpraxisim �ffentlichen Per-
sonennahverkehr(ÖPNV). Das Bundeskartellamthat in Zusammenschlussf�llendesÖPNV
alsAuflagebzw. aufl�sendeBedingungverf�gt, dassdie Konzessionenbzw. Verkehrsvertr�-
ge in einemWettbewerbum denMarkt zu vergebensind.Die Monopolkommissionbeurteilt
die Auflagenpraxis im OPNV skeptisch. Es ist von einer erheblichen Einschr�nkung der Wett-
bewerbsintensit�tauszugehen,wennsich die wesentlichenKonkurrentenum die Neuvergabe
derKonzessionenzusammenschlieûen.Die Auflagenbzw. aufl�sendenBedingungenk�nnen
die Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen nicht kompensieren. 

179.* Die Monopolkommissionh�lt den Umgangdes Bundeskartellamtsmit Bedingungen
undAuflagenf�r problematisch,in einemFall wie Getinge/Maquetsogarf�r gesetzeswidrig.
Die heir verh�ngtenAuflagensind Verhaltensauflagen,die �ber denvorgesehenenZeitraum
von zehn Jahren,der den �blichen PrognosehorizontkartellrechtlicherErw�gungen, �ber-
wachtwerdenm�ssen.Die Interpretation,eshandlesichum eineeinmalige,jedochzehnJah-
re andauerndeMaûnahmezur Markt�ffnung, w�rde die entsprechendeGesetzesnormjegli-
chenSinnesentleeren.Der Umstand,dassdasBundeskartellamtversucht,die unzul�ssigen
Verhaltensauflagenin privatrechtlicheVertragsbedingungenzu �bersetzen,stehtdieserEin-
sch�tzungnicht entgegen.Der Fall Getinge/Maquetbelegtauchdie Sinnhaftigkeitder Geset-
zesnorm,daeskaumm�glich seinwird, die vorgesehenenAuflagen�ber einenZeitraumvon
zehn Jahren sicherzustellen.

180.* Die Monopolkommissionbetrachtetdie Wettbewerbssituationim Energiebereichwei-
terhinmit groûerSorge.Die groûenVerbundunternehmenkonntenim Berichtszeitraumihren
Strom- und Gasabsatzauf den Endkundenm�rktendurchden Erwerbvon Beteiligungenan
StadtwerkenundRegionalversorgernweiterabsichern.DasBundeskartellamtgehtdavonaus,
dassE.ONundRWE aufdenbundesweitabgegrenztenM�rkten f�r dieBelieferungvon Wei-
terverteilernundGroûkundenmit Stromein marktbeherrschendesDyopol bilden.Zudemneh-
men fast alle Stadtwerkeund Regionalversorgerin ihrem traditionellenVersorgungsgebiet
einemonopolistischeMarktstellungauf den regionalabgegrenztenM�rkten f�r die Beliefe-
rungvon Haushalts-undKleingewerbekundenmit StromundGasein. Dennochwurdenur in
zwei derzahlreichenangemeldetenZusammenschl�sseeineUntersagungausgesprochen,von
deneneinebeimOLG D�sseldorf angefochtenwurde;zwei weitereF�lle wurdenvondenAn-
tragstellern zur�ckgezogen. 

181.* Eine Ursachef�r die angesichtsder Marktverh�ltnisse�berraschendgeringeZahl von
Untersagungenist in der groûenBedeutungder Bagatellmarktklauself�r die Bewertungder
angemeldetenZusammenschl�ssezu suchen.Insbesondereauf den Gas-,aberauchauf den
Stromm�rktenunterliegendie Endkundenm�rktein vielen F�llen nicht der Fusionskontrolle,
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da die Ums�tze auf dembetreffendenMarkt unterhalbder Bagatellmarktgrenzeliegen.Der
wettbewerblicherheblicheEinflussder Stadtwerksbeteiligungenergibt sich hier jedochnicht
ausder BedeutungeineseinzelnenMarktes,sondernausder B�ndelwirkung vieler kleiner
Beteiligungen, die an sich unbedeutend w�ren. 

182.* Durch die Strategieder vertikalen Vorw�rtsintegration konnten die vier Verbund-
unternehmenihre Marktmachtauf demdeutschenEnergiemarktweiterausbauen.Leidtragen-
de dieserEntwicklungwarenprim�r die Kleinverbraucher.Da die EndnachfragenachStrom
extremunelastischist, konntendie Stadtwerkebzw. Regionalverteiler ihre �berh�hten Ein-
kaufspreisean die Verbraucher�berw�lzen. Angeboteunabh�ngigerStromanbieter,die die
PreisedesregionalenStromversorgersdeutlichunterschreiten,sindaufgrunddernachwir vor
hohen Netznutzungsentgelte auch k�nftig nicht zu erwarten. 

183.* Die Intensit�t desWettbewerbsim �ffentlichen Personennahverkehrist als �uûerst ge-
ring zu betrachten.Die M�glichkeit einerMarkt�ffnung durcheineVergabevon Auftr�gen
im Wettbewerbwird seitensder zust�ndigenBeh�rden bislang unzureichendgenutzt.Ein
Markzutritt wird dar�ber hinausdurchdie H�he dererforderlichenInvestitionenunddenZu-
gangzu verkehrswirtschaftlichenInformationenerschwert.In der Folgeergibt sich eineDo-
minanz von DB Regio und kommunalen Verkehrsunternehmen im �PNV.

184.* Die EntscheidungendesBundeskartellamtsbelegendie Gefahr,dasskommunaleVer-
kehrsunternehmen,die auf regionalen�PNV-M�rkten �ber einebeherrschendeStellungver-
f�gen, dieseabzusichernsuchen,indemsiesichmit denMarktbeherrschernbenachbarterVer-
kehrsr�umeoder mit Tochtergesellschaftenvon DB Regio zusammenschlieûen.In den ent-
sprechendenF�llen wurdenZusammenschl�ssenur unter der Bedingunggenehmigt,dasses
in den betroffenen Verkehrsr�umen k�nftig zu europaweiten Ausschreibungen kommt.

185.* Aus SichtderMonopolkommissionsindZweifel angebracht,ob dieseBedingungendie
negativenWirkungenvon Zusammenschl�ssenkompensieren.Bei Zusammenschl�ssen�ber
die GrenzenbenachbarterM�rkte hinweg,scheinenAuflagenunzureichend,die nur einender
betroffenenM�rkte betreffen.Esbestehtdanndie Gefahr,dassZusammenschl�sseregionaler
Marktbeherrscher letztlich zu einer Situation �berregionaler Marktbeherrschung f�hren.

186.* Ein weiteresProblemergibt sich aus der Tatsache,dassder Wettbewerbsdruckim
Schienenpersonennahverkehrbundesweitungleich verteilt ist. Dies er�ffnet DB Regio die
M�glichkeit, durcheineStrategiederQuersubventionierungMarktanteilezu verteidigen.Ein-
nahmenausRegionen,in denenDB Regiosich keinemWettbewerbausgesetztsiehtk�nnen
im Prinzip dazu genutzt werden, sich andernorts im Wettbewerb durchzusetzen.

187.* Die derzeitgeringeWettbewerbsintensit�tim �PNV belegt,dassdaswettbewerbspoli-
tischeZiel einerMarkt�ffnung nurerreichtwerdenkann,wenndie VergabevonAuftr�gen im
Wettbewerbverpflichtendvorgeschriebenwird. Es ist nicht zu erwarten,dassesausreicht,
den�ffentlichen Genehmigungsbeh�rdendiesals M�glichkeit anheimzu stellen.Die geringe
Bereitschaft,kommunaleVerkehrsunternehmensowieDB RegiodemWettbewerbauszuset-
zen, f�hrt dazu,dassdie erhofftenVorteile einerh�heren Wettbewerbsintensit�t- etwaeine
h�here Effizienz derLeistungserbringer,die letztlich die Notwendigkeit�ffentlicher Zusch�s-
se reduzieren k�nnte - nicht realisiert werden.

188.* Der Schwerpunktder Berichterstattungder Monopolkommissionzur Wettbewerbsent-
wicklung im Handelliegt wie in denvergangenenJahrenbeim Einzelhandelmit Lebensmit-
teln. Trotz hoherKonzentrationist der Lebensmitteleinzelhandelweiterhin durcheine hohe
Wettbewerbsintensit�tgekennzeichnet.Die BedeutungdesPreiswettbewerbsf�r die Verbrau-



Kurzfassung 61* 

cher lässt sich daran ablesen, dass vor allem die Discounter an Marktanteilen gewinnen und
Unternehmen mit anderweitigen Vertriebslinien zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkei-
ten geraten. Die Zusammenschlussaktivitäten im Berichtszeitraum geben keinen Anlass zu
wettbewerblichen Bedenken. Sie stehen, wie schon im vergangenen Berichtszeitraum, im Zu-
sammenhang mit Unternehmensumstrukturierungen oder sind die Folge von Marktaustritten.
Nennenswerte Marktanteilsverschiebungen waren damit nicht verbunden.

189.* Im Einzelhandel mit Drogeriewaren haben sich die seit Jahren zu beobachtenden Kon-
zentrationsentwicklungen fortgesetzt. Im Berichtszeitraum der Monopolkommission haben
insbesondere die Bemühungen von Tengelmann um eine Umstrukturierung oder Veräußerung
ihrer Drogeriemarktkette kd kaiser‘s drugstore GmbH sowie die Expansionsbemühungen der
Dirk Rossmann GmbH, Burgwedel, und von Schlecker zu weiteren Übernahmen geführt. We-
der auf den regionalen Absatzmärkten für Drogeriewaren noch auf den Beschaffungsmärkten
für einzelne Produkte oder Produktgruppen sind durch die Übernahmen marktbeherrschende
Stellungen entstanden oder verstärkt wurden. Gleichwohl bedarf es im Einzelhandel mit Dro-
geriewaren nach Auffassung der Monopolkommission in Anbetracht des erreichten Konzen-
trationsgrades einer erhöhten Aufmerksamkeit bei weiteren Zusammenschlüssen zwischen
den führenden Drogeriemarktketten. 

190.* Das Bundeskartellamt toleriert mit dem Argument einer sich in absehbarer Zeit ändern-
den Rechtslage und der damit verbundenen Unmöglichkeit der Durchsetzung einer Untersa-
gungsverfügung bereits seit Ende des Jahres 2002 Einkaufskooperationen von Unternehmen
des Lebensmittel- und des Drogeriewarenhandels. Mit dem In-Kraft-Treten der VO 1/2003
zum 1. Mai 2004 entfällt die materielle Kartellrechtswidrigkeit der Einkaufskooperationen.
Zwar unterfallen diese grundsätzlich dem Verbot des Art. 81 Abs. 1 EGV, negative Auswir-
kungen auf Preise, Produktion, Innovation oder Vielfalt und Qualität sind allerdings erst dann
zu erwarten, wenn die beteiligten Unternehmen einen gemeinsamen Marktanteil von mehr als
15 % auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten halten. Die Monopolkommission stimmt mit
dem Bundeskartellamt in der Einschätzung überein, dass die Einkaufskooperationen Globus/
EDEKA/AVA (Lebensmittelhandel) und Rossmann/Müller (Drogeriewaren) zwar nach gel-
tendem Recht im Jahre 2003 kartellrechtswidrig waren, dass ein Verbot jedoch wegen der
sich im Jahr 2004 ändernden Rechtslage nicht durchsetzbar gewesen wäre.

Europäische Fusionskontrolle

191.* Im Berichtszeitraum 2002/2003 waren zwei Entwicklungen von zentraler Bedeutung
für die europäische Fusionskontrollpraxis. Zum einen stimmte der Rat der Europäischen Ge-
meinschaft am 20. Januar 2004 der zweiten Reform der Fusionskontrollverordnung zu. Damit
fand ein mehrjähriger Reformprozess sein vorläufiges Ende. Mit der Reform wird die Verord-
nung (EWG) Nr. 4064/89 aus dem Jahre 1989 durch die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 er-
setzt. Diese ist am 1. Mai 2004 – zeitgleich mit der VO 1/2003 – in Kraft getreten. Parallel
mit der Fusionskontrollverordnung hat die Europäische Kommission Leitlinien zur Beurtei-
lung horizontaler Zusammenschlüsse veröffentlicht. 

192.* Die Änderungen der Zusammenschlusskontrolle berühren sowohl materiell- als auch
verfahrensrechtliche Aspekte. Aus materiellrechtlicher Sicht ist die Neuformulierung des Un-
tersagungskriteriums in Art. 2 Abs. 3 FKVO n.F. von herausragender Bedeutung. Der Markt-
beherrschungstest wird durch den sog. SIEC-Test (significant impediment to effective compe-
tition) ersetzt. Gegenwärtig besteht noch ein beträchtliches Maß an Unsicherheit über die
künftige Auslegung des neuen Untersagungskriteriums. Es bleibt zwar zu hoffen, dass die Eu-
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rop�ischeKommissionauchk�nftig in allenF�llen, in denennachbestehenderRechtslagedie
Voraussetzungenvon Marktbeherrschunggegebensind,eineUntersagungaussprechenwird.
Allerdings erscheintes nicht mehr ausgeschlossen,dassauf der Basis desneuenUntersa-
gungskriteriumsin derartigenF�llen Freigabeentscheidungenergehenwerden.In diesemZu-
sammenhangd�rfte esvon ausschlaggebenderBedeutungsein,welchesGewichtdie Europ�i-
scheKommissionin Zukunft Effizienzgesichtspunktenbeimessenwird. Auch in diesemBe-
reich bleibt jedochvieles undeutlichund vage.Mit der �nderung desmateriellenUntersa-
gungskriteriumsundderst�rkerenBer�cksichtigungvon Effizienzvorteilenverf�gt die Kom-
mission�ber einenwesentlichweiterenEntscheidungsspielraumbei derBeurteilungvon Zu-
sammenschl�ssenalsbisher.Auûerdemist schonjetzt abzusehen,dassdie Rechtsunsicherheit
betr�chtlich zunehmen wird. 

193.* In verfahrensrechtlicherSicht ist vor allem auf die �nderu ngen des Verweisungsre-
gimesund die Flexibilisierungder Fristenregelunghinzuweisen,die grunds�tzlichpositiv zu
bewertensind. Es f�llt allerdingsauf, dassdie FKVO-ReformeineerheblicheErleichterung
von Verweisungenandie Europ�ischeKommissionmit sichbringt,w�hrend dieRegelungf�r
eineVerweisungan die Mitgliedstaatenweitgehendunver�ndertbleibt. Auch die neueinge-
f�hrte M�glichkeit zur VerweisungaufBetreibenderZusammenschlussparteiensiehtf�r eine
Zust�ndigkeits�bertragungauf die Europ�ischeKommissionwesentlichleichtereVorausset-
zungenvor als f�r eineVerfahrensabgabean die Mitgliedstaaten.Zu begr�ûen ist in diesem
Zusammenhang, dasseineVerweisungan die Europ�ischeKommissionnur mit Zustimmung
desbetroffenenMitgliedstaatesm�glich ist. Im Rahmender FlexibilisierungdesFristenre-
gimesbei derVorlagevonZusagenist zu bem�ngeln,dassdie neueRegelungkeineverl�ssli-
che Abhilfe f�r die in der Vergangenheith�ufig aufgetreteneVerletzungvon Beteiligungs-
rechten der Mitgliedstaaten schafft.

194.* Begleitetwurdedie GesetzesreformdurcheineorganisatorischeUmstrukturierungder
MergerTaskForce.In der GeneraldirektionWettbewerbwurdedie StelleeinesChef�kono-
mengeschaffen,derdie Arbeit derGeneraldirektionWettbewerbk�nftig mit einemTeamvon
�konomen unterst�tzensoll. Die MitarbeiterderMergerTaskForcewurdenauf verschiedene
Direktionenverteilt. Auûerdemsollen internePanelsf�r einenDiskussionsprozessinnerhalb
der GeneraldirektionWettbewerbsorgen.DieseMaûnahmensind zu begr�ûen,weil sie den
Informations- und Erfahrungsaustauschzwischen den Mitarbeitern der Generaldirektion
Wettbewerbf�rdern und dazubeitragen,etwaigeBeurteilungsfehlerund Beweisdefizitebe-
reitsvor ErlassderKommissionsentscheidungenauszur�umen.Schlieûlichwurdeein Verbin-
dungsbeamter f�r Verbraucherfragen eingesetzt.

195.* Zum anderenerkl�rte dasGerichtersterInstanz(EuG) im Jahre2002erstmalsdrei Un-
tersagungsentscheidungender Europ�ischenKommissionf�r nichtig. Am 6. Juni 2002 hob
dasGerichtdie Verf�gung derEurop�ischenKommissionin demFusionsverfahrenAirtours/
FirstChoiceauf. Im Oktober2002folgtenweitereUrteile,mit denendie vonderKommission
erlassenenUntersagungs-und Entflechtungsentscheidungenin den Verfahren Schneider
Electric/LegrandundTetraLaval/Sidelf�r nichtig erkl�rt wurden.Bei allendrei Urteilenf�llt
auf,dassdasGerichtsichsehrdetailliertmit denEntscheidungenderEurop�ischenKommis-
sion auseinandersetzte.Es best�tigtedie Kommissionzwar in einigengrunds�tzlichenPunk-
ten.DasGerichtzeigteaberauchaneinerVielzahl vonEinzelaspektenauf,dassdieKommis-
sion die von ihr behauptetenZusammenh�ngeoder Entwicklungenunzutreffendanalysiert
und nicht hinreichenddargelegtbzw. nachgewiesenhat. Dadurcherh�hte sich nicht nur die
gerichtliche Kontrolldichte im Vergleich zu fr�heren Urteilen deutlich. Die vorliegende
Rechtsprechungtrug auchzur �nderung derFusionskontrollverordnungundzur institutionel-
len Umstrukturierung der Generaldirektion Wettbewerb bei.
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196.* Nach den Angabender Europ�ischenKommissiongingenw�hrend desBerichtszeit-
raums491Anmeldungenin Br�ssel ein, fastein Drittel wenigerals in denJahren2000/2001.
Die Europ�ischeKommissionschloss465F�lle in dererstenVerfahrensphaseab,davonwur-
den21 Zusammenschl�ssenur unterZusagengenehmigt.In 16 F�llen leitetedie Europ�ische
Kommissiondie zweiteVerfahrensphaseein undbeendete15 F�lle nachDurchf�hrung einer
vertieftenPr�fung. Auch insofernist ein signifikanterR�ckgang der Fallzahlenzu verzeich-
nen,dennin den Jahren2000/2001erlieû die Kommissionin der zweitenVerfahrensphase
noch30 Entscheidungen.Die Zahl derZweite-Phase-Entscheidungenist nunmehrwiederauf
das Niveau der Jahre 1998/1999 gesunken. Von den 15 Zweite-Phase-F�llen gab die Kommis-
sionvier Zusammenschl�sseohneBedingungenfrei, die restlichenelf F�lle wurdenmit Zusa-
gen genehmigt.

197.* Zum erstenMal seit 1992wurdeim Berichtszeitraumkein Zusammenschlussvorhaben
untersagt.Im vorangegangenenZwei-Jahres-Zeitraumwarenhingegennoch siebenVerbote
ausgesprochenworden.Die Gesamtzahlder Untersagungenbel�uft sich damit weiterhinauf
18 Entscheidungen.Derzeit ist noch nicht abzusehen,worauf dieserbemerkenswerteR�ck -
gangvon Untersagungsverf�gungenberuht.M�glicherweise h�ngt die Entwicklungmit dem
Umstandzusammen,dassdie Fusionst�tigkeitw�hrend desBerichtszeitraumsinsgesamtdeut-
lich abgenommenhat. Eine weitereUrsached�rfte in den drei erw�hnten Urteilen desGe-
richts ersterInstanzim Jahre2002zu sehensein.Die heftigeKritik desGerichtsan der Be-
weisf�hrung und der �konomischenFundierungder Verwaltungsentscheidungenk�nnte die
Europ�ischeKommissiondazu veranlassthaben,den Schwerpunktihrer T�tigkeit im Be-
richtszeitraumaufdie Reorganisationdereurop�ischenFusionskontrollezu legen.Schlieûlich
l�sst sich dasFehlenjeglicherUntersagungsentscheidungauchals Ausdruckeinergewissen
Grundstr�mung auf europ�ischerEbeneverstehen,welche industriepolitischeErw�gungen
zulastenwettbewerblicherKriterien in denVordergrundr�ckt. M�glicherweise hat sich dies
darinniedergeschlagen,dassproblematischeF�lle nicht mehrverboten,sondernmit umfang-
reichen und weitreichenden Bedingungen und Auflagen versehen und genehmigt wurden. 

DieserEindruckscheintdadurchbest�tigt zu werden,dassdie Europ�ischeKommissionim
BerichtszeitraumeineReihevon Zusammenschlussvorhabengenehmigthat, die zur Entste-
hung von monopolistischenoder quasi-monopolistischenStrukturenmit Marktanteilenvon
90-100% f�hrten. Auch die Zusagentextehabenin einigenF�llen einenbemerkenswerten
Umfangerreicht.Soferndie Untersagungvon Zusammenschl�ssenausGr�nden einergene-
rellen Reorganisationder Fusionskontrolleoder wegen industriepolitischerTendenzenauf
SeitenderEurop�ischenKommissionunterbliebenseinsollte,w�re diesausSichtderMono-
polkommission als �uûerst bedenklich zu bewerten.

198.* Die Fusionskontrollverordnungerlaubt im Rahmender Zust�ndigkeitsverteilungunter
bestimmtenVoraussetzungeneine Verfahrensabgabevon der Europ�ischenKommissionan
die Mitgliedstaatenund umgekehrt.W�hrend des Berichtszeitraumsgab die Kommission
zehnF�lle partiell an die inl�ndischenWettbewerbsbeh�rdenab,zw�lf weitereF�lle verwies
sie vollst�ndig an die Mitgliedstaaten.Zweimal lehntesie die beantragteVerfahrensabgabe
ab.Umgekehrthabendie Mitgliedstaatendrei Zusammenschlussvorhaben,die urspr�nglich in
ihre Zust�ndigkeit fielen, an die Europ�ische Kommission verwiesen.

199.* Grunds�tzlichist die Verweisungsm�glichkeitpositiv zu bewerten,weil sieeinegewis-
seFeinsteuerungder Zust�ndigkeitsverteilungerlaubt.NationaleBeh�rden d�rften aufgrund
derr�umlichen undsachlichenN�he zu denbetroffenenM�rkten oftmalsbessergeeignetsein,
die notwendigenErmittlungendurchzuf�hrenunddasVerfahrenzu leitenalsdie Europ�ische
Kommission.Allerdings ist die Gefahrnicht auszuschlieûen,dassdie Mitgliedstaatenmit ei-
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nem Verweisungsantragauch industrie- oder allgemeinpolitischeInteressenverfolgen. Die
Europ�ischeKommissionkann diesemRisiko begegnen,indemsie Klage gegeneinenMit -
gliedstaaterhebtoderihr Ermessenbei Verweisungsantr�genrestriktiv aus�bt. Weitergehend
k�nnte dar�ber nachgedachtwerden,dienationalenBeh�rdengesetzlichdazuzuverpflichten,
bei der fusionskontrollrechtlichenBeurteilung verwiesenerF�lle nur rein wettbewerbliche
Kriterien anzuwenden.Sie w�ren dannnicht mehrberufen,Aspektedespublic interest,Ge-
meinwohlvorteileim Rahmeneiner Ministererlaubnisoderder Sanierungsfusionzu ber�ck-
sichtigen.Eine solcheVerpflichtungw�rde auûerdembei partiellenVerweisungendazubei-
tragen,widerspr�chlicheEntscheidungenauf europ�ischerundinl�ndischerEbenezu vermei-
den.

200.* Ein deutlicherSchwerpunktder Untersuchungendurch die Europ�ischeKommission
lag im Berichtszeitraumauf der EntstehungoderVerst�rkung von Einzelmarktbeherrschung.
Nach Auffassungder Europ�ischenKommissionf�hrte kein einzigerzweiter-Phase-Fallzu
oligopolistischerMarktbeherrschung.In derMehrzahlderF�lle warendie horizontalenAus-
wirkungendesZusammenschlussesf�r die ernsthaftenBedenkenderEurop�ischenKommis-
sion ausschlaggebend.Vertikale und konglomerateEffektespieltenim Berichtszeitraumhin-
gegen nur eine untergeordnete Rolle.

Ein wesentlichesIndiz f�r die Entstehungoder Verst�rkung von Marktbeherrschungstellte
nachwie vor die ExistenzhoherMarktanteiledar.NebendenabsolutenundrelativenMarkt-
anteilenderZusammenschlussparteienundihrer aktuellenWettbewerberzogdie Kommission
unter anderemdie bestehendenMarktzutrittsbarrierensowie die Preissensibilit�tund St�rke
der Nachfragerseite,die gemeinsameProduktpaletteder Parteiensowie die Verteilung von
Forschungs- und Entwicklungskapazit�ten als weitere Kriterien heran. 

201.* Eine neueEntwicklung in der Entscheidungspraxisstellt die Erfassungdes"N�hever-
h�ltnisses"zwischendenProduktender ZusammenschlussparteienaufgrundempirischerUn-
tersuchungendar.Die Europ�ischeKommissionpr�fte diesesSubstitutionsverh�ltnisin eini-
genF�llen um zu kl�ren, ob die errechnetenMarktanteiledie PositionderZusammenschluss-
parteienzutreffendwiedergebenoderunter-bzw. �bersch�tzen.In zwei F�llen, Siemens/Dr�-
gerwerkundGE/Instrumentarium,f�hrte die Kommissionausf�hrliche statistischebzw. �ko -
nometrischeUntersuchungendurchund untermauerteihre qualitativeEinsch�tzungmit den
gefundenenErgebnissen.F�r ihre Berechnungenbefragtesie Kundenund Wettbewerberund
werteteAusschreibungsunterlagensowieinterneDokumentederParteienaus.In demVerfah-
ren GE/Instrumentariumf�hrte die Kommissionnebenstatistischenerstmalsauch�konome-
trischeAnalysenin die Entscheidungein. Die Europ�ischeKommissionversuchteinsbeson-
deremit Hilfe multi-variablerlinearerRegressionsrechnungen,denm�glichen Preiseffektdes
Zusammenschlusses  zu messen. 

Nach Auffassung der Monopolkommissionkann die Durchf�hrung quantitativerAnalysen
durchaussinnvoll sein,um die qualitativeEinsch�tzungeinesZusammenschlusseszu erg�n-
zen und gegebenenfallszu st�tzen. Der vorliegendeFall zeigt allerdings auch, welche
Schwierigkeitenmit einer quantitativenHerangehensweiseverbundensein k�nnen. Ein we-
sentlichesProblembestehtin dermangelnden�berpr�fbarkeit dervon der Kommissionvor-
gelegtenResultate,dadie zugrundegelegten�konometrischenModellenicht detailliertdarge-
stellt unddievorgenommenenBerechnungennicht im Einzelnenerkl�rt werden.Ein betr�cht-
liches Problem stellen die Verf�gbarkeit und Kompatibilit�t der notwendigenDaten dar.
Schlieûlichist auchder mit qualitativenAnalysenverbundeneArbeitsaufwandnicht zu ver-
nachl�ssigen.Er belasteteim vorliegendenFall nicht nur die Kommissionund die Zusam-
menschlussparteien,sondernauchs�mtliche gr�ûeren Wettbewerberund eine Vielzahl von
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Nachfragern.In demFall GE/Instrumentariumf�llt schlieûlichauf,dasseineDiskrepanzzwi-
schendemResultatderquantitativenBerechnungenunddemErgebnisder qualitativenBeur-
teilung besteht, f�r welche die Europ�ische Kommission keine Erkl�rung lieferte.

202.* In demVerfahrenNewscorp/Telepìuhat sich die Kommissionmit der Kausalit�t zwi-
schenZusammenschlussundMarktbeherrschung,genauergesagtmit demProblemderSanie-
rungsfusion,befasst.Die EntscheidungderKommissionl�sst keineprinzipielleAussagedar�-
ber zu, wie sie k�nftig im Falle einessanierungsbed�rftigenUnternehmensteilsvorzugehen
beabsichtigt.Ebensoweniggibt derBeschlusseineklareAntwort auf die Frage,ob die Kom-
missioneine Sanierungsfusionauch dann f�r m�glich h�lt, wenn das sanierungsbed�rftige
Unternehmenein Teil desErwerberunternehmensist. Aufgrund einergewissenVagheitund
Widerspr�chlichkeitkannder vorliegendenEntscheidungnur geringePr�zedenzwirkungbei-
gemessenwerden.Die Monopolkommissionsprichtsichdaf�r aus,dassauchein Erwerberun-
ternehmendasSanierungsargumentf�r sich in Anspruchnehmendarf.Der Grundf�r die Zu-
lassungvon Sanierungsfusionenbestehtn�mlich darin,dasssolcheZusammenschl�sseledig-
lich einenZustandvorwegnehmen,derauchohnedie Fusionalsbaldeintretenw�rde. Dieser
rechtspolitischeGrundist unabh�ngigdavon,ob daserworbeneoderdaserwerbendeUnter-
nehmen saniert werden soll.

203.* Im Berichtszeitraumhat die Europ�ische Kommission eine Reihe von Zusammen-
schl�ssennur unterZusagengenehmigt.Es f�llt auf, dassdie Erl�uterungenzu dengetroffe-
nenBedingungenundAuflagen,die in derRegelin einemAnnexzu derEntscheidungzu fin-
densind, h�ufig einen erstaunlichenUmfang erreichen.In den VerfahrenPromatech/Sulzer
Textil und DaimlerChrysler/DeutscheTelekom/JVmachendieseErl�uterungenin etwa die
H�lfte desgesamtenEntscheidungstextesaus.In anderenF�llen erreichendie Ausf�hrungen
zu denZusagenundTreuh�ndermandatenimmerhinnochgut ein Drittel desGesamtumfangs
der Entscheidung.Miturs�chlich daf�r d�rften die im Mai 2003ver�ffentlichten Mustertexte
f�r Zusagenund Treuh�ndermandateder Europ�ischenKommissionsein,die �uûerst detail-
lierte Vorgaben f�r die entsprechenden Teile der Freigabeentscheidungen enthalten. Positiv zu
bewertenist, dassdie Zusagenpraxisauf dieseWeisevereinheitlichtunddadurchdasVerfah-
renbeschleunigtwird. Auûerdemtragendie MustertextezueinemeffizientenEinsatzderPer-
sonalressourcenbei und erleichterndenZusammenschlussparteiendenEinstiegin Verhand-
lungen�ber m�gliche Abhilfemaûnahmen.Soweitdie umfassendenZusagenpaketehingegen
auf industriepolitischenTendenzenderEurop�ischenKommissionberuhensollten,ist diesen
eine strikte Absage zu erteilen.

204.* Die Europ�ischeKommissionhat in mehrerenF�llen Ver�uûerungszusagenentgegen-
genommen.Diesesind als strukturelleMaûnahmengrunds�tzlicham bestengeeignet,beste-
hendeWettbewerbsbedenkenz�gig undnachhaltigauszur�umen.Verst�rkt wird dieserpositi-
ve Effekt nochzus�tzlich, wenndie KommissiondenZusammenschlussparteienauferlegt,die
Zusagenbereitsvor demVollzug desangemeldetenZusammenschlusseszu erf�llen. Dieses
sog.Up-front-buyer-Modellstellt sicher,dassdie mit einerFreigabeverbundenenBedingun-
genauchtats�chlich umgesetztwerdenundverhindertProbleme,die bei einernachtr�glichen
Entflechtung auftreten k�nnen.

205.* Die Kommissionhat im Berichtszeitraumallerdingsaucheindeutigverhaltensbezogene
Zusagenakzeptiert.In demVerfahrenNewscorp/Telepìuverpflichtetensich die Zusammen-
schlussparteien,ihren Konkurrenten den diskriminierungsfreienZugangzu Infrastrukturein-
richtungenzu gew�hren.Die Europ�ischeKommissiond�rfte sichdabeidurchdie Rechtspre-
chungdesGerichtsersterInstanzin dem VerfahrenARD/Kommissionbest�tigt sehen.Das
Gerichthat festgestellt,dassZusagen,mit denendie Gew�hrung desdiskriminierungsfreien
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Zugangs zu Infrastruktureinrichtungen konkretisiert werden, schon deshalb einen Mehrwert
gegenüber der allgemeinen Missbrauchsaufsicht nach Art. 82 EGV aufweisen, weil sie einen
Übergang der Beweislast auf die Zusammenschlussparteien bewirken. 

In den Fällen Siemens/Drägerwerk, GE/Instrumentarium und DaimlerChrysler/Deutsche Te-
lekom/JV verpflichteten sich die Parteien zur Offenhaltung von technischen Schnittstellen.
Nach Auffassung der Monopolkommission beinhalten die abgegebenen Zusagen ein beträcht-
liches Missbrauchspotential und bedürfen einer dauerhaften, möglicherweise jahrzehntelan-
gen Kontrolle. Zudem dürfte eine effiziente Überwachung der Zusagen angesichts ihrer Kom-
plexität in der Praxis kaum möglich sein. Derartige Zusagen sollten daher nur mit Zurückhal-
tung akzeptiert werden. 

206.* Offenbar erkennt auch die Europäische Kommission das mit den dargestellten Ver-
pflichtungen verbundene Konfliktpotential. Eine wirksame Kontrolle ist nach ihrer Auffas-
sung daher essentiell. Sie hält es allerdings nicht für nötig, die von ihr auferlegten Bedingun-
gen und Auflagen in erster Linie selbst zu kontrollieren. Vielmehr lagert sie die erforderliche
Überwachungstätigkeit verstärkt an Dritte aus und bezieht dabei neben Treuhändern zusätzli-
che Sachverständige sowie nationale Behörden und Schiedsverfahren mit ein. Ob sich dieser
Rückgriff auf inländische Behörden und private Schiedsverfahren bewährt, muss erst noch ab-
gewartet werden. Maßgebend dürfte sein, ob die vorgesehenen Verfahren eine abschließende
Konfliktlösung ohne wesentliche Verzögerungen sicherstellen und damit ausreichende Ab-
schreckungswirkung gegenüber den Zusammenschlussparteien entfalten.

207.* In einigen Fällen bestehen Zweifel an der Eignung der akzeptierten Zusagen, weil sie
möglicherweise nicht imstande sind, die auftretenden Wettbewerbsprobleme vollständig zu
lösen. Ungeeignet erscheinen Zusagen ferner immer dann, wenn sie nicht zum Gegenstand
von Bedingungen und Auflagen gemacht, sondern nur "zur Kenntnis genommen" werden. Die
Europäische Kommission hat hier keine Möglichkeit, die Zusagen durchzusetzen, so dass ihre
Erfüllung letztlich vom guten Willen der Zusammenschlussparteien abhängt.

208.* Aus verfahrensrechtlicher Sicht ist vor allem zu bemängeln, dass die Beteiligungsrechte
des Beratenden Ausschusses im Berichtszeitraum erneut massiv verletzt worden sind und des-
halb ihren Sinn nicht mehr erfüllen konnten. Es drängt sich der Eindruck auf, dass der Euro-
päischen Kommission an einem fachlichen Meinungsaustausch mit den nationalen Wettbe-
werbsbehörden wenig gelegen ist. Kritisch ist in diesem Zusammenhang auch die sog. Revi-
sionsklausel in den Mustertexten für Zusagen zu bewerten. Aufgrund der Revisionsklausel
können die Zusammenschlussparteien nachträglich den Verzicht oder die Änderung von Auf-
lagen oder Bedingungen im Zusagenpaket beantragen. Bedenklich erscheint dabei insbeson-
dere, dass die Revisionsklausel völlig offen ausgestaltet ist und im Grunde jede nachträgliche
Änderung von Zusagen erlaubt. Der Beratende Ausschuss ist jedoch nur zu den ursprüngli-
chen Zusagen gehört worden und hat auch nur diesbezüglich seine Zustimmung erteilt. Die
Bundesrepublik Deutschland sollte – notfalls mit einer Klage vor dem EuGH – durchsetzen,
dass die Rechte ihrer Institutionen auf europäischer Ebene besser respektiert werden. 

209.* Das Gericht erster Instanz hat mit einer Reihe von Urteilen zu fusionskontrollrechtli-
chen Entscheidungen der Europäischen Kommission wichtige Impulse für die weitere Ent-
wicklung der Entscheidungspraxis gegeben. Unter anderem stellte das Gericht erster Instanz
klar, dass Drittklagen gegen Verweisungsentscheidungen grundsätzlich zulässig sind. Das Ge-
richt räumte der Europäischen Kommission außerdem einen weiten Ermessensspielraum bei
der Frage ein, ob sie das Verfahren bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen selbst
weiterführen oder an die nationale Behörde abgeben will. Auf diese Weise dehnte das Gericht
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den Handlungsspielraum der Europ�ischen Kommission ohne Not aus. Die Europ�ische Kom-
missionist n�mlich in der Vergangenheitselbstdavonausgegangen,dasssie bei Vorliegen
der gesetzlichenVoraussetzungendie Entscheidung�ber VerweisungoderNichtverweisung
zus�tzlich zu begr�ndenhat.Dieshattezu einergewissenSelbstbindungderKommissionund
einer besseren Vorhersehbarkeit ihrer Entscheidungen beigetragen. 

In demVerfahrenPhilips/KommissionstelltedasEuG fest,dasswederdie Verweisungsent-
scheidungnochdie partielleFreigabeverf�gungderEurop�ischenKommissionBindungswir-
kung f�r die Sachentscheidungder nationalenWettbewerbsbeh�rdeentfaltet.Dies ist zwar
folgerichtig,dennochist zu bedenken,dassdie Mitgliedstaatenmit einemVerweisungsantrag
m�glicherweiseauchindustrie-oderallgemeinpolitischeInteressenverfolgen.Positivzu ver-
merkenist in diesemZusammenhang,dassdie Europ�ischeKommission�ber gewisseSank-
tionsmittel verf�gt, um ein derartiges Verhalten einzuschr�nken bzw. zu verhindern.

210.* Von besondererBedeutungwarendie Urteile desGerichts,mit denenesdrei Untersa-
gungsentscheidungenderEurop�ischenKommissionf�r nichtig erkl�rt hat.Die �ffentlichkeit
schlosssich in dendrei F�llen fast ausnahmslosderzum Teil herbenKritik desGerichtsan.
Danebenblieb fast unbemerkt,dassdie Urteile die Entscheidungspraxisder Kommissionin
einigenwesentlichenPunktenbest�tigen.Im Airtours-Urteil wird die grunds�tzlicheAnwend-
barkeitderFusionskontrollverordnungauf F�lle deroligopolistischenMarktbeherrschungbe-
kr�ftigt. Danebenbilligte dasGerichtim Wesentlichendie Kriterien, die die Kommissionbei
der Pr�fung oligopolistischerMarktbeherrschunganlegt.Das VerfahrenTetra Laval nutzte
dasGericht,um im Anschlussan die Kommissiondie prinzipielle Anwendbarkeitder Fusi-
onskontrollverordnung auf konglomerate Zusammenschl�sse festzustellen.

211.* In dem Urteil Airtours/Kommissionstellte dasGericht seinerseitseinenKatalog von
Pr�fkriterien f�r F�lle oligopolistischerMarktbeherrschungauf. Zum einenfordertedasGe-
richt ein gewissesMaû anMarkttransparenz,zum zweitenm�sstendie Mitglieder desOligo-
pols �ber ausreichendeSanktionsm�glichkeitenverf�gen und drittensd�rften Wettbewerber
undKundennicht in derLagesein,dasOligopol ohneweitereszu umgehen.In einemzweiten
Schritt wies dasGericht der Europ�ischenKommissioneine F�lle von Beurteilungsfehlern
und Beweism�ngelnnach.Dem Gericht ist zuzustimmen,dasseineBeweisf�hrung,die auf
Transparenzals Grundlagevon Sanktionenabstellt,problematischist, wenn dieseTranspa-
renznicht vorliegt. Insoferndie ArgumentationdesGerichtsauf Transparenz als notwendige
Voraussetzungf�r koordiniertesVerhaltenabstellt,bewirkt sie jedocheine unangemessene
Einengungdes Sachverhalts.Der Fall Airtours/First Choice war der Ausgangspunkteiner
breit angelegten�ffentlichen Diskussiondar�ber,wie dasmaterielleUntersagungskriteriumin
derFKVO ausgestaltetseinsoll, die letztlich zur Einf�hrung desSIEC-Testsauf europ�ischer
Ebene f�hrte.

212.* In demVerfahrenTetraLaval/KommissonhatdasEuGerstmalszu konglomeratenZu-
sammenschl�ssenStellung genommen.Der vorliegendeFall l�sst gewisseProblemeder
Marktabgrenzungund der Unterscheidungzwischenhorizontalenund konglomeratenFusio-
nenerkennen.Bei differenziertenProduktenist die Marktabgrenzung,d.h. die Grenzziehung
zwischenProdukten,f�r die eine intensiveWettbewerbsbeziehungunterstelltwird, und Pro-
dukten,f�r die einewenigerintensiveWettbewerbsbeziehungunterstelltwird, immer mit ei-
ner gewissenWillk�r verbunden.Im vorliegendenFall war die Europ�ischeKommission
zwar von starkenhorizontalenBeziehungenzwischenden M�rkten f�r Karton- und Kunst-
stoffverpackungenausgegangen,hattedieseBeziehungenabernicht alsenggenugangesehen,
um beideszusammenin einemMarkt zu erfassen.Dementsprechendhattesie die Untersa-
gungsentscheidungformal mit den konglomeratenWirkungen des Zusammenschlussesbe-
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gr�ndet, die BedeutungdieserWirkungenallerdingsmateriellvor allem auf die horizontalen
Beziehungen zwischen den einzelnen M�rkten gest�tzt.

NachAuffassungder Monopolkommissionw�re essinnvoll, auchbei der Pr�fung von kon-
glomeratenZusammenschl�ssenverst�rkt auf Marktstrukturkriterien,wie sie etwa in § 19
Abs. 2 GWB genanntwerden,abzustellen.Die Monopolkommissionh�lt es allerdingsf�r
problematisch,wennUntersagungsentscheidungensichauchgegensolcheZusammenschl�sse
richten,die nicht unmittelbarzum Entstehenoderzur Verst�rkung von marktbeherrschenden
Stellungenf�hren, sonderndasEntstehenoder Verst�rken einer marktbeherrschendenStel-
lung aufgrundbestimmterVerhaltensweisenerst erm�glichen. Stellt man sich dagegenauf
den Standpunkt,dassbei konglomeratenZusammenschl�ssendie Entstehungoder Verst�r-
kungeinermarktbeherrschendenPositionnicht sofort,sondernerstnachAblauf einergewis-
senZeit auf derGrundlagezuk�nftigen Verhaltenserfolgt, sind jedenfallsVerhaltenszusagen
der Zusammenschlussparteienzur Vermeidungvon Marktbeherrschungals genausoproble-
matischzu bewertenwie Verhaltenszusagenzum Nicht-Ausnutzeneiner marktbeherrschen-
den Stellung.

DasGerichtbewegtesichbei seinerPr�fung von derMarktstrukturkontrolleweghin zu einer
verhaltensbezogenenPr�fung von Zusammenschl�ssen,die erstaufgrundbestimmterVerhal-
tensweisenzur Marktbeherrschungf�hren. In diesemZusammenhangstelltedasGerichtsehr
hohe Anforderungenan den Nachweiswettbewerbsbeschr�nkenderkonglomeraterEffekte.
DiesevorsichtigeHaltungwird durchdie Erfahrungbest�tigt, dasskonglomerateZusammen-
schl�sseh�ufig neutralodersogarpositiv f�r denWettbewerbsind.In Einzelf�llen k�nnen sie
allerdingsdurchausnegativeEffektehaben.Die beh�rdlicheVerfolgungderartigerF�lle d�rf -
te auf der BasisdesvorliegendenUrteils k�nftig kaumerfolgversprechendsein.Die vertiefte
Auseinandersetzungmit der fusionskontrollrechtlichenBehandlungvon konglomeratenZu-
sammenschl�ssenwird durch die angek�ndigtenLeitlinien neuenDiskussionsstofferhalten.
M�glicherweise wird sich auch der Europ�ische Gerichtshof, bei dem die Kommission
Rechtsmittel gegen das vorliegende Urteil eingelegt hat, zu der Problematik �uûern.

213.* In allen drei Urteilen warf dasGerichtder KommissionerheblicheFehlerund L�cken
in der Beweisf�hrung vor. Aus der Rechtsprechungim Berichtszeitrauml�sst sich ableiten,
dassdie Nachweispflichtender Europ�ischenKommissiongleichermaûenf�r die von einem
ZusammenschlussbetroffenenKern- und Peripheriem�rktegeltenund in Freigabef�llenge-
nausohoheBeweisanforderungenbestehenwie bei Erlasseiner Untersagungsentscheidung.
EinendeutlichstrengerenMaûstabscheintdasGerichtzwar bei konglomeratenZusammen-
schl�ssenanzulegen.DieserEindruck d�rfte aber in ersterLinie daraufzur�ckzuf�hren zu
sein,dassbei konglomeratenZusammenschl�ssendie Marktanteilsadditionnicht dieselbeIn-
dizwirkung erlangtwie im horizontalemVerh�ltnis. Als Folgeder Rechtsprechungzeichnet
sich ab, dassdie Europ�ischeKommissionin Zukunft tiefer und breiterermitteln mussund
auchdie �konomischeFundierungihrer Entscheidungenwesentlichverbessernundnachvoll-
ziebarer zu gestalten hat. 

214.* DasGerichthat in mehrerenF�llen dasbeschleunigteVerfahrendurchgef�hrt, dasdie
Parteienseit1. Februar2001beantragenk�nnen. Esf�hrte zwarzu einererheblichenProzess-
beschleunigung,eine weitereVerk�rzung desVerfahrensw�re allerdingsim Sinneder Zu-
sammenschlussparteienzu begr�ûen.Die UmsetzungdiesesberechtigtenAnliegenserfordert
gerichtsinterneMaûnahmen,in ersterLinie eineAufstockungderpersonellenRessourcendes
Gerichts und die Einrichtung wettbewerbsrechtlich spezialisierter Kammern.
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V. Wettbewerbskonforme Ausgestaltung der kapitalgedeckten Altersvorsorge

215.* Der Markt f�r freiwillige kapitalgedeckteAltersvorsorgegewinnt zunehmendan Be-
deutung.Aufgrund der derzeitigendemographischenEntwicklung,die durchgeringe Gebur-
tenratenund einesteigendeLebenserwartunggekennzeichnetist, wird die Zahl der Beitrags-
zahlerin dergesetzlichenRentenversicherungim Verh�ltnis zur Zahl derRentenempf�ngerin
denn�chstenJahrzehntensostarksinken,dassdasderzeitigeRentenniveaunicht beibehalten
werdenkann.Einezus�tzlicheVorsorgederheuteErwerbst�tigenist notwendig,damitsie ih-
ren Lebensstandard im Alter halten k�nnen. 

216.* Im Folgendenwird angenommen,dassdasUmlageverfahrentrotz der schwierigende-
mographischenRahmenbedingungenauchin Zukunft in der Lageseinwird, zumindesteine
Grundsicherungim Alter zu leisten.Zur Frage,warumundin welchemAusmaûeineUmstel-
lung von einemUmlage-auf ein Kapitaldeckungsverfahrenerfolgensollte,verweistdie Mo-
nopolkommissionauf dasGutachtendesWissenschaftlichenBeiratsbeimBundesministerium
f�r WirtschaftundArbeit zumThemaeinergrundlegendenReformder gesetzlichenRenten-
versicherung.Sie teilt die dort vertreteneAuffassung,dasseineR�ckf�hrung derVersorgung
im RahmendesUmlageverfahrenslangfristig nicht vermeidbarsein wird. Nichtsdestotrotz
konzentriertsie sich in diesemGutachtendarauf,wie die Wettbewerbsbedingungenauf den
M�rkten f�r zus�tzlicheAbsicherung,alsof�r einefreiwil lige kapitalgedeckteAltersvorsorge,
verbessertwerdenk�nnen. Dies umfasstdie betriebliche Altersvorsorgedurch Entgeltum-
wandlungsowiedie privateVorsorge,etwadurchKapitallebensversicherungenoderein Ries-
ter-Produkt.

217.* Die Tatsache,dassdie gesetzlichenRentenversicherungstr�gerjedemVersichertenseit
kurzemeinej�hrliche Renteninformationzukommenlassen,die ihn �ber seinek�nftigen An-
spr�che informiert, hatebensowie die �ffentliche Diskussionbei derEinf�hrung derRiester-
Rentedazubeigetragen,dassdie zu erwartendenLeistungenausder gesetzlichenRentenver-
sicherungvon vielen derzeit Erwerbst�tigen inzwischenrealistischereingesch�tztwerden.
Umfragenzeigendennoch,dassk�nftige Rentenanspr�cheimmer nochvon einembeachtli-
chenTeil derBev�lkerung �bersch�tzt werden.Besorgniserregendist zudem,dassauchdieje-
nigen,die wissen,dasssie mehr f�r ihr Alter vorsorgensollten,es oft bei dem Vorhaben,
mehrzu tun, bewendenlassen.Eine Ursachedaf�r liegt in derKomplexit�t der angebotenen
Produkteundihrer F�rderbedingungen.Dadurchwird esaufwendig,sichzu informieren,und
schwierig,sichzu entscheiden.Die Monopolkommissionsetztsichdeshalbdaf�r ein,die Pro-
dukttransparenzdurchdie Einf�hrung vergleichbarerKennzahlenzu erh�hen sowie die F�r -
derbedingungenf�r Altersvorsorgeproduktezu vereinheitlichenund drastischzu vereinfa-
chen. 

Zu komplexe Regelungen für betriebliche Altersvorsorge

218.* Zus�tzliche kapitalgedeckteAltersvorsorgekannentwederin Form einerBetriebsrente
�ber denArbeitgeberoderprivat erworbenwerden.In derVergangenheithandelteessichbei
Betriebsrentenausschlieûlichum freiwillige LeistungendesArbeitgebers.Seit dem1. Januar
2002hat jedochjeder Arbeitnehmerein Rechtdarauf,im Rahmenvon Entgeltumwandlung
selbsteinebetrieblicheAltersvorsorgeaufzubauen.Man unterscheidetzwischenf�nf Durch-
f�hrungswegen,derDirektzusage,derUnterst�tzungskasse,derDirektversicherung,derPen-
sionskasseund dem Pensionsfonds.Dazu kommendie VersorgungsanstaltdesBundesund
der L�nder sowie 26 weiterekommunaleund kirchliche Zusatzversorgungskassen.Eine be-
triebliche Altersvorsorge unterscheidetsich von privater Vorsorgeunter anderemdadurch,
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dass die Auszahlung im Allgemeinen in Form einer lebenslangen Rente erfolgt. Bei privaten
Produkten ist dagegen meist eine Kapitalisierung oder zumindest Teilkapitalisierung zum
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand vorgesehen. Eine betriebliche Altersvorsorge ist für
den Arbeitnehmer mit wenig Aufwand verbunden, da die Auswahl einer sehr begrenzten An-
zahl von Angeboten sowie die Abwicklung der Beitragszahlung vom Arbeitgeber übernom-
men wird. Der Nachteil betrieblicher Altersvorsorge ist jedoch, dass beim Wechsel des Ar-
beitgebers Probleme bei der Übernahme eines Vorsorgevertrages entstehen können. Beson-
ders problematisch gestaltet sich ein Wechsel zwischen dem öffentlichem Dienst und dem pri-
vaten Sektor. 

219.* Die Monopolkommission begrüßt die im Alterseinkünftegesetz geplante Verein-
heitlichung der steuerlichen Behandlung verschiedener Durchführungswege der betrieblichen
Altersvorsorge. Dabei wurden insbesondere die Regelungen zur Direktversicherung denen
von Pensionskassen und -fonds angepasst. Die Vereinheitlichung sollte allerdings auch die
Zusatzversorgungskassen des öffentlichen Dienstes mit einschließen, was im Rahmen der der-
zeitigen Reform nicht vorgesehen ist. 

220.* Die Monopolkommission plädiert dafür, die Sozialabgabenbefreiung von Beiträgen zur
betrieblichen Rente, die derzeit bis 2008 befristet ist, nicht zu verlängern. Aus Sicht des Ar-
beitnehmers ist die sog. "Befreiung" ohnehin ein zweischneidiges Schwert. Bei den Beiträgen
zur Kranken- und Pflegeversicherung handelt es sich lediglich um eine Verlagerung der Sozi-
alabgabenpflicht auf den Zeitpunkt des Rentenbezugs. Bei den Beiträgen zur Renten- und Ar-
beitslosenversicherung steht der Befreiung auch eine Verminderung der Ansprüche auf Sozi-
alleistungen gegenüber. Aus Sicht des Arbeitgebers handelt es sich zwar um eine echte Be-
freiung; falls jedoch Arbeitgeber durch eine Senkung der Lohnnebenkosten entlastet werden
sollen, sollte dies nicht auf dem Umwege der Förderung betrieblicher Altersvorsorge erfolgen.

Mangelnde Nachfrage nach Riester-Verträgen 

221.* Bei der privaten Altersvorsorge sind die beliebtesten Produkte nach wie vor das Ei-
genheim und die Kapitallebensversicherung. Die Nachfrage nach Riester-Produkten blieb da-
gegen weit hinter den Erwartungen des Gesetzgebers zurück. So wurden im Jahre 2003 nur
520.000 neue Riester-Verträge abgeschlossen. Dem stehen ca. 5 Mio. neue Bausparverträge
und über 8 Mio. neue Lebensversicherungsverträge gegenüber. Die Hauptursache für den
mangelnden Erfolg von Riester-Produkten sieht die Monopolkommission in den komplizier-
ten Regelungen für die staatliche Förderung. Diese sind ein Nachteil sowohl für den Vermitt-
ler, der keinen Ausgleich für den deutlich höheren Beratungsbedarf erhält, als auch für den
Kunden, der kaum in der Lage ist zu verstehen, worauf er sich einlässt. Auch wenn die Ein-
führung des Dauerzulagenantrags im Rahmen des Alterseinkünftegesetzes ein erster Schritt in
die richtige Richtung ist, ist das Produkt immer noch viel zu komplex und sollte weiter ver-
einfacht werden. 

222.* Aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen müssen diese derzeit höhere Bei-
träge einzahlen, um im Alter eine gleich hohe Rente wie Männer zu erhalten. Die für 2006
vorgesehene Einführung von sog. Unisex-Tarifen wird dazu führen, dass die Konditionen ei-
nes Riester-Vertrages Männern wenig attraktiv erscheinen. Versicherungsvermittler, die nach
europäischem Recht künftig zur Beratung der Kunden verpflichtet sind, werden die männli-
chen Versicherten auf die relativen Nachteile von Riester-Produkten hinweisen müssen, wenn
sie sich nicht selbst schadensersatzpflichtig machen wollen. Dadurch sinkt der Anteil der
Männer, die eine Riester-Rente abschließen. Da Versicherungen dies bei der Kalkulation ihrer
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Tarife ber�cksichtigen,ist zuerwarten,dasssichdie unabh�ngigvom Geschlechtberechneten
Tarife denenann�hern,die derzeitvon Frauengezahltwerden.Entsprechendf�hrt derZwang
zu Unisex-Tarifenkaum zu g�nstigeren Tarifen f�r Frauen,aberzu erheblichteurerenf�r
M�nner. Die Monopolkommissionlehnt denZwangzu unabh�ngigvom Geschlechtberech-
netenTarifen ausdiesemGrundeab. Er konterkariertdie mit der Riester-Renteverfolgten
Ziele. Am Ende wird die Anzahl der Riester-Vertr�ge weiter sinken. 

Mehr Transparenz durch bessere Vergleichbarkeit von Vorsorgeprodukten

223.* Altersvorsorgeproduktesind auch unabh�ngig von der staatlichenF�rderung kom-
plizierteProdukte.Dasliegt zumeinendaran,dassein AltersvorsorgeproduktnebeneinerKa-
pitalanlagein vielen F�llen aucheineVersicherunggegendasfinanzielleRisiko einesuner-
wartetlangenLebensenth�lt. Zum anderenwerdenAltersvorsorgeprodukteoft in Kombinati-
on mit anderen Leistungen verkauft, so dass B�ndelprodukte entstehen, die auch gegen andere
Risiken absichern.Eine Lebensversicherungmit Kapitalwahlrechtgarantiertz.B. nebender
Altersrentef�r den Versichertenim Falle seinesvorzeitigenAblebensden Hinterbliebenen
einefinanzielleUnterst�tzung.In diesemPunkthateinesolcheVersicherungnichtsmit einer
Altersvorsorgezu tun. Im ErlebensfallkannderVersichertew�hlen, ob er am EndederVer-
tragslaufzeiteinenfestenGeldbetragausgezahltbekommtoderdiesenin Form einer lebens-
langenRenteerh�lt. Im erstenFall handeltessichnur insofernum ein Altersvorsorgeprodukt,
als eine Verm�gensbildung stattgefunden hat. Nur im zweiten Fall dient das Produkt eindeutig
derAltersvorsorge,weil die Verm�gensbildungmit einerRenteverbundenist, die gegendas
finanzielle Risiko eines unerwartet langen Lebens versichert. 

224.* Diesegrunds�tzlicheKomplexit�t kannnicht wegdefiniertwerden.Um die Wahl eines
Altersvorsorgeprodukteszu erleichtern,sollteaberdie DarstellungderProdukteundihrer ein-
zelnenKomponentenvereinheitlichtwerden.BesondereVerst�ndnisdefizite beobachtetman
bei der Beurteilungvon Kapitalanlagendurch den Verbraucher.JederB�rger sollte in die
Lageversetztwerden,grundlegendeZusammenh�ngeauf den Kapitalm�rkten zu verstehen.
ZudemsolltenKapitalanlageproduktemit dreieinheitlichzuberechnendenKennziffernverse-
henwerden.Die ersteKennzahlsollte die KostendesProduktesangeben,die zweitedie er-
warteteRenditedesProduktes,die dritte dasRisiko der Kapitalanlage.Die Bundesanstaltf�r
Finanzdienstleistungsaufsichtmusskontrollieren, dassdieseKennzahlenf�r alle Produkte
nachdengleichen,allgemeinverbindlichenRegelnberechnetwerden,damiteineManipulati-
on von Seiten der Anbieter nicht m�glich ist. 

Vereinfachung und Vereinheitlichung staatlicher Förderbedingungen

225.* Die Komplexit�t derstaatlichenF�rderm�glichkeiten von Altersvorsorgeerschwertdie
AuswahleinesProdukteszus�tzlich. Da verschiedeneAltersvorsorgeprodukteauf sehrunter-
schiedlicheArt bezuschusstwerden,z.B. auf demWegeder Sozialabgabenbefreiung,durch
steuerlicheAbzugsm�glichkeitenodermittels staatlicherZulagen,ist es fast unm�glich, die
H�he der staatlichenZuwendungverschiedenerProduktezu vergleichen.Allgemein g�ltige
Vergleichekannesohnehinnichtgeben,dadie Zusch�ssevon individuellenGr�ûen wie dem
derzeitigenund k�nftigen Einkommen,dem Familienstandund der Kinderzahl abh�ngen.
Durch die groûenUnterschiedein denF�rderm�glichkeiten verschiebtsich der Blickwinkel
desVerbrauchersbei derWahl einesProduktesleicht von deninh�rentenProdukteigenschaf-
ten hin zu denM�glichkeiten einerstaatlichenF�rderung. So entscheideter sich m�glicher-
weisef�r einansichungeeignetesProdukt,nurweil diesesmehrgef�rdert wird. Ein Indiz da-
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f�r, wie groû die Schwierigkeitender Verbraucherbei der Produktwahlsind,sind die hohen
K�ndigungsraten bei Riester-Produkten und Lebensversicherungen.

226.* Um dies zu vermeiden,fordert die Monopolkommissioneine Vereinheitlichungder
F�rderbedingungenf�r Altersvorsorgeprodukte.Dies k�nnte dadurchrealisiertwerden,dass
die F�rderung nicht mehr an einzelneProdukte,sondernan die Funktionder Altersvorsorge
gekn�pft wird. Sow�re esdenkbar,dassalle Produkte,die eineKapitalbildung�ber einenbe-
stimmtenMindestzeitraumhinweg und eine Kapitalauszahlungnicht vor Erreichendesge-
setzlichenRenteneintrittsaltersvorsehen,in gleicherWeisegef�rdert werden.Produkte,die
dieseBedingungennicht erf�llen, w�rden nicht gef�rdert. Zudemsollten alle Produkte,die
die FunktionderAltersvorsorgeerf�llen, beimBezugvon ArbeitslosengeldII undSozialhilfe
von derPflicht zur Verwertungausgenommenwerden.Einevollst�ndige Verrentungdesan-
gespartenKapitalszwingendvorzuschreiben,h�lt die Monopolkommissionnicht f�r sinnvoll.
Die Aussicht auf die Auszahlung einer gr�ûeren Geldsumme ist viel verlockender als die Aus-
sicht auf einenkleinenmonatlichenBetrag.Es ist deshalbzu erwarten,dassdie Nachfrage
nachAltersvorsorgeproduktenh�her ist, wennzumindestdie M�glichkeit einerTeilkapitali-
sierung, eventuell noch vor Eintritt ins Rentenalter, besteht.

227.* Versicherungsmakleroder -vermittler spielenim Bereichder Altersvorsorgeals Inter-
medi�re zwischenderAnlagegesellschaftunddemKundeneinewichtigeRolle. Derzeitwer-
denVermittler �berwiegendvon der Anbieterseitebezahlt.Entsprechendsind Provisionssys-
temeso ausgestaltet,dassdie Vermittler einenfinanziellenAnreiz haben,die Interessendes
Anbieterszu ber�cksichtigen.Aus Sicht der Monopolkommissionw�re es w�nschenswert,
wennesVermittler g�be, die vom Verbraucherund nicht vom Anbieterbezahltw�rden. Die
Verg�tung k�nnte dannnachBeratungsaufwanderfolgen,stattals Prozentsatzder Beitrags-
summedefiniert zu sein.Damit h�tte derVermittler einenfinanziellenAnreiz, die Interessen
desVerbraucherszu ber�cksichtigen.Zumindestsolltendie Kostenf�r die Beratungbei Al -
tersvorsorgeproduktengetrenntausgewiesenwerden,damit demKundeneherbewusstwird,
welches Eigeninteresse ein Vermittler an der Vermittlung bestimmter Produkte hat.

Berücksichtigung systemischer Risiken 

228.* Wie bei allen Kapitalanlagengibt es auch bei Altersvorsorgeproduktenein Rendi-
terisiko.Dabeilassensich zwei Arten von Risikenunterscheiden,diversifizierbareund nicht
diversifizierbare.Bei diversifizierbarenRisiken handeltes sich um Risiken, die sich durch
einebreit gestreuteAnlagepolitikzumindestin gewissemMaûegegenseitigaufheben.Sol�sst
sicheinTeil desKursrisikosbei derAnlagein einzelneAktien durchein breit gestreutesPort-
folio eliminieren. Sog. kollektive, d.h. nicht diversifizierbareRisiken k�nnen jedoch nicht
durchStreuungeliminiert werden.Sosindvon einerkonjunkturellenKrise alle Bereicheeiner
Volkswirtschaftbetroffenundesist dementsprechendnicht m�glich, durchInvestitionin ver-
schiedeneBranchendasRisiko zu umgehen.Durchdie EntwicklungdesHandelsmit Finanz-
derivaten gibt es heutezwar die M�glichkeit, die Verteilungkollektiver Risikenzu steuern,
das Gesamtrisiko verringert sich dadurch jedoch im Prinzip nicht. 

229.* DasRisikomanagementvon Bankenhat in denletztenJahrenzunehmenddazugef�hrt,
dassRisikenanDritte weitergegebenwerden.Als GegenparteiendieserGesch�fte tretenh�u-
fig VersichereroderUnternehmender Altersvorsorgeauf. Soweitdieseaufgrundihrer unter-
schiedlichenFinanzierungsstrukturenbesserin derLagesind,die betreffendenRisikenzu tra-
gen,ist dieseEntwicklungzu begr�ûen.Esk�n nensich jedochauchneueProblemeergeben.
So k�nnen z.B. bei wechselseitigenAbh�ngigkeiten verschiedenerInstitutionen in einem
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Netzwerkvon Vertr�gen die SchwierigkeiteneinerInstitutionauf alle direktenundindirekten
Vertragspartnerausstrahlenund die Funktionsf�higkeit desSystemsinsgesamtin Fragestel-
len. Dies bezeichnetmanals systemischesRisiko. Um systemischeRisikenzu kontrollieren
und einzuschr�nken,mussdie Banken-und Versicherungsaufsichtdie Risikostrukturengan-
zerM�rkte analysieren.EineFokussierungauf die RisikeneinzelnerUnternehmen,wie sie in
der Vergangenheitstattgefundenhat, ist nicht geeignet,um die Gefahren systemischenRisi-
kos zu erfassen. 

Aufteilung nicht diversifizierbarer Risiken auf die Marktteilnehmer

230.* Kollektive Risikend�rfen nicht verheimlichtund verschwiegenwerden.Es ist im Ge-
genteilauûerordentlichwichtig, dasssich beideMarktseitendiesesRisikosbewusstsind und
esauf sinnvolleArt untereinanderaufteilen.ExtremeArten der Risikoaufteilungstellenrein
beitragsorientierte("definedcontributions")bzw. rein leistungsorientierteSysteme("defined
benefits")dar.Bei beitragsorientiertenSystemenwerdendie Beitr�ge desVersichertenfestge-
legt, die Renteergibt sich ausder Summeder Beitr�ge und denvon der anlegendenGesell-
schaftamKapitalmarkterzieltenRenditen.DasRisiko liegt ausschlieûlichbeimVerbraucher,
daer allein die KosteneinerschlechtenPerformanceamKapitalmarktin Formeinergeringe-
renAuszahlungtr�gt. NebendereinseitigenRisikozuweisunghatdiesesSystemdenNachteil,
dassdie anlegendeGesellschaftnur wenig Anreiz hat, dasihr anvertrauteKapital besonders
gut zu verwalten. 

231.* Bei leistungsorientiertenSystemenwird die Auszahlungdes Versichertenfestgelegt.
Die Beitragsh�heergibtsichausdergew�nschtenAuszahlungunddererwartetenRenditeam
Kapitalmarkt.Das Risiko der Anlageliegt bei der Gesellschaft,die dasKapital anlegt,bzw.
im FallederInsolvenzdieserGesellschaftbeimTr�ger der Insolvenzsicherung.Letztlich tr�gt
auchderSteuerzahlerein Teil desRisikos,dazu erwartenist, dassim FalleeinerGroûinsol-
venz die Zentralbankals Kreditgeberletzter Instanzeinspringtoder der Fiskusmit billigen
KreditenundSteuererleichterungenb�rgt. W�hrend alsodaserh�hte Risiko einerriskanteren
Anlagestrategienicht von der Anlagegesellschaftalleine getragenwird, musssie die damit
verbundenenRisikopr�mien auf ihre Anlagenmit niemandemteilen.Dies f�hrt dazu,dassdie
Anlagepolitik von Anlagegesellschaftenbei rein beitragsorientiertenSystemenaus gesamt-
wirtschaftlicher Sicht zu riskant ist. 

232.* Es ist deshalbsinnvoll, dassdie meistenSystemein DeutschlandeineMischform aus
Beitrags-und Leistungsorientierungdarstellen.Dennochsind viele Konzeptenicht dazuge-
eignet,daskollektive Risiko einer Kapitalanlagein geeigneterForm aufzuteilen.Beim Ab-
schlusseiner Lebensversicherungwird dem Anleger von der Versicherungein bestimmter
Zinssatz ± fast immer ist das der h�chste von der Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungen zu-
gelasseneZins ± garantiert.Dar�ber hinausm�ssen dem Anleger j�hrlich mindestens90 %
der �bersch�sse gutgeschriebenwerden.Nach Ansicht der Monopolkommissionsollte der
Garantie-oder H�chstrechnungszinsnicht im Rahmeneiner Verordnung,sondernautoma-
tisch an dasaktuelleZinsniveauangepasstwerden,um zeitlicheVerz�gerungenbei der An-
passungauszuschlieûen.Zudemsollte die AnpassungdesgarantiertenZinsesimmer f�r alle
laufendenVertr�ge unabh�ngig vom ZeitpunktdesVertragsabschlussesgelten,nicht nur f�r
Neuvertr�ge.Derzeit h�ngt die in einemVertraggarantierteVerzinsungvom Zinsniveaubei
AbschlussdesVertragesabund kanndamit zwischen2,75 % und4 % liegen.Eineautomati-
scheAnpassungdesZinsniveausf�r alle laufendenVertr�ge sch�tzt die Verbraucherin Zei-
tensteigenderZinsenundinsbesonderebei hoherInflation besseralsdie derzeitigeRegelung,
die gleichzeitig in Zeiten niedrigerZinsenein hohesRisiko f�r Lebensversicherungsunter-
nehmen darstellt. 
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233.* Die Verpflichtung, den Anlegern jährlich mindestens 90 % der Überschüsse gut-
zuschreiben, impliziert zusammen mit den teilweise recht hohen Garantieleistungen, dass der
Spielraum für die Versicherungsgesellschaften stark eingeengt ist. Wenn in Zeiten hoher Kur-
se Aktien verkauft werden, um Gewinne zu realisieren, werden mindestens 90 % dieser Ge-
winne durch die Übertragung an den Anleger faktisch zu Verbindlichkeiten. Nur die verblei-
benden maximal 10 % verbleiben dem Unternehmen, um für Zeiten niedriger Kurse Rückla-
gen zu bilden. Diese werden jedoch benötigt, um bei Verlusten die garantierte Verzinsung
zahlen zu können. Eine derartige Vorschrift, die vor der Deregulierung der Versicherungs-
märkte 1994 dem Schutz der Verbraucher diente, ist in einem wettbewerblichen Regime, bei
dem die Gewinne der Versicherungsgesellschaften niedriger sind, zu riskant für diese und da-
mit schädlich für das ganze System. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestbeteiligung sollte
deshalb gesenkt werden. 

234.* Die bei Riester-Verträgen gewährte Nominalwertgarantie dient zunächst ebenfalls dem
Schutz der Verbraucher. Zusammen mit der Verpflichtung, Abschlusskosten auf einen Zeit-
raum von mindestens zehn, ab 2005 voraussichtlich fünf Jahre zu verteilen, wird damit garan-
tiert, dass der Versicherungsnehmer mindestens sein eingezahltes Kapital zurückbekommt,
auch wenn der Vertrag bereits nach kurzer Zeit beitragsfrei gestellt wird. Die Monopolkom-
mission hält eine real definierte Garantie für sinnvoller als eine Nominalwertgarantie, die bei
hohen Inflationsraten praktisch wertlos wird. Im Gegensatz zur Regelung bei Riester-Verträ-
gen dürfen bei Lebensversicherungsverträgen die ersten Beiträge vollständig zur Zahlung der
Abschlusskosten verwendet werden (Zillmerung). Dies macht für Versicherungsunternehmen
und Vermittler den Verkauf einer Lebensversicherung attraktiver als den einer Riester-Rente.
Um beiden Produkten die gleichen Chancen im Wettbewerb zu geben, müssten die Regelun-
gen bezüglich der Verteilung der Abschlusskosten vereinheitlicht werden. 

235.* Bei der Wahl zwischen Pensionskasse und -fonds wird die Entscheidung des Ar-
beitgebers dadurch zugunsten der Pensionskasse verzerrt, dass er selbst lediglich höhere Kos-
ten aufgrund des höheren Risikos eines Fonds hat. Arbeitgeber, die eine betriebliche Alters-
vorsorge im Rahmen eines Pensionsfonds anbieten, müssen im Falle der Insolvenz des Fonds
die Verpflichtungen des Fonds erfüllen und zusätzlich Beiträge an den Pensionssicherungs-
verein leisten. Bei der Pensionskasse ist dies nicht der Fall. Die mit einem Pensionsfonds ver-
bundenen höheren Renditeerwartungen kommen jedoch nur dem Arbeitnehmer zugute. Es ist
nicht zu erwarten, dass der Pensionsfonds in Deutschland Verbreitung findet, solange es keine
Möglichkeit gibt, die Arbeitnehmerseite, die von den höheren Renditeerwartungen profitiert,
auch mit den zusätzlichen Risiken eines Pensionsfonds zu belasten.

Mehr Wettbewerb auf europäischer Ebene 

236.* Auf europäischer Ebene gibt es derzeit noch keinen funktionierenden Wettbewerb ver-
schiedener Anbieter. Da das Versicherungsvertragsrecht in Deutschland zwingendes Recht ist
– abweichende Abreden sind nur zugunsten des Versicherten zulässig – und auf grenzüber-
schreitende Verträge immer das Recht des Versicherungsnehmers anzuwenden ist, müssen
Produkte ausländischer Versicherungsunternehmen immer auf die deutsche Rechtslage zuge-
schnitten werden. Dies erschwert den Markteintritt von Versicherungsunternehmen anderer
EU-Staaten nicht unerheblich. Deshalb sollte ein optionales europäisches Versicherungsver-
tragsgesetz geschaffen werden, das – soweit von den Parteien gewählt – nationales Recht ver-
drängt. Dies würde es Versicherungsunternehmen anderer EU-Staaten erleichtern, als Anbie-
ter auf dem deutschen Markt tätig zu werden. 
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VI. Entwicklung und Perspektiven des Wettbewerbs in der Elektrizitätsversorgung

237.* Im April diesenJahresj�hrte sich zum sechstenMale die mit der Novellierung des
EnergiewirtschaftsgesetzesausdemJahr1998verbundeneMarkt�ffnung im Bereichder lei-
tungsgebundenenElektrizit�tsversorgung.Mit der im RahmendieserNovelle erfolgtenAb-
schaffungder rechtlichgeschlossenenVersorgungsgebieteund der Einf�hrung einesspeziel-
len Durchleitungstatbestandeswar von SeitendesGesetzgebersdasZiel einerst�rkerenwett-
bewerblichenAusrichtung des elektrizit�tswirtschaftlichen Ordnungsrahmensverbunden.
Nicht nur in Deutschlandsondernauchin andereneurop�ischenL�ndern hattesich zuneh-
menddie Auffassungdurchgesetzt,dassdie traditionelleOrganisationdesElektrizit�tssektors
in Formvertikal integrierterGebietsmonopolewettbewerbspolitischnicht l�nger zu rechtferti-
genwar undzumindestin denBereichenderStromerzeugungunddesStromhandelsWettbe-
werbgrunds�tzlichm�glich ist. Wie internationaleErfahrungenbelegen,l�sst eineIntensivie-
rung desWettbewerbsdurchdie Stimulationvon Innovationsprozesseninsbesondereim Be-
reichderStromerzeugungerheblicheEffizienzverbesserungenerwarten.NacheinerPhasein-
tensivenWettbewerbsin denerstenbeidenJahrennachderLiberalisierungist mittlerweile je-
docheinedeutlicheVerringerungderWettbewerbsintensit�tauf denStromm�rktenfestzustel-
len, derenUrsachesowohl in marktstrukturellenFehlentwicklungenals auchin einerwenig
wettbewerbskonformenAusgestaltungdes elektrizit�tswirtschaftlichen Ordnungsrahmens
liegt.

238.* Strom�bertragungund Stromverteilungsind im Gegensatzzur Stromerzeugungund
zum Stromhandel als nicht angreifbare nat�rliche Monopole zu klassifizieren. Die Eigenschaft
desnat�rlichen Monopolsgehtbei derStrom�bertragungvor allemauf die notwendigerweise
zentralauszu�bendeFunktion desSystembetriebszur�ck, bei der Stromverteilungresultiert
sieausdenbei derErrichtungderVerteilnetzeanfallendenhohenKapitalkosten.Der System-
betriebumfasstdie SteuerungderLastfl�sse im �bertragungsnetzdurchdie kurzfristigetech-
nischeKoordinationdesKraftwerkseinsatzeszumAusgleichungeplanterAbweichungenzwi-
schen Stromeinspeisungen und Stromentnahmen.

Gesetzlicher Rahmen und Regulierungspraxis

239.* Eine notwendigeVoraussetzungf�r wettbewerblicheAktivit�ten auf der Erzeugungs-
ebeneund im Stromhandelist der Zugangzu den�bertragungs- undVerteilnetzensowiezu
denSystemdienstleistungender �bertragungsnetzbetreiber.DieseM�glichkeit wurdemit der
Aufnahmeeinesspeziellenenergie-und kartellrechtlichenDurchleitungstatbestandesin das
1998 in Kraft getretene Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes geschaffen. In
die konkreteAusgestaltungder Netzzugangsmodalit�tenhat derGesetzgeberdabeinicht ein-
gegriffen, insbesonderewurde auf die Einrichtungeiner sektorspezifischenRegulierungsbe-
h�rde zur Kontrolle derNetzentgelteverzichtet.Die energiewirtschaftlicheinschl�gigenVer-
b�nde habenin derFolgezeitdie Rahmenbedingungenf�r denNetzzugangunddie Kalkulati-
on derNetznutzungsentgelteauf privatrechtlichemWegein Formdersog.Verb�ndevereinba-
rungen festgelegt.

240.* Obwohldurchdie mehrfachmodifiziertenVerb�ndevereinbarungenwettbewerbsbehin-
derndeRegelungenf�r denNetzzugangund die grunds�tzlicheStrukturderNetzzugangsent-
gelte abgebautwurden, sind weiterhin erheblicheBehinderungenbeim Netzzugangin der
Elektrizit�tswirtschaft festzustellen,die auf das auûerordentlichhohe Niveau der Netznut-
zungsentgeltein Deutschlandzur�ckzuf�hren sind. BehinderungendesNetzzugangsk�nnen
im RahmenderVerb�ndevereinbarungen,die keinekonkretenPreisvorgabenf�r denNetzzu-
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gang,sondernlediglich allgemeineKalkulationsprinzipienenthalten,nicht gel�st werden.Die
Preisfindungsprinzipiender Verb�ndevereinbarungStrom II plus bel�sst denNetzbetreibern
vielmehrerheblicheSpielr�umebei der Festsetzungder Netzpreise.Daherkommt der Miss-
brauchsaufsichtdesBundeskartellamteseineentscheidendeRolle f�r die Durchsetzungange-
messener Netznutzungsentgelte zu.

241.* Das Bundeskartellamthattesich in den letztenbeidenJahrenvor allem mit Wettbe-
werbsbehinderungendurch�berh�hte Netznutzungsentgelteauseinanderzusetzen.Zwei Miss-
brauchsverfahren,denenim Hinblick auf die Effektivit�t der im Rahmendes allgemeinen
WettbewerbsrechtserfolgendenAufsicht �ber Netzmonopolein der StromwirtschaftModell-
charakterzukommt,wurdenmit einerf�rmlichen Verf�gung abgeschlossen.Zu beidenVer-
fahrenliegenauchschonUrteile desOberlandesgerichtsD�sseldorf vor. Den Nachweisdes
Preismissbrauchsf�hrte das Bundeskartellamtim Fall der Th�ringer EnergieAG auf der
Grundlageeiner Kostenpr�fung, im Fall der StadtwerkeMainz wendetees dasVergleichs-
marktkonzeptan. In beidenF�llen hat es den betroffenenUnternehmenuntersagt,Netznut-
zungsentgelte zu erheben, die eine bestimmte Erl�sobergrenze �berschreiten. Das Oberlandes-
gerichthat die Verf�gungen in beidenF�llen aufgehobenund diesunter anderemdamit be-
gr�ndet, dassf�r die in FragestehendenNetznutzungsentgelte,die nachdenPreisfindungskri-
terienderVerb�ndevereinbarungStromII pluskalkuliert wurden,die Vermutung"guterfach-
licher Praxis"streite.Der Vermutungstatbestandder "gutenfachlichenPraxis"bei Kalkulati-
on der NetzentgeltenachdenPreisfindungskriteriender Verb�ndevereinbarungwar mit der
Novellierungvom Mai 2003 in dasEnergiewirtschaftsgesetzeingef�gt worden.Dar�ber hi-
naush�lt dasGerichtdie Verwendungder Gesamterl�seausdemNetzbetriebals Pr�fungs-
maûstab f�r den Nachweis des Preismissbrauchs, der sich auf eine �berpr�fung der Einzelent-
geltest�tzen m�sse, f�r kartellrechtlichnicht zul�ssig. DieseAuffassungwird von derMono-
polkommission,die die Verwendungder Gesamterl�seausdemNetzbetriebf�r einegrund-
s�tzlich geeigneteVorgehensweiseh�lt, um dem grunds�tzlichenkonzeptionellenProblem
derZuordnungvon Fix- undGemeinkostenauf die einzelnenNetzdienstleistungenRechnung
zu tragen,nicht geteilt.Nicht nachvollziehenkanndie Monopolkommissiondenvom Gericht
kritisierten fehlendenZusammenhangzwischenmissbr�uchlich �berh�hten Gesamterl�sen
und missbr�uchlich �berh�hten Einzelpreisen.Insgesamtwird die Missbrauchsaufsichtim
RahmendesallgemeinenWettbewerbrechtsdurchdie RechtsauffassungdesGerichtsim Hin-
blick auf die Folgewirkungender "Verrechtlichung"der Verb�ndevereinbarunggeradezuad
absurdum gef�hrt.

Marktstruktur- und Wettbewerbsentwicklung

242.* Die Marktstrukturin der deutschenElektrizit�tswirtschaftwar bereitsvor der Liberali-
sierungdurch einenhohenGradhorizontalerKonzentrationauf der Erzeugungsebenesowie
durcheineausgepr�gtevertikaleIntegration�ber alle Wertsch�pfungsstufengekennzeichnet.
Durch die unmittelbarnachder Markt�ffnung einsetzendeintensiveFusionsaktivit�t hat die
Konzentrationdurchhorizontaleund vertikaleZusammenschl�ssezus�tzlich betr�chtlich zu-
genommen.Der Markt wird dominiertvon denvier VerbundunternehmenE.ON, RWE, Vat-
tenfall Europeund EnBW, die �ber 80 % der inl�ndischen Erzeugungskapazit�tenund zahl-
reicheBeteiligungenanregionalenWeiterverteilernundStadtwerkenverf�gen. Die Monopol-
kommissionbetrachtetdie EntwicklungderMarktstrukturenin derElektrizit�tswirtschaftmit
groûerSorge.Auf der Groûhandelsebenehabendie horizontalenKonzentrationsprozessezu
einemwettbewerbslosenOligopol gef�hrt. Durch die vertikalenBeteiligungenan Stadtwer-
ken, die den VerbundunternehmendenAbsatzsichern,werdendie Stromm�rkte gegenden
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Marktzutritt Dritter weiter abgeschottet. Die Stadtwerke fallen als unabhängige Nachfrager
auf dem Großhandelsmarkt damit weitgehend aus. Dies ist im Hinblick auf die wettbewerbli-
che Entwicklung der Strommärkte umso gravierender, als der von Haushalts- und Kleinkun-
den ausgehende Wettbewerbsdruck, wie die geringen Wechselraten zeigen, als eher gering
einzuschätzen ist.

243.* Die Hoffnungen auf eine Belebung des Wettbewerbs durch neue Marktteilnehmer aus
dem In- und Ausland haben sich nicht erfüllt. Die unmittelbar nach der Marktöffnung in den
deutschen Strommarkt eingetretenen Stromhändler konnten ihre Marktposition nicht festigen
und sind in großer Anzahl bereits wieder aus dem Markt ausgeschieden, da keine genügenden
Geschäftsaussichten bestanden. Im Bereich der Stromerzeugung hat mit Ausnahme kleinerer,
dezentraler Erzeugungsanlagen auf der Basis erneuerbarer Energien bzw. Kraft-Wärme-
Kopplung kein Marktzutritt unabhängiger Erzeugungsunternehmen stattgefunden. Wettbe-
werbsimpulse könnten angesichts der hohen Konzentration auf der Erzeugungsebene im In-
land am ehesten durch Importe ausländischer Anbieter gesetzt werden. Einer Ausdehnung des
grenzüberschreitenden Stromhandels stehen derzeit allerdings die begrenzten Kapazitäten an
den Kuppelstellen ins Ausland entgegen. Dementsprechend ist der Anteil der Stromimporte
mit ca. 8 % an der inländischen Bruttostromerzeugung vergleichsweise gering.

244.* Die Strompreise für Endverbraucher, die nach der Marktöffnung zunächst für alle Ver-
brauchergruppen deutlich gesunken sind, beginnen seit Mitte des Jahres 2000 zu steigen und
haben für Haushaltskunden bereits wieder das Niveau vor der Marktöffnung erreicht. Der An-
stieg der Endverbraucherpreise ist neben zusätzlichen Belastungen aus dem Erneuerbaren-
Energien- und dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz vor allem auf die deutlich angestiegenen
Großhandelspreise zurückzuführen. Im europäischen Vergleich liegen die Nettostrompreise in
Deutschland mittlerweile wieder an der Spitze.

245.* Insgesamt ist auf den Strommärkten eine deutlich nachlassende Wettbewerbsintensität
zu verzeichnen. Der zunächst zwischen den Verbundunternehmen einsetzende oligopolisti-
sche Preiswettbewerb stellte sich als Übergangsphänomen heraus, mit dem der drohende
Marktzutritt und ein Abwandern der Stadtwerke verhindert werden sollte. Kurzfristiger Preis-
wettbewerb war zudem aufgrund der bestehenden Überkapazitäten zu erwarten, stellt aber im
homogenen Oligopol nicht den Regelfall dar. Der annähernd gleichzeitig zu beobachtende
Anstieg der Strompreise in Verbindung mit der Stilllegung von Erzeugungskapazitäten seit
dem Jahr 2001 lässt vielmehr darauf schliessen, dass die Phase kurzfristigen Preiswettbewerbs
beendet und einem abgestimmten Verhalten zwischen den Oligopolmitgliedern gewichen ist.
Für diese Einschätzung spricht auch, dass sich die Verbundunternehmen darauf beschränken,
ihre traditionellen Absatzgebiete zu beliefern, und auf Wettbewerbsvorstöße in das Lieferge-
biet der jeweils anderen Verbundunternehmen verzichten. Parallel dazu haben sich die struk-
turellen Bedingungen für Wettbewerb in der Elektrizitätswirtschaft seit der Liberalisierung
nachhaltig verschlechtert. Insbesondere die beiden führenden Oligopolmitglieder E.ON und
RWE sind dabei, mittels geschickter Fusions- und Akquisitionspolitik ihre Marktmacht ent-
lang der vertikalen Wertschöpfungskette auszudehnen. Die vertikalen Beteiligungen an Stadt-
werken und lokalen Weiterverteilern substituieren langfristige Lieferverträge und dienen
dazu, den Verbundunternehmen den Absatzmarkt für ihre Erzeugungskapazitäten zu erhalten.
Damit zementiert das Oligopol seine marktbeherrschende Stellung auf dem Großhandels-
markt, bevor es sich den Herausforderungen des Wettbewerbs überhaupt erst stellen muss. Im
Ergebnis führt die Beteiligungspolitik der Verbundunternehmen zu Marktstrukturen, die den
rechtlich abgeschotteten Gebietsmonopolen vor der Liberalisierung ähneln.



78* Kurzfassung

Wettbewerbsprobleme beim Netzzugang

246.* Die Wettbewerbsprobleme in der deutschen Elektrizitätswirtschaft ergeben sich aus
dem Zusammenwirken der natürlichen Monopole auf der Netzebene mit der vertikalen Inte-
gration und der horizontalen Marktmacht der vier großen Verbundunternehmen. Stromüber-
tragungs- und -verteilnetze sind ökonomisch als nicht angreifbare natürliche Monopole zu
klassifizieren. Es ist davon auszugehen, dass die aus den spezifischen Kostenstrukturen resul-
tierende grundsätzliche Wettbewerbsresistenz des Betriebs von Stromnetzen auch langfristig
bestehen bleiben wird. Stromnetze sind außerdem als wesentliche Einrichtungen anzusehen,
da der Zugang Dritter zu den Leitungsnetzen eine notwendige Voraussetzung für den Wettbe-
werb auf den vor- und nachgelagerten Märkten der Stromerzeugung und des Stromeinzelhan-
dels darstellt. Da monopolistische und vertikal integrierte Stromnetzbetreiber keinen Anreiz
haben, ihre Dienstleistungen zu einem wettbewerbsanalogen Preis bereitzustellen oder Wett-
bewerbern den Netzzugang zu nicht diskriminierenden Bedingungen zu ermöglichen, sind die
Netzzugangsentgelte einer Preisregulierung zu unterstellen.

247.* Die Regulierung von Netznutzungsentgelten hat das Ziel, missbräuchlich hohe Netzent-
gelte zu verhindern und dem Netzbetreiber gleichzeitig ausreichende Erlöse zur Finanzierung
der im Rahmen des Netzbetriebs anfallenden Betriebs- und Kapitalkosten zu ermöglichen.
Die Regulierungsbehörde steht dabei vor einem grundsätzlichen Informationsproblem, das da-
raus resultiert, dass keine wettbewerblichen Vergleichsmaßstäbe zur Beurteilung der Netznut-
zungsentgelte zur Verfügung stehen und sie gezwungen ist, die Angemessenheit der Netzent-
gelte anhand der Kosten des Netzbetreibers zu überprüfen. In der Regel wird die Regulie-
rungsbehörde aber nur begrenzt beurteilen können, inwieweit die vom Netzbetreiber vorge-
legten Kosten unter Effizienzgesichtspunkten tatsächlich gerechtfertigt sind. Grundsätzliche
konzeptionelle Probleme ergeben sich darüber hinaus aus dem Tatbestand, dass die Kosten-
struktur von Leitungsnetzen in der Stromwirtschaft durch einen hohen Anteil von Fix- und
Gemeinkosten gekennzeichnet ist, die den einzelnen Teilleistungen des Netzbetriebs zuge-
rechnet werden müssen. Hierfür existieren keine allgemein gültigen ökonomischen Regeln.
Vielmehr wurden verschiedene Zurechnungsverfahren entwickelt, die jeweils spezifische
Vor- und Nachteile im Hinblick auf ihre Effizienzeigenschaften, auf ihre Praktikabilität be-
züglich des Informationsbedarfs der Regulierungsinstanz sowie auf die verbleibenden Preis-
setzungsspielräume, die sie dem Netzbetreiber bei der Ausgestaltung von Einzelpreisen belas-
sen, aufweisen. Die Abwägung zwischen den Vor- und Nachteilen alternativer Zurechnungs-
verfahren hängt von den Gegebenheiten des jeweiligen Sektors ab und kann sich im Zeitab-
lauf ändern. Allzu vereinfachende pauschale Zuordnungsregeln für Fix- und Gemeinkosten
sind der Komplexität des Problems in der Regel jedoch nicht angemessen und können zu inef-
fizienten Marktergebnissen führen.

248.* Verfahren zur Regulierung von Netznutzungsentgelten lassen sich danach unterschei-
den, in welchem Umfang sie bei der Preisfeststellung auf die tatsächlich entstandenen Kosten
aus dem Netzbetrieb zurückgreifen. Bei der Kostenregulierung erfolgt die Preisbestimmung
ex post auf der Grundlage der vom Netzbetreiber vorgelegten Kostenaufstellung. Dadurch
können Abweichungen der Preise von den nachgewiesenen Gesamtkosten und somit Mono-
polgewinne vermieden werden. Problematisch ist jedoch, dass Kostenaufstellungen manipu-
liert werden können und mit einer Kostenregulierung keinerlei Anreize für eine effiziente
Leistungsbereitstellung verbunden sind. Verfahren der Anreizregulierung zielen demgegen-
über darauf ab, durch eine Entkopplung der regulatorisch festgelegten Preise von den in der
Vergangenheit entstandenen Kosten des Netzbetriebs Anreize für eine effiziente Leistungsbe-
reitstellung zu geben. International findet im Elektrizitätssektor vor allem die Variante einer
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Erl�sobergrenzenregulierungAnwendung,bei der die EntwicklungderdemNetzbetreiberer-
laubtenGesamterl�sef�r einenbestimmtenZeitrauman die EntwicklungdesEinzelhandels-
preisindex(RetailPriceIndex)undeinevon derRegulierungsbeh�rdeex antegesch�tztePro-
duktivit�tsfortschrittsrate,densog.X-Faktor, gebundenwird. Die zul�ssige Erl�sobergrenze
wird einschliesslichder Produktivit�tsfortschrittsratein periodischenAbst�nden neu festge-
setzt,wobei auchdie Kosten-und GewinnentwicklungdesreguliertenNetzbetreibersw�h -
rendder vergangenenRegulierungsperiodeber�cksichtigt wird. Mit einemsolchenRegulie-
rungsverfahrenwerdenerheblicheAnreizezureffizientenLeistungsbereitstellunggegeben,da
Kostenreduktionen,die �ber die gesch�tztenProduktivit�tsfortschritte hinausgehen,vom
Netzbetreiber als zus�tzliche Gewinne einbehalten werden k�nnen.

249.* Die grundlegendeIdee von Benchmarkingverfahrenbestehtdarin, durch einen Ver-
gleichvon Preisen,Erl�sen oderKostenmehrererUnternehmenHinweiseauf die relativeEf-
fizienz eines Netzbetreibers zu gewinnen. Das im Rahmen der kartellrechtlichen Missbrauchs-
aufsichtangewandteVergleichsmarktkonzeptstellt ein rudiment�resBenchmarkingverfahren
dar.Aus �konomischerSicht ist die AussagekraftdesVergleichsmarktkonzeptsallerdingsre-
lativ gering, da es auf einenVergleich der Preisebzw. Erl�se abstellt,die nur mangelhaft
wettbewerblichbeeinflusstsind und erheblicheMonopolrentenenthaltenk�nnen. Das Pro-
blemeinesVergleichsvon Monopolpreisenkanndurchein kostenorientiertesBenchmarking-
verfahrenvermiedenwerden,bei demauf einenVergleichder KostenverschiedenerNetzbe-
treiber abgestelltwird. Die ErgebnisseeinesKostenbenchmarkingsk�nnen im Rahmenvon
Preisregulierungsverfahreneingesetztwerden,um einengewissenWettbewerbzwischenden
Netzbetreibernzu simulieren.Diesgeschiehtderart,dassdieNetzbetreibermit vergleichswei-
sehohenKostenstrengereVorgabenzurKostensenkungerhaltenalsvergleichsweiseeffizien-
te Unternehmen.Damit werdenAnreize geschaffen,die Kosten �ber den Branchendurch-
schnitt hinaus zu senken.

250.* Die mit der Preisaufsicht�ber monopolistischeNetzbetreiberverbundenenInformati-
onsproblemeund konzeptionellenSchwierigkeitenbei der Kostenpr�fungstellensich grund-
s�tzlich auchdenGerichten,sofernsichdie gerichtliche�berpr�fung vonEntscheidungender
Regulierungsbeh�rdeauchauf die materiellePr�fung derNetzentgelteerstreckt.Die Gerichte
d�rften aufgrundder Komplexit�t des Entscheidungsproblemsmit dieserAufgabe jedoch
grunds�tzlich�berfordert sein.Die Monopolkommissionsprichtsichdaherdaf�r aus,denmit
der �berpr�fung von NetznutzungsentgeltenverbundenenkonzeptionellenProblemenverfah-
rensm�ûigdurch ein mehrstufigaufgebautesSystemvon Gesetzen,Verordnungsbestimmun-
gen und von der Aufsichtsbeh�rdeerlassenenVerfahrensgrunds�tzenRechnungzu tragen,
wobei der Regulierungsbeh�rdedie Wahl eines Preisregulierungsverfahrensgrunds�tzlich
�berlassenbleibensollte.Die gerichtliche�berpr�fung einerRegulierungsentscheidungsollte
sich auf die �bereinstimmung der Einzelfallentscheidungmit denVerfahrengrunds�tzender
Regulierungsbeh�rdebzw. auf die �bereinstimmung derVerfahrensgrunds�tzemit den�ber-
geordnetenGesetzes-und Verordnungsvorschriftenbeschr�nken.Eine materiellrechtliche
�berpr�fung von Einzelentgeltendurch die Gerichte entfiele. Die Monopolkommission
sprichtsich dar�ber hinausf�r eineEx-ante-RegulierungderNetzpreiseaus,um die Anwen-
dunganreizorientierterRegulierungsinstrumentem�glich zu machen.InternationaleErfahrun-
gen,beispielsweiseausEngland,verdeutlichen,dassmit eineranreizorientiertenRegulierung
erhebliche Effizienzsteigerungen erzielt werden k�nnen.

251.* Das englisch-walisischeElektrizit�tsversorgungssystemwurde 1990 grundlegendneu
strukturiert.Die wettbewerblichenReformenumfasstendie eigentumsrechtlicheSeparierung
des�bertragungsnetzes,dassder NationalGrid Company�bertragenwurde,von denErzeu-
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gungskapazit�ten,die auf die drei neugegr�ndetenUnternehmenPowerGen,NationalPower
undNuclearElectricaufgeteiltwurden.F�r denBetriebdesVerteilnetzesunddie Versorgung
von Endkundensindzw�lf RegionalElectricity Companieszust�ndig.Im BereichderVersor-
gungvon Endkundenwurdeder Markt sukzessivedemWettbewerbge�ffnet. Haushaltskun-
denhabenseit demJahr1998die M�glichkeit, ihren Anbieterzu w�hlen. Als sektorspezifi-
scheRegulierungsbeh�rdewurdedasOffice of Electricity Regulationgegr�ndet,dassim Jahr
1999mit derRegulierungsbeh�rdef�r denGassektorzumOffice of GasandElectricity Mar-
kets(Ofgem)verschmolzenwurde.Als nat�rliche MonopolewurdenderBetriebdes�bertra -
gungs-undderVerteilnetzeeinerEx-ante-Preisregulierungunterstellt.Die �bertragungs-und
Verteilnetzentgeltewerdenmittels einer Erl�sobergrenzemit j�hrlicher Anpassungauf der
GrundlagedesEinzelhandelspreisindexabz�glich denvon derRegulierungsbeh�rdegesch�tz-
tenProduktivit�tsfortschrittenreguliert(RPI minusX-Regulierung).Die f�r die ersteRegulie-
rungsperiode festgelegten Erl�sobergrenzen erwiesen sich als �uûerst groûz�gig und erlaubten
den Unternehmenbetr�chtliche Gewinne.Die Regulierungsbeh�rdehat die erlaubteErl�s -
obergenzein denbeidenfolgendenRegulierungsperiodendaherbetr�chtlich reduziert,um das
NiveauderNetzentgelteandie gesunkenenKostenanzupassen.Mittels derin Englandprakti-
ziertenAnreizregulierungsinddie NetzzugangsentgelteseitderLiberalisierungrealum 50 %
gefallen.Sowohl die National Grid Companyals auchdie Verteilnetzbetreiberkonntenbe-
tr�chtliche Produktivit�tsfortschritteerzielen,die deutlich�ber dasallgemeineProduktivit�ts-
wachstumin Groûbritannienhinausgingen.Wie die regelm�ûig von derRegulierungsbeh�rde
ver�ffentlichten BerichtezumStandderVersorgungssicherheitzeigen,sinddie Kosteneinspa-
rungen dabei nicht zulasten der Qualit�t erfolgt.

252.* Entscheidendf�r die wettbewerblicheEntwicklungderElektrizit�tswirtschaft ist neben
dem Netzzugangdie wettbewerblicheFunktionsf�higkeit der Stromgroûhandelsm�rkte.Im
StromgroûhandellassensichdereigentlicheGroûhandelsmarktundderMarkt f�r denHandel
mit Regelenergieunterscheiden.BeideM�rkte sindbei mangelnderLiquidit�t anf�llig f�r das
Aus�ben horizontaler Marktmacht der Anbieter.

Wettbewerbsprobleme auf den Großhandelsm�rkten

253.* Regelenergiewird ben�tigt, um kurzfristige Schwankungenvon Stromeinspeisungen
und -entnahmenauszugleichenund die Netzfrequenzstabil zu halten.Differenzenzwischen
den am Vortag angemeldetenFahrpl�nen der Marktteilnehmerund dem tats�chlichenVer-
braucham Liefertagsind aufgrundkurzfristigerVer�nderungendesVerbrauchs,unvorherge-
sehenenKraftwerksausf�llenundnat�rlichen SchwankungenderWindenergieeinspeisungun-
vermeidlich.Die Ausregelungvon Einspeise-und Entnahmeschwankungenist Teil der Sys-
temsteuerungsfunktionund obliegt dem �bertragungsnetzbetreiber,in Deutschlandmithin
den vier Verbundunternehmen.Diese stellen in ihrer jeweiligen Regelzoneden einzigen
NachfragernachRegelenergiedar.Die Beschaffungvon Regelenergiekanngrunds�tzlichauf
wettbewerblichemWegeerfolgen. In Deutschlandwurde die wettbewerbliche�ffnung der
Regelenergiem�rktedurch Auflagen des Bundeskartellamtes,die die Verbundunternehmen
verpflichten,die in ihrer Regelzonejeweilsben�tigte RegelenergiedurchAusschreibungsver-
fahren zu beschaffen,durchgesetzt.Der Groûteil der Regelenergiekostenvon ca. 1 Mrd. �
j�hrlich wird als nicht individualisierbareSystemdienstleistungdenNetznutzernin Rechnung
gestellt.Mit einemAnteil von �ber 40 % andengesamten�bertragungsnetzentgeltenstellen
die Regelenergiekosteneinen bedeutendenKostenblockf�r die Nutzung des H�chstspan-
nungsnetzesdar.Die wettbewerblicheEntwicklungauf denRegelenergiem�rktenverl�uft bis-
her wenig zufriedenstellend.Die Regelenergiekostensind in den letztenJahrenbetr�chtlich
gestiegenund warennachAngabender Verbundunternehmendie Ursachef�r die mehrfach
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signifikant angehobenen Netznutzungsentgelte auf der Höchstspannungsebene. Einen Hin-
weis auf die bisher wenig effiziente Funktionsweise der Regelenergiemärkte liefern die deut-
lich höheren Preise für Regelenergie im Vergleich mit den Preisen des auf dem Spotmarkt am
Tag zuvor gehandelten Stroms. Hohe Preisdifferenzen zwischen Regelenergie- und Spot-
marktpreisen würden bei wettbewerblich funktionierenden Regelenergiemärkten zu einer Ver-
lagerung des Angebots auf die Regelenergiemärkte und zu einer Annäherung der Regelener-
giepreise an die Spotpreise führen. Längerfristig bestehende Preisdifferenzen lassen sich nur
mit Marktzutrittsbarrieren auf den Regelenergiemärkten erklären.

254.* Ein wesentliches Hindernis für die wettbewerbliche Entwicklung der Regelenergie-
märkte besteht darin, dass die Verbundunternehmen die für die Teilnahme an den Ausschrei-
bungsverfahren zu erfüllenden technischen Kriterien formulieren und auch die Details des
Ausschreibungsverfahrens festlegen. Sie bestimmen somit in großem Umfang selbst die
Marktregeln auf den Regelenergiemärkten. Da die Verbundunternehmen keine Anreize haben,
die Wettbewerbsentwicklung auf den Regelenergiemärkten zu fördern und die Kosten der Be-
schaffung von Regelenergie, die auf die Übertragungsnetzentgelte umgelegt werden, zu ver-
ringern, ist nicht davon auszugehen, dass die Ausgestaltung der Marktregeln in wettbewerbs-
fördernder Weise erfolgt. Wettbewerbsbehindernd wirkt außerdem die gegenwärtig geringe
Anzahl von Marktteilnehmern an den Ausschreibungsverfahren für Regelenergie. Der Groß-
teil der Gebote in einer Regelzone entfällt darüber hinaus auf Kraftwerksgesellschaften, die
mit dem jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber im Konzern verbunden sind. Wettbewerbliche
Vorstöße eines Verbundunternehmens in die Regelzone eines anderen Übertragungsnetzbe-
treibers finden nicht statt. Die geringe Liquidität auf den Regelenergiemärkten geht zum einen
auf unangemessene technische Anforderungen seitens der Übertragungsnetzbetreiber, zum an-
deren auf den durch vier Regelzonen fragmentierten Markt zurück. Die Monopolkommission
plädiert daher mit Nachdruck für eine Zusammenfassung der vier Regelzonen zu einem ein-
heitlichen bundesweiten Markt für die Beschaffung von Regelenergie. Mit Bildung einer ein-
heitlichen Regelzone würde sich die Anzahl der am Ausschreibungsprozess teilnehmenden
Anbieter auf einen einzigen Markt konzentrieren. Darüber hinaus würde koordiniertes Verhal-
ten der vier Verbundnetzbetreiber und eine stillschweigende Aufteilung des Gesamtmarktes
entlang der Regelzonengrenzen erschwert. Schliesslich würde der Regelenergiebedarf deut-
lich gesenkt, da positive und negative Bilanzabweichungen regelzonenübergreifend ausgegli-
chen werden könnte.

In hohem Maße wettbewerbsbehindernd ist nach Auffassung der Monopolkommission darü-
ber hinaus die sich aus dem vertikalen Verbund von Stromerzeugung/Stromhandel ergebende
Interessenlage der Übertragungsnetzbetreiber. In ihrer Funktion als Systembetreiber erhalten
die Verbundunternehmen notwendigerweise eine Fülle wettbewerbsrelevanter Informationen
über die aktuelle Netzlast, Netzengpässe, die Verfügbarkeit von Erzeugungskapazitäten sowie
die Angebotspreise der einzelnen Kraftwerksblöcke, die ihnen erhebliche strategische Vortei-
le gegenüber ihren Wettbewerbern im Erzeugungsbereich und im Stromhandel verschaffen.
Das mit diesem Informationsmonopol verbundene Diskriminierungspotential kann nach Auf-
fassung der Monopolkommission nur durch einen von Erzeugungs- und Handelsinteressen
unabhängigen Systembetreiber wirksam beseitigt werden. Sie empfiehlt daher, die Führung
einer deutschlandweiten Regelzone einem unabhängigen Systembetreiber zu übertragen, der
weder direkt noch über konzernverbundene Gesellschaften im Erzeugungs- oder Handelsbe-
reich tätig ist. Eine in Deutschland verfassungsrechtlich problematische Eigentumsübertra-
gung wäre damit nicht verbunden, da das Netzeigentum bei den bisherigen Verbundunterneh-
men verbleiben könnte.
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255.* Wettbewerblich funktionsfähige Großhandelsmärkte übernehmen in liberalisierten
Strommärkten zentrale ökonomische Funktionen. Sie sorgen kurzfristig für einen effizienten
Kraftwerkseinsatz und stellen Preissignale für Investitionen in Erzeugungskapazitäten bereit.
Darüber hinaus kommt den Großhandelsmärkten eine wichtige Bedeutung für das Risikoma-
nagment der Marktteilnehmer zu. Sofern in liberalisierten Strommärkten langfristige Vollver-
sorgungsverträge zumindest teilweise durch kurzfristige Handelsgeschäfte abgelöst werden,
entsteht sowohl für Stromerzeuger als auch für Abnehmer der Bedarf, sich gegen schwanken-
de Strompreise abzusichern. Hierfür werden auf den Großhandelsmärkten verschiedene For-
men von Terminkontrakten als Absicherungsinstrumente zur Verfügung gestellt. Die Alloka-
tions- und Risikomanagementfunktion von Stromgroßhandelmärkten, insbesondere Strombör-
sen, wird jedoch beeinträchtigt, wenn die Großhandelspreise durch marktmächtige Handels-
teilnehmer manipuliert werden können. Stromgroßhandelsmärkte sind aufgrund der unelasti-
schen Nachfrage sowie der in Spitzenlastzeiten ebenfalls geringen Angebotselastizität in be-
sonderem Maße anfällig für strategisches Angebotsverhalten marktmächtiger Erzeugungsun-
ternehmen. Selbst bei stark überhöhten Angebotspreisen muss weder mit einem großen Rück-
gang der nachgefragten Menge noch mit einem Verlust an Marktanteilen gerechnet werden.
Daher haben in Spitzenlastzeiten selbst Anbieter mit vergleichsweise geringen Marktanteilen
erhebliche Preissetzungsspielräume. Beispielsweise waren Preismanipulationen durch strate-
gisches Angebotsverhalten zumindest teilweise mitverantwortlich für den exorbitanten An-
stieg der Großhandelspreise und den darauf folgenden Zusammenbruch des kalifornischen
Strommarktes im Jahr 2001. Die Preissteigerungen wurden zu einem beträchtlichen Teil
durch eine künstliche Verknappung des Angebots herbeigeführt, indem Kraftwerke zu War-
tungsarbeiten vom Netz genommen wurden. Hinweise auf Marktmachtprobleme und strategi-
sche Preismanipulationen auf den deutschen Stromgroßhandelsmärkten liefern die bisher al-
lerdings nur vereinzelt aufgetretenen Preisspitzen an der deutschen Strombörse, die sich nach
Ansicht von Marktteilnehmern nicht ausschließlich auf eine Änderung der Marktfundamental-
daten zurückführen lassen. Nach Einschätzung der Monopolkommission könnten sich die
Wettbewerbsprobleme auf den Stromgroßhandelsmärkten durch den angekündigten Abbau
von Erzeugungskapazitäten in Zukunft jedoch erheblich verschärfen. Um Marktmachtproble-
men auf dem Stromgroßhandelsmarkt Rechnung zu tragen, wäre eine intensivierte wettbe-
werbliche Aufsicht über die Stromgroßhandelsmärkte notwendig, die der zukünftigen Regu-
lierungsbehörde für den Stromsektor übertragen werden könnte.

256.* Die Spielräume für strategische Preismanipulationen werden durch eine mangelnde
Preistransparenz und eine asymmetrische Informationsverteilung zwischen den Marktteilneh-
mern verschärft. In Deutschland sind die Verbundunternehmen sehr viel besser über geplante
und tatsächliche Lastflüsse, die Verfügbarkeit eigener und fremder Kraftwerke, Netzengpässe
und grenzüberschreitende Stromflüsse informiert als andere Marktteilnehmer. Wie internatio-
nale Erfahrungen belegen, haben besser informierte Marktteilnehmer vielfältige Möglichkei-
ten, durch überhöhte Preisgebote, die strategische Deklaration von Netzengpässen, ungeplante
Kraftwerksrevisionen oder manipulative Handelspraktiken die Großhandelspreise zu beein-
flussen. Die Verbundunternehmen sollten daher zumindest verpflichtet werden, preisrelevante
Informationen über die geplante und tatsächliche Netzlast, geplante und ungeplante Kraft-
werksrevisionen und die Belegung der Kuppelkapazitäten ins Ausland vorab oder in Echtzeit
öffentlich zugänglich zu machen.

257.* Marktmachteffekte auf Stromgroßhandelsmärkten können durch die Einführung eines
Emissionszertifikatehandels, wie ab Januar 2005 in der Europäischen Union für CO2-Emissio-
nen geplant, verstärkt werden. So waren die exorbitant steigenden Preise für SO2-Zertifikate
mitursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise während der kalifornischen Stromkrise.
Steigende Großhandelspreise können sowohl auf bewusstes Zurückhalten oder Aufkaufen von
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Zertifikatendurchmarktm�chtigeAnbieterauf denStromm�rktenalsauchauf eineVerschie-
bungder Knappheitsverh�ltnisseauf demZertifikatemarktzur�ckgehen.In Kalifornien bei-
spielsweisebewirktedaswetterbedingteAusfallenvon Wasserkraft,dassderBedarfan fossil
erzeugtemStromunddamitderBedarfanEmissionszertifikatenzunahm.In Spitzenlastzeiten,
in denenKapazit�tsrestriktionenauf den Stromgroûhandelsm�rktenwirksam werden und
marktm�chtigeAnbietererheblichePreissetzungsspielr�umebesitzen,erschwerenhoheZerti-
fikatspreiseden Marktzutritt durch dritte Anbieter. Um zu verhindern,dassmarktm�chtige
StromerzeugungsunternehmendenZertifikatehandelalszus�tzlichenHebelzur Vergr�ûerung
ihrer Verhaltensspielr�umenutzen,schl�gt die Monopolkommissiondie Einf�hrung einesfle-
xiblen staatlichenInterventionssystemsin FormeinerOffen-Markt-Politik f�r Emissionsrech-
tevor, beiderunvorhergesehenstarkePreissteigerungenaufdenZertifikatsm�rktendurchden
Verkauf zus�tzlicher Zertifikate nivelliert w�rden.

258.* Mehrj�hrige Erfahrungenmit MarktmachtproblemenaufdenStromgroûhandelsm�rkten
liegenauchausEnglandvor. In EnglandwurdederGroûhandel�ber denf�r alleAnbieterob-
ligatorischen Electricity Pool of England and Wales abgewickelt. Aufgrund anhaltender Kritik
�ber mangelndenWettbewerbunddie vielf�ltigen Missbrauchsm�glichkeitenmarktm�chtiger
Anbieter, wurde der Pool im Jahr2001 durch ein bilateralesHandelssystemabgel�st. Die
Marktstrukturauf dem englisch-walisischenGroûhandelsmarktwar nachder Privatisierung
durcheinehoheAnbieterkonzentrationgekennzeichnet.Die beidenErzeugungsunternehmen
NationalPowerundPowerGen,die �ber 80 % derErzeugungskapazit�tenundvor allem�ber
die poolpreissetzendenSpitzenlastkraftwerkeverf�gten, bildeten ein marktbeherrschendes
Dyopol.Die AusgestaltungderPoolregelnin Zusammenhangmit derdurchzweidominieren-
deAnbietergekennzeichnetenMarktstrukturgabschonfr�h Anlasszu Bedenkenim Hinblick
auf die wettbewerblicheEntwicklungderGroûhandelspreiseund f�hrte zu beinahej�hrlichen
Untersuchungendurchdie Regulierungsbeh�rde.DabeiwurdenwiederholtPreismanipulatio-
nen durch �berh�hte Geboteund das strategischeZur�ckhalten von Kraftwerkskapazit�ten
festgestellt.Dies f�hrte dazu,dassdie Ausgestaltungder Preisfindungsregelnim Pool mehr-
fachmodifiziert wurden.Dar�ber hinausgelangesderRegulierungsbeh�rdedie Anbieterkon-
zentrationauf demGroûhandelsmarktunterdemDruck einerdrohendenUntersuchungdurch
die MonopoliesundMergersCommissionsowiemittelsAuflagenin Zusammneschlussf�llen
deutlichzu reduzieren.Zur Verringerungder Konzentrationhat auûerdemdie groûeAnzahl
neu in den Markt eingetretener Erzeugungsunternehmen beigetragen.

259.* Die Erfolge derLiberalisierungderenglischenStromwirtschaftsindbeachtlich.Im Er-
zeugungsbereichkonntendurchdie StilllegungineffizienterAltanlagen,durchumfangreiche
Neuinvestitionenund durch Produktivit�tssteigerungenerheblicheEffizienzgewinneerzielt
werden.Die Kostender Strom�bertragungund -verteilungsind ebensowie die im Rahmen
desSystembetriebsanfallendenKostenseit der Liberalisierungbetr�chtlich gesunken.Dabei
gibt die Versorgungssicherheitwederhinsichtlich der Leitungskapazit�tennoch hinsichtlich
der Erzeugungskapazit�tenAnlasszur Sorge.Die Wettbewerbsdynamikauf denEndkunden-
m�rkten ist auûerordentlichhoch.SowohlIndustrie-alsauchHaushaltskundenkonntendurch
sinkendeStrompreisevon den Effizienzgewinnenim Stromsektorprofitieren.Die Regulie-
rungspolitikvon Ofgemhatdabeientscheidendzu diesenErfolgenbeigetragen.Aufgrund ih-
rer weitreichendenHandlungsbefugnissewar esderbritischenRegulierungsbeh�rdem�glich,
auf dieMarktentwicklungim Groûhandelin flexibler Weisezu reagierenunddie Regulierung
der nat�rlichen Monopole vor dem Hintergrund praktischer Erfahrungen weiterzuentwickeln.
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Reform des Regulierungsrahmens

260.* Demgegen�bersiehtder vom BundeswirtschaftsministeriumvorgelegteReferentenent-
wurf f�r die NovellierungdesEnergiewirtschaftsgesetzesin Deutschlandnur sehrbegrenzte
Handlungsspielr�umef�r die zuk�nftige Regulierungsbeh�rdevor. Erwartungsgem�ûhatsich
dasMinisterium gegeneineEx-anteRegulierungderNetzentgelteentschieden.Ex antefest-
gelegtwerdensollennur die Methodenzur Bestimmungder Netzentgelte,die dar�ber hinaus
durchdenErlassvon RechtsverordnungenweitgehenddurchdasWirtschaftministeriumselbst
festgelegtwerden.Die vorliegendenerstenEntw�rfe f�r eine Netzentgeltverordnunglassen
eineumfassendeNormierungvon Kostenkalkulationsmethodenauf der Grundlageder Preis-
findungsprinzipiender Verb�ndevereinbarungStromII plus erwarten,die der Regulierungs-
beh�rde nur wenig Spielr�umezur WeiterentwicklunganreizorientierterRegulierungsverfah-
ren einr�umen.Als zentralerPr�fmaûstabzur Beurteilungder Angemessenheitder Netzent-
gelte ist der Begriff der elektrizit�tswirtschaftlich rationellenBetriebsf�hrung, der in einer
TraditionkostenzuschlagsorientierterPreisregulierungauf derBasisvergangenheitsbezogener
Ist-Kostensteht,ausSichtderMonopolkommissionweniggeeignet,denErfordernisseneiner
effizienzorientiertenNetzentgeltregulierungRechnungzu tragen.Insofernvermagdie Mono-
polkommissionin demvorgelegtenGesetzesentwurfkeinesubstantielleVerbesserungder re-
gulatorischenRahmenbedingungenf�r denElektrizit�tssektorzu erkennen.Sieschl�gt daher
vor, zumindestden Begriff der elektrizit�tswirtschaftlich rationellenBetriebsf�hrung durch
denauchim BereichderTelekommunikationsregulierungverwendetenBegriff dereffizienten
Leistungsbereitstellungzu ersetzensowie eine explizite Verpflichtung der Regulierungsbe-
h�rde zur EntwicklunganreizorientierterPreisregulierungsverfahrenin dasGesetzaufzuneh-
men.


